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ECOFIN-Rat unter polnischem Vorsitz: Aus für Unshell-Initiative und Verrechnungspreisrichtlinie 

In seiner abschließenden Sitzung unter der Leitung Polens hat der ECOFIN-Rat (Rat Wirtschaft und 

Finanzen der Europäischen Union) beschlossen, die Arbeiten an der geplanten Verrechnungs-

preisrichtlinie sowie der Richtlinie zur Verhinderung des Missbrauchs von Briefkastenfirmen 

(„ATAD 3“ / „Unshell“) nicht weiterzuverfolgen. 

Der Vorsitz Polens im Rat der EU endet am 30.06.2025. Ab dem 01.07.2025 übernimmt dann Dä-

nemark diese Funktion. Im Rahmen der letzten ECOFIN-Zusammenkunft am 20.06.2025 verab-

schiedete der Rat einen Bericht zu steuerlichen Themen. Neben dem Fortschritt bereits laufender 

Initiativen wird darin auch festgehalten, welche Projekte nicht weiterverfolgt werden. 

Das Ende der „Unshell“-Initiative 

Die Europäische Kommission hatte am 22.12.2021 einen Vorschlag für eine Richtlinie gegen den 

Missbrauch sogenannter Briefkastenfirmen innerhalb der EU veröffentlicht (auch bekannt als 

„UNSHELL“ oder „ATAD 3“). Ziel war es, einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen zu schaf-

fen, der Unternehmen identifiziert, die zwar formell in der EU ansässig sind, jedoch keine substan-

ziellen wirtschaftlichen Aktivitäten entfalten und somit ungerechtfertigte Steuervorteile erlangen. 

Trotz grundsätzlicher Zustimmung der Mitgliedstaaten zu den Zielen des Vorhabens konnte bis-

lang keine Einigung über zentrale Aspekte – etwa im Hinblick auf Überschneidungen mit nationa-

len Regelungen zur Vermeidung von Steuerumgehung – erzielt werden. Im Juni 2024 wurde ein 

überarbeiteter Vorschlag präsentiert, der Parallelen zur Richtlinie über grenzüberschreitende 

Steuergestaltungen (DAC 6) aufweist. Angesichts der vom ECOFIN unterstützten Agenda zur Ver-

einfachung des EU-Steuerrechts und zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit wurde beschlos-

sen, die Initiative in ihrer bisherigen Form nicht weiterzuverfolgen. Damit sollen sowohl der Ver-

waltungsaufwand für Behörden als auch die Belastungen für Steuerpflichtige reduziert werden. 

Ob künftig eine Anpassung der DAC 6-Vorgaben zur Erreichung ähnlicher Ziele erfolgen wird, 

bleibt derzeit offen. 

Verrechnungspreisrichtlinie wird nicht weiterverfolgt 

Am 12.09.2023 hatte die Europäische Kommission einen Richtlinienentwurf vorgelegt, mit dem 

die Zahl der Verrechnungspreisstreitigkeiten innerhalb der EU verringert und die zunehmende 

Zahl von Verständigungsverfahren eingedämmt werden sollte. Der Vorschlag zielte darauf ab, 

den Fremdvergleichsgrundsatz verbindlich im EU-Recht zu verankern und mithilfe klarer Regelun-

gen sowie eines verpflichtenden Verweises auf die OECD-Verrechnungspreisleitlinien für mehr 

Einheitlichkeit bei der Festlegung von Verrechnungspreisen zu sorgen. 

Seit der Veröffentlichung sind jedoch erhebliche Vorbehalte seitens der Mitgliedstaaten aufge-

kommen. In seiner letzten Tagung unter polnischem Vorsitz stellte der ECOFIN fest, dass ein Kon-

sens über den Entwurf unwahrscheinlich ist. Statt einer verpflichtenden rechtlichen Regelung auf 

EU-Ebene bevorzugen die Mitgliedstaaten nun offenbar eine kooperative, aber nicht bindende 

Lösung. Diese soll im Rahmen einer von der EU-Kommission eingerichteten Verrechnungspreis-

plattform erarbeitet werden und sich an den OECD-Leitlinien orientieren. Damit verbleibt die Zu-

ständigkeit für die rechtlichen Grundlagen im Bereich der Verrechnungspreise weiterhin bei den 

einzelnen Mitgliedstaaten. 
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Bundestag: Beschluss des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stär-

kung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 

Am 04.06.2025 hatte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf eines Gesetzes für ein steuerli-

ches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland beschlos-

sen. Inhaltliche Änderungen gegenüber dem kurz zuvor am 30.05.2025 seitens des BMF an die 

Bundesländer zur Stellungnahme übersandten Referentenentwurf (vgl. hierzu ausführlich TAX 

WEEKLY # 18/2025) hatten sich nicht mehr ergeben.  

Am 26.06.2025 hat nun der Bundestag dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfeh-

lung seines Finanzausschusses in 2./3. Lesung beschlossen. Inhaltlich hat sich gegenüber dem Re-

gierungsentwurf nur noch eine Änderung ergeben. Um die Attraktivität der Forschungszulage ins-

besondere für Start-Ups sowie kleine und mittlere Unternehmen weiter zu steigern, hat der Bun-

destag beschlossen, zusätzlich zu den bereits im Regierungsentwurf enthaltenen Maßnahmen den 

förderfähigen Wert der geleisteten Arbeitsstunde für die Eigenleistungen eines Einzelunterneh-

mers sowie die Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei Mitunternehmern in ei-

nem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf € 100 anzuheben (§ 3 Abs. 3 Satz 2 

und 3 FZulG-E). Unverändert werden maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähiger Auf-

wand anerkannt. 

Dem Vernehmen nach sollen die Kommunen einen vollständigen Ausgleich ihrer Steuerausfälle 

erhalten, und die Bundesländer werden anteilig über Mittel des Bundes für Investitionen in Bil-

dung und Krankenhäuser kompensiert. Daraufhin haben die Länder wohl zugesagt, dem Gesetz 

am 11.07.2025 im Bundesrat zuzustimmen. 

 

BMF: Entwurf eines BMF-Schreibens zur E-Rechnung sowie zur Anpassung des UStAE 

Anlässlich der Einführung der elektronischen Rechnung (E-Rechnung) zum 01.01.2025 hatte die 

Finanzverwaltung bereits am 15.10.2024 ein Einführungsschreiben veröffentlicht (vgl. TAX 

WEEKLY # 36/2024). Nunmehr wurde ein undatierter Entwurf eines Folgeschreibens veröffent-

licht. Mit dem geplanten BMF-Schreiben soll das o.g. BMF-Schreiben geändert bzw. ergänzt wer-

den und eine Anpassung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses im Bereich Rechnungsstellungs-

thematik erfolgen. 

Ergänzend zu den bisherigen Aussagen befasst sich der Entwurf u.a. mit den Konsequenzen von 

fehlerhaften E-Rechnungen und differenziert dabei zwischen Format- und inhaltlichen Fehlern. 

Hiernach soll eine Datei, die aufgrund von Formatfehlern die Anforderungen an das strukturierte 

elektronische Format einer E-Rechnung nach § 14 Abs. 1 Satz 6 UStG nicht erfüllt, als sonstige 

Rechnung in einem anderen elektronischen Format anzusehen sein. Dabei ist es unerheblich, wel-

cher Art die Formatfehler sind, da die Datei dann jedenfalls nicht mehr den Vorgaben an eine E-

Rechnung entspricht. In diesen Fällen muss sich der Rechnungssteller sodann wohl die Frage stel-

len, ob die erforderliche Zustimmung des Rechnungsempfängers für diese Art der Rechnungsstel-

lung vorliegt und ein solches Rechnungsformat den gesetzlichen Vorgaben gerecht wird. Hinge-

gen sollen inhaltliche Fehler (festgestellt z. B. als kritischer Fehler – „critical Error“ – im Rahmen 

einer Validierung) dazu führen, dass eine E-Rechnung vorliegt, die jedoch nicht ordnungsgemäß 

ist. Insbesondere soll ein solcher inhaltlicher Fehler auch dann vorliegen, wenn in den strukturier-

ten Daten der E-Rechnung lediglich auf eine Anlage verwiesen wird, in der die Rechnungspflicht-

angaben aber in unstrukturierter Form enthalten sind. 
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Zwar enthält der Entwurf keine weiterführenden Aussagen dazu, wie im Detail eine solche „Vali-

dierung“ von E-Rechnungen zu erfolgen habe. Die Finanzverwaltung stellt aber klar, dass auch die 

sog. Geschäftsregeln Teil dieser Prüfung sind. Geschäftsregeln sind technische Vorschriften zur 

Überprüfung der logischen Abhängigkeiten der in einer E-Rechnung enthaltenen Informationen. 

Hinsichtlich der Aufbewahrung stellt der Entwurf klar, dass für die Aufbewahrung nach § 14b 

UStG einer E-Rechnung zumindest deren strukturierter Teil so aufzubewahren sein soll, dass er un-

versehrt in seiner ursprünglichen Form vorliegt. Für Zwecke der Umsatzsteuer soll sich, alleine 

wegen einer Speicherung und Archivierung von E-Rechnungen außerhalb eines GoBD-konformen 

Datenverarbeitungssystems, kein Verstoß gegen § 14b Abs. 1 UStG und die Unversehrtheit des 

Inhalts im Sinne von § 14 Abs. 3 UStG ergeben. 

Die Finalisierung des Schreibens ist für das 4. Quartal 2025 geplant, und der Entwurf wurde be-

reits mit der Möglichkeit zur Stellungnahme an die Verbände versendet. 

 

BFH: Betriebsausgabenabzug von Ausgleichszahlungen im Rahmen eines Zinsswaps 

Der BFH hat mit Urteil vom 10.04.2025 (VI R 11/22) entschieden, dass Ausgleichszahlungen im 

Rahmen eines Zinsswaps als Betriebsausgaben abzugsfähig sein können, soweit mit diesem ein 

betriebliches Zinsänderungsrisiko abgesichert werden soll. 

Der Kläger plante, das von ihm erfolgreich geführte Weingut umfangreich zu expandieren. Die Fi-

nanzierung sollte im Wesentlichen durch Fremdkapital erfolgen. Um sich das bestehende Zinsni-

veau für die kostenintensive und zu diesem Zeitpunkt noch nicht planreife Betriebserweiterung zu 

sichern, schloss der Kläger in den Jahren 2011/2012 mit zwei Banken zwei sogenannte (Forward-

)Swap-Verträge, die den Austausch eines festen Zinssatzes (Kläger) gegen einen variablen Zins-

satz (Bank) basierend auf einem festgelegten Kapitalbetrag zum Gegenstand hatten. Aufgrund 

nicht von dem Kläger zu vertretener Umstände konnte mit der Herstellung der neuen Betriebsge-

bäude erst in 2015 begonnen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Marktzinsniveau jedoch 

entgegen der bisherigen Prognose abgesenkt, weshalb der Kläger seinen Finanzierungsbedarf – 

ohne Rückgriff auf die Swap-Verträge – durch Inanspruchnahme niedrig verzinster Darlehen bei 

anderen Kreditinstituten deckte. Die durch den Zinsrückgang bedingten, vierteljährlich zu leisten-

den Ausgleichszahlungen aus den Swap-Verträgen machte der Kläger als Betriebsausgaben bei 

seinen Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft geltend. Das Finanzamt verneinte jedoch eine be-

triebliche Veranlassung der Swap-Verträge und ordnete die damit zusammenhängenden Einnah-

men und Ausgaben den Einkünften aus Kapitalvermögen zu. Dies hatte zur Konsequenz, dass sich 

die Aufwendungen (Verluste) im Streitjahr steuerlich nicht auswirkten, da sie nur mit Gewinnen 

aus der nämlichen Einkunftsart hätten verrechnet werden können, welche indes nicht angefallen 

waren. 

Die hiergegen erhobene Klage vor dem Finanzgericht und auch die Revision beim BFH hatten kei-

nen Erfolg. 

Der BFH hat zunächst klargestellt, dass Ausgleichszahlungen im Rahmen eines Zinsswaps grund-

sätzlich als Betriebsausgaben abgezogen werden können, wenn mit dem Swapgeschäft ein be-

triebliches Zinsänderungsrisiko abgesichert werden soll. Dies setzt allerdings voraus, dass das be-

triebliche Darlehen und das zinssichernde Swap-Geschäft inhaltlich (bestands-, volumen-, laufzeit- 

und betragsmäßig) genau oder zumindest annähernd aufeinander abgestimmt sind. Stehen – wie 

im Streitfall – Zahlungen für ein (Forward-)Swap in Rede, der einen (vermeintlich) günstigen Zins 

für ein erst später erforderliches Darlehen sichern soll, ist hierfür bereits ausreichend, dass das 



T A X  W E E K L Y  

# 2 1  | 2 7 . 0 6 . 2 0 2 5  

Seite 5 von 8 

 

Zinssicherungsgeschäft und der zeitlich nachfolgende Darlehensvertrag belastbar auf einem ein-

heitlichen Finanzierungskonzept gründen. Denn in einem solchen Fall lassen sich – anders als bei 

zeitgleich abgeschlossenen Verträgen – das (gegenwärtige) Zinssicherungsgeschäft und das 

(spätere) Darlehen naturgemäß nicht ohne Weiteres inhaltlich genau aufeinander abstimmen. So 

kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass sich die wirtschaftliche Ausgangslage 

ebenso wie der Finanzierungsbedarf nach dem Abschluss des Swap-Geschäfts durch nicht beein-

flussbare Umstände bis zum Zeitpunkt des Darlehensabschlusses ändern. Um sicherzustellen, dass 

ein Swap-Geschäft nicht aus spekulativer und damit betriebsfremder Veranlassung abgeschlossen 

worden ist, verlangt der BFH darüber hinaus, dass es vom Steuerpflichtigen von Anfang an als be-

triebliches Geschäft behandelt wird. Dies erfordert, zu leistende Ausgleichszahlungen als betrieb-

lichen Aufwand und etwaige Ausgleichszahlungen der Bank als betriebliche Einnahmen schon in 

der laufenden Buchhaltung zu erfassen. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der BFH die Entscheidung des FG im Ergebnis bestätigt. 

Dabei konnte der BFH im Streitfall offenlassen, ob die vom Kläger geschilderten Umstände die Be-

urteilung hätten rechtfertigen können, die Zinsswap-Verträge seien ungeachtet der fehlenden 

Konnexität mit den Darlehensverträgen gleichwohl betrieblich veranlasst gewesen, da sie aus-

schließlich zur Sicherung des Zinsniveaus des für die Betriebserweiterung erforderlichen Fremdka-

pitals abgeschlossen worden seien. Denn der Betriebsausgabenabzug der Ausgleichszahlungen 

war vorliegend jedenfalls deshalb ausgeschlossen, weil der Kläger diese nicht von vornherein als 

betriebliche Ausgaben in der laufenden Buchhaltung erfasst, sondern erst im Rahmen der Jahres-

abschlussarbeiten betrieblich verbucht hatte. Damit war nicht ausgeschlossen, dass die Zinss-

wap-Verträge zunächst der privaten Spekulation ("Zinswette") dienen sollten und erst, nachdem 

deren Verlustneigung sich verfestigte, aus Gründen der "Steueroptimierung" in die betriebliche 

Sphäre verlagert worden sind. 

 

FG Düsseldorf: Verlustabzugsverbot nach § 8c Abs. 1 KStG i.V.m. § 10a GewStG bei unterjähri-

gem Gesellschafterwechsel im Falle einer ertragsteuerlichen Organschaft  

Das FG Düsseldorf hat mit Urteil vom 09.12.2024 (6 K 1772/20 K,G,F) u.a. entschieden, dass bei 

einem der Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG unterliegenden unterjährigen schädlichen 

Erwerb der Anteile am Organträger der anteilige Verlust einer Organgesellschaft bis zum schädli-

chen Erwerb im Wege einer vertikalen Ergebnissaldierung im Organkreis vom Gesamtbetrag der 

Einkünfte des Organträgers abzuziehen ist. 

Gegen die von der Finanzverwaltung vertretene zeitanteilige Kürzung auf der Ebene der Organ-

gesellschaften vor der Einkommenszurechnung (vgl. BMF-Schreiben vom 28.11.2017, Rz. 37), die 

der Wortlaut durchaus eröffnet, sprechen aus Sicht des Finanzgerichts durchgreifende teleologi-

sche Einwände. Denn die bis zum Zeitpunkt des Anteilsübergangs eingetretenen Verluste sind un-

ter der Herrschaft der alten Kontrolle der Organgesellschaft entstanden und müssen teleologisch 

folgerichtig aus dem Verlustverfall ausgeklammert werden. Eine getrennte Anwendung der Ver-

lustabzugsbeschränkung auf jeder Ebene der Organschaft widerspreche dem Zweck der Norm. 

Die Revision, die der Senat wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen hatte, wurde eingelegt 

und ist somit nun beim BFH unter dem Aktenzeichen I R 11/25 anhängig. 
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Alle am 20.06.2025 und am 26.06.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

X R 11/21 09.04.2025 

Günstigerprüfung gemäß § 10a Abs. 2 EStG; Reihenfolge der 

Rechenschritte von der tariflichen zur festzusetzenden Einkom-

mensteuer 

X R 12/21 09.04.2025 

Kein Billigkeitserlass von Nachzahlungszinsen zur Einkommens-

teuer auf Einkünfte eines Erben wegen langjähriger Dauer eines 

Erbscheinverfahrens 

IX B 19/25 30.05.2025 
Auskunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO im finanzgerichtlichen 

Verfahren 

VI R 11/22 10.04.2025 
Betriebsausgabenabzug von Ausgleichszahlungen im Rahmen 

eines Zinsswaps 

X R 6/22 02.04.2025 
Wohnungswirtschaftliche Verwendung im Sinne des § 92a Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 EStG; Tilgung eines Darlehens des Ehegatten 

X R 20/23 19.03.2025 
Leistung eines Dritten auf eine fremde Steuerschuld; Anfech-

tung einer Tilgungsbestimmung wegen Drohung 

X K 7/22 06.11.2024 
Überlange Dauer eines Kostenfestsetzungs- und Erinnerungs-

verfahrens 

XI R 39/20 13.12.2023 

Die Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen Veröffentli-

chung bestimmt; sie war seit dem 28.03.2024 als NV-Entschei-

dung abrufbar - Mithilfe einer Pool-Finanzierung angeschaffte 

Investmentanteile; Abzug von Zinsaufwendungen bei nur mit-

telbarem Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen 

 

Alle am 20.06.2025 und am 26.06.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsda-

tum 

Stichwort 

I B 8/23 06.06.2025 
Gebietskörperschaft als Besitzunternehmen einer Betriebsauf-

spaltung 

IX R 22/22 08.04.2025 
Umfang des Auskunftsanspruchs nach Art. 15 DSGVO gegen-

über dem Finanzamt 

IX B 112/22 08.08.2025 
Keine Beschwerde gegen Verweisungsbeschluss ohne Be-

schwerdezulassung 

V B 60/23 30.05.2025 

Keine grundsätzliche Bedeutung bei sich in der Entscheidung 

eines konkreten Einzelfalls erschöpfender Bedeutung der 

Rechtssache; Divergenz 

V B 61/23 30.05.2025 Rechnungsanforderungen für den Vorsteuerabzug 

V B 25/24 19.05.2025 Freiwillige Zahlungen für kostenlose Angebote im Internet 

X B 88, 109/24 30.05.2025 

Keine rechtskrafthemmende Wirkung einer Anhörungsrüge; 

Statthaftigkeit der Anhörungsrüge gegen Entscheidungen des 

FG über Ablehnungsanträge 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510126/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510127/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520169/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520167/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520172/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520170/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520168/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510125/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520177/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520171/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520174/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520176/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520175/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520173/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550109/
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Alle bis zum 27.06.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort       

III C 2 - S 7287-

a/00019/007/230 
25.06.2025 

ENTWURF - Einführung der obligatorischen elekt-

ronischen Rechnung bei Umsätzen zwischen inlän-

dischen Unternehmern ab dem 1. Januar 2025; An-

passung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 

IV C 6 - S 2133-

b/00064/002/006 
10.06.2025 

E-Bilanz; Veröffentlichung der Taxonomien 6.9 vom 

1. April 2025 

III C 5 - S 7427-

d/00014/001/002 
06.06.2025 

Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses; 

Abschnitt 18e.1 UStAE - Bestätigung einer auslän-

dischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

Grundsätze der BMF 

v. 4. April 2023, BStBl 

I S. 733 und v. 29.09 

2023, BStBl I S. 1702 

06.06.2025 

Ermäßigter Steuersatz auf die Lieferung von Holz-

hackschnitzeln als Brennholz; Änderung der Nr. 48 

Buchst. a der Anlage 2 zum UStG durch das JStG 

2024 

IV C 2 - S 

2706/00061/002/081 
06.06.2025 

Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art 

(BgA) gemäß § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 bis 3 

KStG; Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 29. 

August 2024 - V R 43/21 - 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-06-25-ENTWURF-einfuehrung-oblig-e-rechnung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-06-25-ENTWURF-einfuehrung-oblig-e-rechnung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-06-10-ebilanz-taxonomien-6-9.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-06-10-ebilanz-taxonomien-6-9.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-06-06-bestaetigung-ausl-ustidnr.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-06-06-bestaetigung-ausl-ustidnr.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-06-06-Holzhackschnitzel.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-06-06-Holzhackschnitzel.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-06-06-Holzhackschnitzel.html
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Deutscher Bundestag Drucksache 21/629 
21. Wahlperiode 25.06.2025 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
– Drucksache 21/323 – 


Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm 
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 


b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 21/516 – 


Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm 
zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 


c) zu dem Antrag der Abgeordneten Katharina Beck, Dr. Moritz Heuberger, 
Max Lucks, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 
– Drucksache 21/356 – 


Gerechtigkeitslücken im Steuersystem schließen, Steuerbetrug wirksam 
bekämpfen und Einnahmebasis des Staates stärken 


A. Problem 
Zu den Buchstaben a und b 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Nach Ansicht der Koalitionsfraktionen sowie der Bundesregierung muss die deut
sche Steuerpolitik zu einem Garanten für eine wettbewerbsfähige und wachsende 
Volkswirtschaft werden. Hierfür gelte es, Investitionsanreize zu schaffen, um die 
Attraktivität des Standorts Deutschland zu steigern, Vertrauen in den Wirtschafts
standort hinsichtlich attraktiver Wettbewerbsbedingungen zu stärken und so den 
Wohlstand für alle zu mehren. Nach einer Phase wirtschaftlicher Stagnation gelte 
es, die Potenziale der deutschen Volkswirtschaft deutlich zu heben und wieder auf 
einen nachhaltig höheren Wachstumspfad zu kommen. 


Zu Buchstabe c 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betont angesichts des vorliegenden 
Gesetzentwurfs der Koalitionsfraktionen, Investitionen anzureizen sei wichtig. 
Besser wäre aus ihrer Sicht aber eine Unterstützung als Auszahlungsbetrag („In
vestitionsprämie“) statt bloßer Abschreibungen, dann würden alle Unternehmen, 
auch die mit aktuell niedrigen Gewinnen oder in einer Verlustphase, wie zum Bei
spiel Start-Ups, profitieren. 


Bei der Senkung der Körperschaftssteuer gehe es um 25 Mrd. Euro Minderein
nahmen jedes Jahr, ohne jede Bindung an Investitionen. Dies gehe zu Lasten der 
ohnehin schwierigen finanziellen Lage in den Ländern. 


Bisher würden bei Diskussionen über mögliche Lösungen Maßnahmen auf der 
Einnahmeseite komplett außer Acht gelassen, die allerdings schon allein durch 
die Schließung offenkundiger Gerechtigkeitslücken im Steuersystem sowie einen 
verbesserten Kampf gegen organisierte Steuerhinterziehung einen substanziellen 
und eigentlich wenig umstrittenen Beitrag leisten könnte. 


B. Lösung
Zu Buchstabe a


Der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD sowie der Bundesre
gierung sind gleichlautend. 


Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen prioritäre Maßnahmen zur Standort
stärkung und Investitionsförderung umgesetzt, von denen unmittelbar ein starkes 
Signal für die kurzfristige und langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts
standort Deutschland ausgeht. Die Maßnahmen dienen dem schnellen Anschub 
wachstumswirksamer Investitionen verbunden mit langfristigen und flächenwirk
samen Entlastungswirkungen, die gemeinsam für ein nachhaltiges, wachstums
förderndes Umfeld und Planungssicherheit für Unternehmen sorgen. 


Der Gesetzentwurf enthält dazu folgende Maßnahmen: 


– Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens – „Investitions-Booster“ (§ 7 Absatz
2 EStG)


– Schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 2028
von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent ab 2032 (§ 23 Absatz 1 des Körper
schaftsteuergesetzes – KStG)


– Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG für nicht ent
nommene Gewinne von derzeit 28,25 Prozent in drei Stufen auf 27 Prozent
(Veranlagungszeitraum (VZ) 2028/2029), 26 Prozent (VZ 2030/2031) und
25 Prozent (ab dem VZ 2032) (§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG)


V
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– Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für neu ange


schaffte Elektrofahrzeuge (§ 7 Absatz 2a – neu – EStG) 


– Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung 
für die Begünstigung von Elektrofahrzeugen auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 
1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG) 


– Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 des Forschungszulagenge
setzes – FZulG) 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/323 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimment
haltung der Fraktion der AfD. 


Zu Buchstabe b 


Einvernehmliche Erledigterklärung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 
21/516. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass der Deut
sche Bundestag die Bunderegierung auffordern soll, 


1. einen Gesetzentwurf zum Abbau unsystematischer Ausnahmeregelungen im 
deutschen Steuerrecht vorzulegen, der  


a) Gerechtigkeitslücken bei der Immobilienbesteuerung schließt und 


aa) schätzungsweise 6 Mrd. Euro an Steuermehreinnahmen generiert, 
indem er die sog. „Spekulationsfrist“ für nicht zu eigenen Wohn
zwecken genutzte Immobilien, also die Steuerfreiheit nach 10 Jah
ren Haltedauer für Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften 
(§ 22 Abs. 2 EStG) gem. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG bei Grund
stücken und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts über Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mineral
gewinnungsrecht), inkl. der weiteren Wirtschaftsgüter i.S.d. § 23 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 EStG, abschafft, und so gleichzeitig auch 
einen Beitrag zur Verringerung von Leerstand und einer Entspan
nung am Wohnungsmarkt leistet, 


bb) die Gewerbesteuerfreiheit von vermögensverwaltenden Kapital
gesellschaften im Immobilienbereich (sog. „erweiterte Grund
stückskürzung“) beendet, also § 9 Nr. 1 S. 2 - 6 GewStG abschafft 
und so schätzungsweise 1,5 Mrd. Euro an Steuermehreinnahmen 
generiert werden können, in § 558 Abs. 3 BGB (sog. „Kappungs
grenze“) die Möglichkeit zur Mieterhöhung bis zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete in angespannten Wohnungsmärkten von 15 auf 9 
Prozent in drei Jahren absenkt, 


cc) die steuerrechtliche Behandlung von „Share Deals“ bei der Grund
erwerbsteuer grundlegend reformiert, um die Umgehung von 
Steuerzahlungen bei großen Immobilienkäufen zu verhindern, so 
dass Grunderwerbsteuer grundsätzlich bei jeder Übertragung von 
Anteilen zwischen Gesellschaften anteilig zur Beteiligungsquote 
anfällt und hierdurch schätzungsweise 1 Mrd. Euro an Steuer
mehreinnahmen generiert werden können, 


V
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b) Gerechtigkeitslücken im Erbschaftsteuerrecht schließt und sich zu
nächst auf den Abbau von Ausnahmen für extrem große Erbschaften 
konzentriert, 


aa) indem er die Steuerbefreiung bei Erbschaften ab 300 Wohneinhei
ten beendet, wodurch schätzungsweise 1 Mrd. Euro an Steuer
mehreinnahmen generiert werden können und gesetzlich klarstellt, 
dass Immobilien, die zum Betriebsvermögen einer Gesellschaft 
gehören, deren Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von 
Wohnungen besteht, stets als Verwaltungsvermögen zu qualifizie
ren ist, 


bb) indem er die in 2016 eingeführte Verschonungsbedarfsprüfung 
gem. §28a ErbStG für sehr große Betriebsvermögen von mehr als 
26 Mio. Euro abschafft, die de facto meist zu einer kompletten 
Steuerbefreiung dieser sehr großen Erbschaften und damit zu einer 
sehr regressiv wirkenden Erbschaftsbesteuerung führt, und diese 
durch flexible Stundungsmöglichkeiten ersetzt, die eine Fortfüh
rung des Betriebs gewährleistet, 


c) klima- und umweltschädliche Subventionen konsequent abbaut, 
wodurch staatliche Mehreinnahmen in Milliardenhöhe10 generiert wer
den können, 


d) weitere der vom Bundesrechnungshof vorgeschlagenen Maßnahmen 
zum Abbau von Steuervergünstigungen umsetzt. 


2. organisierte Steuerhinterziehung entschieden zu bekämpfen und dazu 


a) die Empfehlungen des Bundesrechnungshofs aufzugreifen und die Fi
nanzverwaltung zu digitalisieren, den Steuervollzug zu stärken und die 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern zu verbessern, 


b) die Behörden bei der Aufklärung und Rückforderung der schätzungs
weise 28,5 Mrd. Euro Steuerschäden durch Cum-Cum-Fälle gezielt zu 
unterstützen (Vgl. BT-DS 21/226), indem 


aa) sie darauf hinwirkt, dass das Bundesministerium der Finanzen 
nächstmöglich von seiner Rechts- und Fachaufsicht über das Bun
deszentralamt für Steuern Gebrauch macht, um die ihm unterstell
ten Bundesbetriebsprüfer*innen anzuweisen, Finanzinstitute im 
Hinblick auf Fälle schwerer Steuerhinterziehung wie Cum-Cum 
mit höchster Priorität zu prüfen, 


bb) sie einen Gesetzentwurf vorlegt, der die durch das „Vierte Gesetz 
zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, der Wirtschaft sowie 
der Verwaltung von Bürokratie“ (Viertes Bürokratieentlastungs
gesetz) ab dem 1.1.2026 verkürzten Aufbewahrungsfristen für Un
terlagen i.S.d. § 257 HGB und § 147 AO für Finanzinstitutionen 
an den Zeitraum anzupassen, den es benötigt, um die noch ausste
henden Cum-Cum-Fälle aufzuklären, mindestens also für Institute 
im Sinne des § 1 Absatz 1b KWG, einschließlich Zweigstellen 
nach § 53 KWG, Institute, die der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 VAG 
unterliegen und Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 1 
WpIG die bisher geltenden Jahren dauerhaft beizubehalten, ent
sprechend der Festsetzungsverjährungsfrist für die Finanzverwal
tung, oder diese ggf. an die Strafverfolgungsverjährungsfrist bei 
besonders schwerer Steuerhinterziehung anzupassen, 
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c) effektive Maßnahmen zur Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug zu er
greifen, die Länder bei ihren Vorhaben diesbezüglich stärker zu unter
stützen, und sich auf europäischer Ebene für eine bessere Bekämpfung 
von Praktiken der Umsatzsteuerhinterziehung einzusetzen (sog. „Um
satzsteuerkarusselle“), 


3. davon abzusehen, neue vereinzelte Steuervergünstigungen und Subventio
nen gemäß Subventionsbericht der Bundesregierung zu Lasten des Haushal
tes zum jetzigen Zeitpunkt zu schaffen, die im Koalitionsvertrag der Bun
desregierung angekündigt werden, z.B. die Umsatzsteuer für Speisen in der 
Gastronomie dauerhaft zu senken.11 Bei der Umsatzsteuer soll die Bundes
regierung stattdessen Vorschläge für eine umfassende, aufkommensneutrale 
und gerechte Reform unterbreiten. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/356 mit den Stimmen der Frak
tionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu den Buchstaben a und b 


Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs unter Berücksichtigung der 
beschlossenen Änderungen auf die öffentlichen Haushalte stellen sich wie folgt 
dar: 


(Steuermehr- und -mindereinnahmen (-) in Mio. Euro) 
Gebietskör
peschaft 


Volle Jahreswirkung* 


2025 2026 2027 2028 2029 
Insgesamt -2530 -8.130 -11.835 -12.020 -11.320 
Bund -794 -2.622 -3.792 -4.964 -5.776 
Länder -725 -2.416 -3.485 -4.502 -5.205 
Gemeinden -1011  -3.092 -4.558 -2.554 -339 


Kassenjahr 


 2025 2026 2027 2028 2029 
Insgesamt -630 -4075 -9.855 -16.820 -17.085 
Bund -200 -1287 -3.153 -6.220 -7.412 
Länder -182 -1172 -2.898 -5.679 -6.723 
Gemeinden -248 -1616 -3.804 -4.921 -2.950 


* Wirkung im Veranlagungsjahr 


 


Zu Buchstabe c 


V
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Der Antrag verweist auf jährliche Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe bei 
konsequenter Umsetzung der im Antrag geforderten Maßnahmen.  


E. Erfüllungsaufwand 
Zu den Buchstaben a und b 


Vgl. den Gesetzentwurf unter der Ziffer VII.4 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Der Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger verändert sich nicht. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 33 000 
Euro. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für die Verwaltung auf Landesebene entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand 
in Höhe von 62 000 Euro. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag diskutiert keinen Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Zu den Buchstaben a und b 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag diskutiert keinen weiteren Kosten. 


V
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/323 mit folgender Maßgabe, im Üb
rigen unverändert anzunehmen: 


Artikel 3 wird wie folgt geändert: 


1. Vor der Nummer 1 wird die folgende Nummer 1 eingefügt: 


„1. In Absatz 3 Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe „70 Euro“ durch 
die Angabe „100 Euro“ ersetzt.“ 


2. Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden die Nummern 2 und 3. 


b) den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/516 für erledigt zu erklären; 


c) den Antrag auf Drucksache 21/356 abzulehnen. 


Berlin, den 25. Juni 2025 


Der Finanzausschuss 


Christian Görke 
Amtierender Vorsitzender 


 
 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Katharina Beck 
Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler und Katharina Beck 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/323 in seiner 10. Sitzung am 5. Juni 2025 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Energie, dem Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, 
dem Verkehrsausschuss, dem Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung, 
dem Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung, dem Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwe
sen und Kommunen sowie dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union zur Mitberatung 
überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/516 in seiner 12. Sitzung am 24. Juni 2025 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Energie, dem Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, 
dem Verkehrsausschuss, dem Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung, 
dem Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung, dem Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwe
sen und Kommunen sowie dem Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union zur Mitberatung 
überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 21/356 in seiner 10. Sitzung am 5. Juni 2025 dem Fi
nanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, dem Haus
haltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie und dem Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, 
Bauwesen und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu den Buchstaben a und b 


Der Gesetzentwurf enthält folgende Maßnahmen: 


– Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever
mögens – „Investitions-Booster“ (§ 7 Absatz 2 EStG) 


– Schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab dem 1. Januar 2028 von derzeit 15 Prozent auf 10 
Prozent ab 2032 (§ 23 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes – KStG) 


– Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG für nicht entnommene Gewinne von derzeit 
28,25 Prozent in drei Stufen auf 27 Prozent (Veranlagungszeitraum (VZ) 2028/2029), 26 Prozent (VZ 
2030/2031) und 25 Prozent (ab dem VZ 2032) (§ 34a Absatz 1 Satz 1 EStG) 


– Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge (§ 7 Absatz 
2a – neu – EStG) 


– Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze bei der sog. Dienstwagenbesteuerung für die Begünstigung von Elekt
rofahrzeugen auf 100 000 Euro (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG) 


V
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– Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 des Forschungszulagengesetzes – FZulG) 


 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bunderegie
rung auffordern soll, 


1. einen Gesetzentwurf zum Abbau unsystematischer Ausnahmeregelungen im deutschen Steuerrecht vorzule
gen, der  


a) Gerechtigkeitslücken bei der Immobilienbesteuerung schließt und 


aa) schätzungsweise 6 Mrd. Euro an Steuermehreinnahmen generiert, indem er die sog. „Spekulati
onsfrist“ für nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzte Immobilien, also die Steuerfreiheit nach 10 
Jahren Haltedauer für Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften (§ 22 Abs. 2 EStG) gem. § 
23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts über Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht), inkl. der wei
teren Wirtschaftsgüter i.S.d. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 EStG, abschafft, und so gleichzeitig auch 
einen Beitrag zur Verringerung von Leerstand und einer Entspannung am Wohnungsmarkt leistet, 


bb) die Gewerbesteuerfreiheit von vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaften im Immobilienbe
reich (sog. „erweiterte Grundstückskürzung“) beendet, also § 9 Nr. 1 S. 2 - 6 GewStG abschafft 
und so schätzungsweise 1,5 Mrd. Euro an Steuermehreinnahmen generiert werden können, in § 
558 Abs. 3 BGB (sog. „Kappungsgrenze“) die Möglichkeit zur Mieterhöhung bis zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete in angespannten Wohnungsmärkten von 15 auf 9 Prozent in drei Jahren absenkt, 


cc) die steuerrechtliche Behandlung von „Share Deals“ bei der Grunderwerbsteuer grundlegend refor
miert, um die Umgehung von Steuerzahlungen bei großen Immobilienkäufen zu verhindern, so 
dass Grunderwerbsteuer grundsätzlich bei jeder Übertragung von Anteilen zwischen Gesellschaf
ten anteilig zur Beteiligungsquote anfällt und hierdurch schätzungsweise 1 Mrd. Euro an Steuer
mehreinnahmen generiert werden können, 


b) Gerechtigkeitslücken im Erbschaftsteuerrecht schließt und sich zunächst auf den Abbau von Ausnah
men für extrem große Erbschaften konzentriert, 


aa) indem er die Steuerbefreiung bei Erbschaften ab 300 Wohneinheiten beendet, wodurch schät
zungsweise 1 Mrd. Euro an Steuermehreinnahmen generiert werden können und gesetzlich klar
stellt, dass Immobilien, die zum Betriebsvermögen einer Gesellschaft gehören, deren Hauptzweck 
des Betriebs in der Vermietung von Wohnungen besteht, stets als Verwaltungsvermögen zu qua
lifizieren ist, 


bb) indem er die in 2016 eingeführte Verschonungsbedarfsprüfung gem. §28a ErbStG für sehr große 
Betriebsvermögen von mehr als 26 Mio. Euro abschafft, die de facto meist zu einer kompletten 
Steuerbefreiung dieser sehr großen Erbschaften und damit zu einer sehr regressiv wirkenden Erb
schaftsbesteuerung führt, und diese durch flexible Stundungsmöglichkeiten ersetzt, die eine Fort
führung des Betriebs gewährleistet, 


c) klima- und umweltschädliche Subventionen konsequent abbaut, wodurch staatliche Mehreinnahmen in 
Milliardenhöhe10 generiert werden können, 


d) weitere der vom Bundesrechnungshof vorgeschlagenen Maßnahmen zum Abbau von Steuervergünsti
gungen umsetzt. 


2. organisierte Steuerhinterziehung entschieden zu bekämpfen und dazu 


a) die Empfehlungen des Bundesrechnungshofs aufzugreifen und die Finanzverwaltung zu digitalisieren, 
den Steuervollzug zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern zu verbessern, 


b) die Behörden bei der Aufklärung und Rückforderung der schätzungsweise 28,5 Mrd. Euro Steuerschä
den durch Cum-Cum-Fälle gezielt zu unterstützen (Vgl. BT-DS 21/226), indem 
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aa) sie darauf hinwirkt, dass das Bundesministerium der Finanzen nächstmöglich von seiner Rechts- 
und Fachaufsicht über das Bundeszentralamt für Steuern Gebrauch macht, um die ihm unterstellten 
Bundesbetriebsprüfer*innen anzuweisen, Finanzinstitute im Hinblick auf Fälle schwerer Steuer
hinterziehung wie Cum-Cum mit höchster Priorität zu prüfen, 


bb) sie einen Gesetzentwurf vorlegt, der die durch das „Vierte Gesetz zur Entlastung der Bürgerinnen 
und Bürger, der Wirtschaft sowie der Verwaltung von Bürokratie“ (Viertes Bürokratieentlastungs
gesetz) ab dem 1.1.2026 verkürzten Aufbewahrungsfristen für Unterlagen i.S.d. § 257 HGB und § 
147 AO für Finanzinstitutionen an den Zeitraum anzupassen, den es benötigt, um die noch ausste
henden Cum-Cum-Fälle aufzuklären, mindestens also für Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b 
KWG, einschließlich Zweigstellen nach § 53 KWG, Institute, die der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 
VAG unterliegen und Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Absatz 1 WpIG die bisher geltenden 
Jahren dauerhaft beizubehalten, entsprechend der Festsetzungsverjährungsfrist für die Finanzver
waltung, oder diese ggf. an die Strafverfolgungsverjährungsfrist bei besonders schwerer Steuer
hinterziehung anzupassen, 


c) effektive Maßnahmen zur Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug zu ergreifen, die Länder bei ihren Vor
haben diesbezüglich stärker zu unterstützen, und sich auf europäischer Ebene für eine bessere Bekämp
fung von Praktiken der Umsatzsteuerhinterziehung einzusetzen (sog. „Umsatzsteuerkarusselle“), 


3. davon abzusehen, neue vereinzelte Steuervergünstigungen und Subventionen gemäß Subventionsbericht der 
Bundesregierung zu Lasten des Haushaltes zum jetzigen Zeitpunkt zu schaffen, die im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung angekündigt werden, z.B. die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie dauerhaft zu 
senken.11 Bei der Umsatzsteuer soll die Bundesregierung stattdessen Vorschläge für eine umfassende, auf
kommensneutrale und gerechte Reform unterbreiten. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 2. Sitzung am 23. Juni 2025 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen durch
geführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), Berlin 


2. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW), Berlin 


3. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf 


4. Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, 
Prof. Dr. Sebastian Dullien 


5. Prof. Dr. Veronika Grimm, Technische Universität Nürnberg 


6. Prof. Dr. Dirk Meyer, Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg 


7. Prof. Dr. Sebastian Eichfelder, Otto-von Guericke-Universität Magdeburg 


8. Prof. Dr. Deborah Schanz, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), München 


9. Prof. Dr. Fritz Söllner, Technische Universität Ilmenau 


10. Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa), Berlin 


11. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (BVkom) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 
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Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 26. 
Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und mit den Stim
men der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung hat den Gesetzent
wurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 26. Juni 
2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 
3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung 
am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD 
Annahme. 


 


Zu Buchstabe b 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten 
und empfiehlt Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 26. 
Juni 2025 beraten und empfiehlt Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und 
empfiehlt Erledigterklärung. 


Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt 
Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung hat den Gesetzent
wurf in seiner 3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt Erledigterklärung. 
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Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung hat den Gesetzentwurf in seiner 4. Sitzung am 26. Juni 
2025 beraten und empfiehlt Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 
3. Sitzung am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hat den Gesetzentwurf in seiner 3. Sitzung 
am 26. Juni 2025 beraten und empfiehlt Erledigterklärung. 


 


Zu Buchstabe c 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Antrag in seiner 4. Sitzung am 25. Juni 2025 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Haushaltsausschuss hat den Antrag in seiner 4. Sitzung am 25. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 3. Sitzung am 25. Juni 2025 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Antrag in seiner 3. Sitzung 
am 25. Juni 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/323 in seiner 1. Sitzung am 4. Juni 2025 erstmalig 
beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung am 
23. Juni 2025 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 3. Sitzung am 25. Juni 2025 
abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme 
des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/323 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/516 in seiner 3. Sitzung am 25. Juni 2025 erst
malig und abschließend beraten. 


Der Finanzausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/516 für erledigt zu erklären. 


Zu Buchstabe c 


Nach Durchführung der Anhörung am 23. Juni 2025 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 
3. Sitzung am 25. Juni 2025 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stim
men der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/356. 


 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, die neue Koalition handle sehr schnell. Man sei 
sich einig, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland einer steuerpolitischen Unterstützung bedürfe, auch wenn 
die Steuerpolitik nicht der einzige Bereich sei, in dem Maßnahmen notwendig seien. Deutschland befinde sich im 
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dritten Jahr einer Rezession. Daher seien schnelle Impulse notwendig. Dass die Koalition es schaffe, diesen Ge
setzentwurf so kurzfristig vorzulegen, habe eine erhebliche Signalwirkung.  


Auch in der öffentlichen Anhörung sei deutlich geworden, dass die Wirtschaft es anerkennend wahrnehme, dass 
nach langer Zeit die Steuerlast der Unternehmen in Deutschland nun zum ersten Mal wieder gesenkt werde. Nach
dem seit vielen Jahren die Sätze der Unternehmensbesteuerung in anderen OECD-Staaten gesenkt worden seien, 
gehe man in Deutschland nun ebenfalls diesen Schritt. 


Der Gesetzentwurf sehe zunächst die Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AfA von 30 Prozent 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens vor, die ab dem 1. Juli 2025 angeschafft würden. Dieser 
„Investitionsbooster“ laufe bis zum 31. Dezember 2027. In der öffentlichen Anhörung hätten fast alle Sachver
ständigen bestätigt, dass die Abschreibungsverbesserungen der schnellste Weg seien, um Investitionen anzurei
zen. Daher erfolge dieser Schritt als erstes. Danach sei eine schrittweise Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab 
dem 1. Januar 2028 von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent ab 2032 vorgesehen. Auf diese Weise werde den 
Unternehmen in der Investitionsphase Liquidität durch verbesserte Abschreibungen zugeführt, was die Finanzie
rungsmöglichkeiten für die Unternehmen verbessere. Wenn die Investitionen später Erträge erwirtschafteten, 
greife die Senkung des Körperschaftsteuersatzes. Dieser Doppelschritt der Entlastung sei logisch strukturiert. 


Ein weiterer wichtiger Baustein des Investitionssofortprogramms sei die Absenkung des Thesaurierungssteuer
satzes nach § 34a EStG für nicht entnommene Gewinne von derzeit 28,25 Prozent in drei Stufen auf 25 Prozent 
(ab 2032). Damit werde eine möglichst weitgehende Rechtsformneutralität der Maßnahmen erreicht. 


Außerdem sehe der Gesetzentwurf eine Förderung der E-Mobilität mit Hilfe einer „Turboabschreibung“ von 75 
Prozent im ersten Jahr für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge vor. 


Dazu gaben die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD folgende Erklärung zu Protokoll: „Die arithmetisch-
degressive Abschreibung für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge in § 7 Absatz 2a EStG umfasst alle Elektrofahr
zeuge im Sinne des § 9 Absatz 2 Kraftfahrzeugsteuergesetzes, die nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 
2028 dem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen neu zugegangen sind. Eine Beschränkung auf Neufahrzeuge 
erfolgt nicht.“ 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD verwiesen darauf, dass außerdem im Rahmen der Dienstwa
genbesteuerung der maximale Bruttolistenpreis auf 100 000 Euro erhöht werden. Dies erweitere die Möglichkeit 
für die Unternehmen, deutsche und andere europäische Hersteller beim Erwerb zu berücksichtigen. Bei den Aus
wirkungen des Gesetzentwurfs sei auch die Perspektive der Arbeitnehmer wichtig. Das Generieren von Investiti
onen und Innovationen sichere Arbeitsplätze in Deutschland, gerade auch in den Industriebranchen. Auch vor 
diesem Hintergrund sei die Förderung der E-Mobilität wichtig. Der Absatz von Fahrzeugen in den Firmenflotten 
sei dabei ein wichtiger Faktor. 60 Prozent der Neuzulassungen fänden im Bereich der Unternehmen statt. Die E-
Mobilität in Deutschland werde durch die vorgesehenen Maßnahmen einen weiteren Schub erhalten. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD verwiesen zudem auf die im Gesetzentwurf enthaltene Auswei
tung der Forschungszulage. Ziel sei eine bessere Nutzung dieses Instruments durch die Unternehmen. Nun wachse 
die maximale Bemessungsgrundlage der Forschungszulage von ursprünglich 2 Millionen Euro um weitere 2 Mil
lionen Euro auf mittlerweile 12 Millionen Euro an. Gleichzeitig sehe der Gesetzentwurf eine Verbesserung der 
Berechnung der Bemessungsgrundlage vor. Dies komme insbesondere auch kleinen und mittleren Unternehmen 
zugute. In der letzten Legislaturperiode habe die Ampelkoalition die Bemessungsgrundlage bereits um Abschrei
bungen für Wirtschaftsgüter erweitert, die für Forschungszwecke verwendet würden. Mit dem vorliegenden Ge
setzentwurf würden darüber hinaus auch zusätzliche Gemein- und sonstige Betriebskosten einbezogen, wenn 
diese förderfähigen Aufwendungen im Rahmen eines begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ent
standen seien. Die Gemein- und sonstigen Betriebskosten würden ausschließlich in Form eines pauschalen Betra
ges in Höhe von 20 Prozent der entstandenen förderfähigen Aufwendungen erfasst, so dass diese Kosten nicht im 
Einzelnen nachgewiesen werden müssten. Dadurch werde das Verfahren nicht weiter verkompliziert und Büro
kratieaufwuchs vermieden. Dies entspreche auch der Forderung der Expertenkommission „Vereinfachte Unter
nehmensteuer“ beim BMF nach mehr Pauschalierungen im Steuerrecht. 


Mit dem vorliegenden Änderungsantrag erweitere die Koalition außerdem die anrechenbaren Aufwendungen für 
Eigenleistungen eines Einzelunternehmers sowie die Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei 
Mitunternehmern in einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von 70 Euro auf 100 Euro je 
nachgewiesener Arbeitsstunde. 
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Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD begrüßten die Einigung zwischen Bund und Ländern bezüglich 
einer Kompensation der vom vorliegenden Gesetzentwurf verursachten Mindereinnahmen. Der Bund werde den 
Kommunen ihre mit der degressiven AfA verbundenen Steuerausfälle in den Jahren 2025 bis 2029 vollständig 
erstatten, indem diese einen höheren Anteil von den Einnahmen aus der Mehrwertsteuer erhielten. Auch den Län
dern erstatte der Bund die Steuerausfälle zumindest teilweise, indem zwischen 2026 und 2029 zusätzliche acht 
Milliarden Euro in Kitas, andere Bildungseinrichtungen und moderne Krankenhäuser investiert würden. Diese 
Einigkeit zwischen Bund, Ländern und Komunen, jetzt Wachstumsimpulse zu setzen, sei ein Signal für die Hand
lungsfähigkeit Deutschlands. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete die Stoßrichtung des Gesetzentwurfs als grundsätzlich nicht falsch. Allerdings 
habe in der öffentlichen Anhörung selbst die von der CDU/CSU benannte Sachverständige Prof. Veronika Grimm 
mehr Mut für eine frühere Senkung der Körperschaftsteuer eingefordert. Diese Sicht teile die Fraktion der AfD. 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Förderung der Elektromobilität sei einseitig. Die Benachteiligung der Ver
brenner-Technologie, in der Deutschland weltweit spitze sei, sei nicht nachvollziehbar. 


Insgesamt enthalte sich die Fraktion der AfD zum vorliegenden Gesetzentwurf. Immerhin sei er ein Signal an die 
Wirtschaft, das nun besser spät als gar nicht erfolge. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte die Impulse und auch die damit verbundenen psychologi
schen Wirkungen auf die deutsche Wirtschaft, die durch den Gesetzentwurf ausgelöst würden. Allerdings verur
sachten die enthaltenen Maßnahmen hohe Mindereinnahmen. In der öffentlichen Anhörung habe bei den Sach
verständigen keinesfalls Einigkeit vorgeherrscht, dass die erwarteten Wachstumseffekte tatsächlich eintreten wür
den. 


Schon in der letzten Legislaturperiode habe die Ampelkoalition zweimal eine degressive AfA ermöglicht sowie 
die Forschungszulage ausgeweitet. Auch der maximale Bruttolistenpreis für E-Fahrzeuge im Rahmen der Dienst
wagenbesteuerung sei von der Ampelkoalition von 60 000 auf 70 000 Euro angehoben worden. Im Rahmen des 
Steuerfortentwicklungsgesetzes sei auch eine Anhebung auf 95 000 Euro geplant gewesen. Nun werde die Grenze 
auf 100 000 Euro angehoben. Eine Ankurbelung der E-Mobilität sei ohne Zweifel wichtig. 


Sie betont, dass der vorgeschlagene „Investitionsbooster“ bei Unternehmen, die (noch) keine Gewinne machten, 
wie etwa bei Start-Ups, oder bei Unternehmen, die sich derzeit in einer Schieflage befänden, wirkungslos bleibe. 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe stattdessen eine Investitionsprämie gefordert. Eine solche würde 
die Investitionen sämtlicher Unternehmen stärken. Abschreibungsverbesserungen schufen zwar zusätzliche Li
quidität bei gewinnerzielenden Unternehmen. Deren Reinvestition sei aber nicht sicher. Auch aus diesem Grund 
seien Investitionsprämien vorzuziehen, auch wenn es nachvollziehbar sei, dass aufgrund der administrativen Ein
fachheit und Umsetzbarkeit von der Koalition das Instrument der degressiven AfA genutzt werde. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stimme dem vorliegenden Änderungsantrag zur Forschungszulage zu, 
da damit ein Zeichen insbesondere auch für kleinere Unternehmen und Unternehmen in der Wachstumsphase wie 
Start-Ups gesetzt werde. 


Insgesamt lehne die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den vorliegenden Gesetzentwurf ab, da die Proble
matik der verursachten Mindereinnahmen ungelöst bleibe. Der gleichzeitig beratene Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN lege dagegen eine Reihe von möglichen Maßnahmen dar, um deutliche Steuermehrein
nahmen durch die Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerbetrug, eine Verbesserung der Steuersystematik 
sowie das Schließen von Besteuerungslücken zu erzielen. Dazu gehörten insbesondere Maßnahmen im Bereich 
der Besteuerung von Immobilien sowie die Bekämpfung und Aufarbeitung von Steuerbetrug mit Hilfe von 
Cum/Cum-Konstruktionen. Eine Zustimmung zum Gesetzentwurf wäre für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN nur in Kombination mit entsprechenden Maßnahmen möglich gewesen. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betonte, der nun verkündete Kompromiss mit den Kommunen und 
den Bundesländern in Bezug auf die vom Gesetzentwurf verursachten Mindereinnahmen habe keine Gegenfinan
zierung. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe der Koalition das Kriterium der Zusätzlichkeit für die 
Verwendung der Mittel des beschlossenen Sondervermögens abgerungen. Es sei bemerkenswert, dass mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf eben keine neue Infrastrukturinvestitionen durch Schulden finanziert würden, son
dern Steuersenkungen. Dies sei finanzpolitisch unseriös. Schulden sollten nur für öffentliche Investitionen in die 
Infrastruktur Deutschlands aufgenommen werden, nicht aber für die Verringerung des Steuersubstrats. 
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Die Fraktion Die Linke schloss sich der Einschätzung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN grundsätzlich 
an. 


Der Kompromiss zwischen Bund, Ländern und Kommunen zur Kompensation der Mindereinnahmen habe die 
Unwucht des vorliegenden Gesetzentwurfs gemildert. Dies ändere an der Grundproblematik einer gravierenden 
Unterfinanzierung von Ländern und Kommunen allerdings nichts. Spätestens ab 2032 sei unklar, wie die Lücke 
bei Ländern und Kommunen geschlossen werden solle, wenn sich die Einnahmenseite nicht grundlegend ändere. 


Die Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung hätten sich teilweise sehr kritisch in Bezug auf die geplante 
Senkung des Körperschaftsteuersatzes geäußert. Dies sei auch die Position der Fraktion Die Linke. Es sei falsch, 
dass nur die Stärksten gefördert würden. Sowohl bei Unternehmen als auch bei Bürgerinnen und Bürgern müssten 
die unteren Bereiche durch Entlastungen gestärkt werden. Daher stimmte die Fraktion Die Linke dem vorliegen
den Gesetzentwurf nicht zu. 


 


Vom Ausschuss angenommener Änderungsantrag 


 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 21/323 sind aus der Maßgabe 
in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen finden sich 
in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD brachten einen Änderungs
antrag auf Ausschussdrucksache 21(7)14neu ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD  


 


Zustimmung: CDU/CSU, AfD, SPD, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: Die Linke 


B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 3 (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


Zu Nummer 1 – neu – (§ 3 Absatz 3 Satz 2 und 3) 


Im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuerver
einfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) wurden die Aufwendungen für Eigenleistungen eines 
Einzelunternehmers sowie die Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei Mitunternehmern in 
einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von 40 Euro auf 70 Euro je nachgewiesener Arbeits
stunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche angehoben.  


Um die Anhebung der maximalen Bemessungsgrundlage um 2 Mio. Euro auf 12 Mio. Euro zusätzlich zu flankie
ren und um die Attraktivität der Forschungszulage insbesondere für Start-Ups sowie kleine und mittlere Unter
nehmen weiter zu steigern, wird der förderfähige Wert der geleisteten Arbeitsstunde für die Eigenleistungen auf 
100 Euro angehoben. Unverändert werden maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähiger Aufwand 
anerkannt. 


Die Anhebung des Stundensatzes auf 100 Euro je Arbeitsstunde wird auch für die Begrenzung der förderfähigen 
Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei Mitunternehmern vorgesehen. Demnach können für 
die Eigenleistungen von Mitunternehmern in einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben die 
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vereinbarte Tätigkeitsvergütung höchstens jedoch 100 Euro je Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden je 
Woche als förderfähiger Aufwand berücksichtigt werden. 


Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden wegen der neu eingefügten Nummer 1 inhaltlich unverändert die neuen 
Nummern 2 und 3. 


Berlin, den 25. Juni 2025 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Katharina Beck 
Berichterstatterin 
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Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt hinsichtlich der Einfüh-
rung der obligatorischen E-Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern Fol-
gendes: 
 


I. Allgemeines 


 Das BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2024, BStBl I S. 1320, zur Einführung der obligatorischen 


elektronischen Rechnung bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern ab dem 1. Januar 


2025 wird in folgenden Randnummern (Rn.) und Zwischenüberschriften geändert bzw. ergänzt 


(Änderungen fett dargestellt): 


7 Als sonstige Rechnungen gelten ab dem 1. Januar 2025 alle Rechnungen in Papierform oder in 


elektronischen Formaten, die nicht den Vorgaben von § 14 Absatz 1 Satz 6 UStG entsprechen (an-


deres elektronisches Format). Dazu zählen auch alle nicht strukturierten elektronischen Dateien, 


zum Beispiel PDF-Dateien ohne integrierte Datensätze, Bilddateien oder E-Mails. Auch eine Da-


tei, die auf Grund von Formatfehlern die Anforderungen an das strukturierte elektronische 


Format einer E-Rechnung nach § 14 Absatz 1 Satz 6 UStG nicht erfüllt, stellt unter den Vorga-


ben des § 14 Absatz 1 Satz 1 UStG eine sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen 


Format dar. Dabei ist es unerheblich, welcher Art die Formatfehler sind, da die Datei dann 


nicht der Voraussetzung des § 14 Absatz 1 Satz 6 UStG entspricht. Zu inhaltlichen Fehlern ei-


ner E-Rechnung siehe Rn. 35. 
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17 Die Regelungen zur verpflichtenden Verwendung von E-Rechnungen gelten genauso für die 


Rechnungsausstellung in Form einer Gutschrift (§ 14 Absatz 2 Satz 5 UStG) sowie für Rechnun-


gen 


• über Umsätze, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet (§ 13b UStG), wenn so-


wohl Leistender als auch Leistungsempfänger im Inland ansässig sind, 


• - gestrichen - 


• über Umsätze, die der Durchschnittssatzbesteuerung für land- und forstwirtschaftliche 


Betriebe unterliegen (§ 24 UStG), 


• über Reiseleistungen (§ 25 UStG) und 


• für Umsätze, für welche die Differenzbesteuerung (§ 25a UStG) angewendet wird. 


Sie gelten auch, wenn der Rechnungsempfänger ein Unternehmer ist, der Kleinunternehmer 


bzw. Land- und Forstwirt ist oder ausschließlich steuerfreie Umsätze (z. B. Vermieter einer Woh-


nung) ausführt. Ebenso gelten die Regelungen, wenn nur Teile der abgerechneten Leistungen der 


Pflicht zur Verwendung einer E-Rechnung unterliegen (z. B. bei teilweise steuerpflichtigen, teil-


weise nach § 4 Nummer 8 bis 29 UStG steuerfreien Umsätzen). 


2.2.4 Kleinbetragsrechnungen, Rechnungen von Kleinunternehmern und Fahrausweise 


22 Rechnungen, deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht übersteigt (Rechnungen über Kleinbeträge), 


Rechnungen von Kleinunternehmern und Fahrausweise, die für die Beförderung von Personen 


ausgegeben werden, können abweichend von der Verpflichtung in § 14 Absatz 2 Satz 2 Num-


mer 1, 2. Halbsatz UStG immer als sonstige Rechnung ausgestellt und übermittelt werden (§ 33 


Satz 4, § 34 Absatz 1 Satz 2 und § 34a Satz 4 UStDV). Dabei bedarf die Verwendung einer sonsti-


gen Rechnung in einem anderen elektronischen Format der Zustimmung des Empfängers 


(§ 14 Absatz 1 Satz 5 UStG), die keiner besonderen Form bedarf und auch konkludent erfolgen 


kann. Die Ausstellung und Übermittlung einer E-Rechnung ist unter den übrigen Vorausset-


zungen auch in diesen Fällen immer ohne Zustimmung des Empfängers möglich.  


24 E-Rechnungen können sowohl in einem rein strukturierten als auch in einem hybriden Format 


erstellt werden. Ein zulässiges elektronisches Rechnungsformat muss insbesondere gewährleis-


ten, dass die Rechnungsangaben nach §§ 14, 14a UStG elektronisch übermittelt und ausgelesen 


werden können.  
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• Die Verwendung von strukturierten Rechnungsformaten, die der Normenreihe EN 16931 (siehe 


Rn. 28 bis 32) entsprechen, ist immer zulässig. Ob eine Rechnung die Anforderungen der Nor-


menreihe EN 16931 – auch hinsichtlich der gültigen Geschäftsregeln – erfüllt, kann beispiels-


weise durch die Nutzung einer geeigneten Validierungsanwendung überprüft werden. Ge-


schäftsregeln sind technische Vorschriften zur Überprüfung der logischen Abhängigkeiten 


der in einer E-Rechnung enthaltenen Informationen.  


• Daneben können unter bestimmten Voraussetzungen auch von der Normenreihe EN 16931 ab-


weichende strukturierte elektronische Rechnungsformate verwendet werden, z. B. EDI-Verfah-


ren nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die 


rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches, ABl. L 338 vom 28. Dezember 1994, 


S. 98 (vgl. auch Rn. 33 und 34). 


35 Voraussetzung für eine E-Rechnung ist u. a., dass sie eine elektronische Verarbeitung ermöglicht 


(§ 14 Absatz 1 Satz 3 UStG). Dies bedeutet, dass für eine ordnungsmäßige Rechnung alle umsatz-


steuerrechtlichen Pflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG im strukturierten Teil der E-Rechnung 


enthalten sein müssen. Inhaltliche Fehler (festgestellt z. B. als kritischer Fehler – „critical Error“ 


– im Rahmen einer Validierung) führen dazu, dass eine E-Rechnung vorliegt, die jedoch nicht 


ordnungsmäßig ist. Auch ein bloßer Verweis in den strukturierten Daten auf eine Anlage, in 


der die Rechnungspflichtangaben in unstrukturierter Form enthalten sind, genügt nicht. Auch 


aus § 31 Absatz 1 UStDV folgt nichts anderes. Hinsichtlich der Leistungsbeschreibung gilt, dass 


die im strukturierten Teil der E-Rechnung enthaltenen Angaben eine eindeutige und leicht 


nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglichen müssen (vgl. hierzu Abschnitt 14.5 Absatz 15 


und Abschnitt 15.2a Absatz 4 und 5 UStAE). Ergänzende Angaben können jedoch in einem in der 


E-Rechnung enthaltenen Anhang aufgenommen werden (z. B. eine Aufschlüsselung von Stun-


dennachweisen in einer PDF-Datei). Ein enthaltener Link erfüllt weder die Voraussetzungen 


nach § 14 Absatz 1 Satz 3 UStG noch nach § 31 Absatz 1 UStDV. 


51a Mindert sich nach Rechnungsausstellung die Bemessungsgrundlage nach § 17 UStG aufgrund 


des in der Bauwirtschaft häufig anzutreffenden Falles von Unstimmigkeiten über die Höhe 


des abgerechneten Entgelts (z. B. Mängelrügen hinsichtlich der Bauausführung), ist eine Rech-


nungsberichtigung nicht erforderlich. Änderungen im Leistungsumfang oder -gehalt (z. B. re-


levante Aufmaßänderungen) stellen hingegen keine bloße Änderung der Bemessungsgrund-


lage dar und erfordern daher grundsätzlich eine Rechnungsberichtigung hinsichtlich der Leis-


tungsbeschreibung. 


60 Umsatzsteuerlich gilt nach § 14b Absatz 1 UStG, dass ein Unternehmer ein Doppel jeder ein- 


und ausgehenden Rechnung acht Jahre aufzubewahren hat. Dabei muss nach § 14 Absatz 3 


UStG die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit 
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gewährleistet sein. Bei einer E-Rechnung ist zumindest deren strukturierter Teil so aufzube-


wahren, dass er unversehrt in seiner ursprünglichen Form vorliegt. Für Zwecke der Umsatz-


steuer gilt, dass alleine wegen einer Speicherung und Archivierung von E-Rechnungen außer-


halb eines GoBD-konformen Datenverarbeitungssystems kein Verstoß gegen § 14b Absatz 1 


UStG und die Unversehrtheit des Inhalts im Sinne von § 14 Absatz 3 UStG vorliegt.  


61 Hinsichtlich der Aufbewahrungspflicht für Rechnungen für andere als umsatzsteuerliche Zwe-


cke wird auf das BMF-Schreiben vom 28. November 2019, BStBl I S. 1269, Rn. 130 ff., geändert 


durch BMF-Schreiben vom 11. März 2024, BStBl I S. 374, (Grundsätze zur ordnungsmäßigen 


Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 


Form sowie zum Datenzugriff - GoBD) verwiesen.  


II.  Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


66 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der zuletzt 


durch das BMF-Schreiben vom XX. XX 2025 – III C X - S XXXX/XXXXX/XXX/XXX 


(COO.XXXX.XXX.X.XXXX), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


 


a) Die Angabe „14.2. Rechnungserteilungspflicht bei Leistungen im Zusammenhang mit 


einem Grundstück“ wird durch die Angabe „14.2. Rechnungsausstellungspflicht bei 


steuerpflichtigen Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück“ ersetzt. 


 


b) Die Angabe „14.4. Echtheit und Unversehrtheit von Rechnungen“ wird durch die 


Angabe „14.4. Echtheit, Unversehrtheit und Lesbarkeit von Rechnungen“ ersetzt. 


 


2. Das Abkürzungsverzeichnis wird wie folgt geändert: 


 


a) Nach der Angabe „ECS = Export Control System“ wird die Angabe „EDI = Electronic 


Data Interchange (elektronischer Datenaustausch) nach Artikel 2 der 


Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen 


Aspekte des elektronischen Datenaustausches (ABl. L 338 vom 28.12.1994, S. 98)“ 


eingefügt. 


 


b) Nach der Angabe „WG = Wechselgesetz“ wird die Angabe „W-IdNr. = Wirtschafts-


Identifikationsnummer“ eingefügt. 
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c) Nach der Angabe „WpHG = Wertpapierhandelsgesetz“ wird die Angabe „XML = 


Extensible Markup Language (Maschinensprache zur Darstellung hierarchisch 


strukturierter Daten)“ eingefügt. 


 


3. In Abschnitt 3d.1 Abs. 4 Satz 2 wird im Klammerzusatz die Angabe „Abschnitt 15.2a Abs. 7 


Satz 12“ durch die Angabe „Abschnitt 15.2a Abs. 7“ ersetzt. 


 


4 In Abschnitt 4.3.4 Abs. 8 Satz 2 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG)“. 


 


5. In Abschnitt 10.5 Abs. 3 Satz 9 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Nummer 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Sätze 3 und 4 UStG“ durch die Angabe 


„§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 2 Satz 2 Buchstabe a wird nachdem Beispiel 2 folgender Satz 3 angefügt: 


 
„3In einer E-Rechnung kann die Umsatzsteuer auf das Altteil dadurch angegeben 
werden, dass eine Rechnungsposition mit der Bemessungsgrundlage für das Altteil 
und dem anzuwendenden Steuersatz sowie eine Rechnungsposition mit identischer, 
aber negativer Netto-Bemessungsgrundlage ohne Steuersatz aufgenommen wird.“ 


 


6. Abschnitt 12.16 Abs. 10 wird wie folgt gefasst: 
 


„(10)  1Der Unternehmer ist in den Fällen von § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 UStG 
verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung mit 
den in § 14 Abs. 4 UStG genannten Angaben auszustellen. 2Für Umsätze aus der Vermietung 
von Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden sowie die 
kurzfristige Vermietung von Campingflächen besteht eine Rechnungsausstellungspflicht 
jedoch nicht, wenn die Leistung weder an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen noch an eine juristische Person erbracht wird (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 9 
Satz 8).“ 
 


7. In Abschnitt 13b.14 Abs. 1 Satz 2 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG)“. 
 


8. Abschnitt 14.1 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„1Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG ist eine Rechnung jedes Dokument, mit dem über eine 
Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird.“ 
 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
 
„2Eine sonstige Rechnung (vgl. Absatz 2) kann auch aus einer Mehrzahl von 
Dokumenten bestehen, die die nach § 14 Abs. 4 und § 14a UStG geforderten 
Angaben insgesamt enthalten (§ 31 Abs. 1 UStDV).“ 
 


cc) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die neuen Sätze 3 bis 5. 


 


dd) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden gestrichen. 


 


ee) Nach Satz 5 werden folgende Sätze 6 bis 9 angefügt: 


 
„6Nicht steuerbare Innenumsätze, z. B. zwischen Betriebsabteilungen desselben 
Unternehmens oder innerhalb eines Organkreises, sind innerbetriebliche 
Vorgänge. 7Werden für sie Belege mit gesondertem Steuerausweis ausgestellt, 
handelt es sich umsatzsteuerlich nicht um Rechnungen, sondern um 
unternehmensinterne Buchungsbelege. 8Die darin ausgewiesene Steuer wird 
nicht nach § 14c Abs. 2 UStG geschuldet (vgl. BFH-Urteil vom 28.10.2010 – V R 7/10, 
BStBl II 2011 S. 391, und Abschnitt 14c.2 Abs. 2a). 9Handelt es sich nach den 
vorstehenden Regelungen bei einem öffentlich-rechtlichen Gebührenbescheid 
um eine Rechnung im Sinne des UStG, gelten die allgemeinen umsatzsteuerlichen 
Regelungen (z. B. zur Verwendung einer E-Rechnung, vgl. Absatz 4), auch wenn 
das anzuwendende Verfahrensrecht ggf. abweichende Vorgaben macht.“ 


 


b) Nach Absatz 1 wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 


 
„E - R e c h n u n g  u n d  s o n s t i g e  R e c h n u n g  ( B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n ) “. 
 


c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 


„(2)  1Bei der Ausstellung von Rechnungen ist zwischen einer E-Rechnung im Sinne 
des § 14 Abs. 1 Satz 3 UStG und einer sonstigen Rechnung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 4 
UStG zu unterscheiden. 2Eine E-Rechnung ist eine Rechnung, die in einem 
strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird 
und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. 3Das strukturierte elektronische 
Format einer E-Rechnung 
1. muss der europäischen Norm EN 16931 entsprechen (technische Umsetzung der 


Richtlinie für die elektronische Rechnungsstellung und die Liste der 
entsprechenden Syntaxen gemäß der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 über die elektronische 
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Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen, ABl. L 133 vom 06.05.2014, S. 1, vgl. 
Absatz 13) oder 


2. kann zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger vereinbart 
werden. 2Voraussetzung ist, dass das Format die richtige und vollständige 
Extraktion der nach dem UStG erforderlichen Angaben aus der E-Rechnung in ein 
Format ermöglicht, das der Norm nach Nummer 1 entspricht oder mit dieser 
interoperabel ist (vgl. Absatz 15).  


4Als sonstige Rechnungen gelten alle Rechnungen 
1. in Papierform oder 
2. in anderen elektronischen Formaten, die nicht den in Satz 3 genannten Vorgaben 


entsprechen. 2Dazu zählen auch alle nicht strukturierten elektronischen Dateien, 
zum Beispiel PDF-Dateien ohne integrierte Datensätze, Bilddateien oder Angaben 
in E-Mails. 3Auch eine Datei, die auf Grund von Formatfehlern die Anforderungen 
an das strukturierte elektronische Format einer E-Rechnung nach § 14 Abs. 1 Satz 6 
UStG nicht erfüllt, stellt unter der Voraussetzung des § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG eine 
sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen Format dar. 4Dabei ist es 
unerheblich, welcher Art die Formatfehler sind, da die Datei dann nicht den 
Vorgaben des § 14 Abs. 1 Satz 6 UStG entspricht. 5Zu inhaltlichen Fehlern einer 
E-Rechnung siehe Abschnitt 14.5 Abs. 1. 


5Der Rechnungsaussteller ist – vorbehaltlich einer Verpflichtung zur Verwendung 
einer E-Rechnung (vgl. Absatz 4) – frei in seiner Entscheidung, in welcher Weise er eine 
Rechnung übermittelt. 6Bei Verwendung einer E-Rechnung, zu deren Ausstellung 
keine Verpflichtung nach Absatz 4 besteht, oder einer sonstigen Rechnung in einem 
anderen elektronischen Format hat er die erforderliche Zustimmung des 
Rechnungsempfängers zu beachten (vgl. Absatz 7). 7Zum zivilrechtlichen Anspruch auf 
Erteilung einer ordnungsmäßigen E-Rechnung vgl. Absatz 10.“ 
 


d) Nach Absatz 2 wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 
 
„ R e c h n u n g s a u s s t e l l u n g “ .  
 


e) Absätze 3 bis 5 werden wie folgt gefasst: 
 


„(3)  1Führt der Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leistung aus, ist er 
berechtigt, eine Rechnung auszustellen. 2Ein Unternehmer muss eine Rechnung 
ausstellen, wenn die Leistung nicht nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei ist und eine der 
folgenden Fallgruppen vorliegt: 
1. Die Leistung wird an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen 


erbracht. 
2. Die Leistung wird an eine juristische Person erbracht, auch soweit diese nicht 


Unternehmer ist. 
3. Im Zusammenhang mit einem Grundstück wird eine steuerpflichtige Leistung 


(Werklieferung oder sonstige Leistung) an einen Empfänger erbracht, der nicht 
bereits unter Nr. 1 oder Nr. 2 fällt. 


3Die Rechnung muss regelmäßig innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der 
Leistung ausgestellt werden (zu den Ausnahmen siehe Abschnitt 14a.1 Abs. 3). 4Wird 
das Entgelt oder ein Teil des Entgelts bereits vor Ausführung der Leistung 
vereinnahmt (Voraus- oder Anzahlungen), ist die Rechnung innerhalb von sechs 
Monaten nach Vereinnahmung des Entgelts oder des Teilentgelts auszustellen. 5Bei 
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Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern ist regelmäßig eine E-Rechnung zu 
verwenden (siehe Absatz 4). 6Eine Rechnung kann 
- durch den leistenden Unternehmer selbst, 
- durch einen von ihm beauftragten Dritten, der im Namen und für Rechnung des 


Unternehmers abrechnet (§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG), 
- durch den Leistungsempfänger (Gutschrift, § 14 Abs. 2 Satz 5 UStG, vgl. 


Abschnitt 14.3) oder 
- in den Fällen des § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 UStG durch einen vom 


Leistungsempfänger beauftragten Dritten (Gutschrift, § 14 Abs. 2 Satz 5 UStG, vgl. 
Abschnitt 14.3) 


ausgestellt werden. 7Der Leistungsempfänger kann nicht Dritter sein. 8Bedient sich der 
leistende Unternehmer zur Rechnungserstellung eines Dritten, hat der leistende 
Unternehmer sicher zu stellen, dass der Dritte die Einhaltung der sich aus den 
§§ 14, 14a UStG ergebenden formalen Voraussetzungen gewährleistet. 9Die 
zusätzlichen Pflichten bei der Ausstellung von Rechnungen in besonderen Fällen nach 
§ 14a UStG (vgl. Abschnitt 14a.1) sind zu beachten. 


(4)  1Die Rechnung ist grundsätzlich als E-Rechnung auszustellen, wenn der 
Leistungsempfänger die Leistung für sein Unternehmen bezieht und sowohl 
Leistender als auch Leistungsempfänger im Inland oder in einem der in § 1 Abs. 3 UStG 
bezeichneten Gebiete ansässig sind. 2Dies ist der Fall, wenn beide Unternehmer jeweils 
in einem dieser Gebiete ihren Sitz, ihre Geschäftsleitung, eine umsatzsteuerliche 
Betriebsstätte (vgl. Abschnitt 3a.1 Abs. 3), die an dem Umsatz beteiligt ist, oder in 
Ermangelung eines Sitzes ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (§ 14 
Abs. 2 Satz 3 UStG). 3Zur Beteiligung ausländischer Unternehmensteile an einem im 
Inland steuerbaren und steuerpflichtigen Umsatz vgl. Abschnitt 13b.11 Abs. 1 Satz 7. 
4Die Ausstellung einer E-Rechnung an einen anderen inländischen Unternehmer 
bedarf nicht der Zustimmung des Leistungsempfängers. 5Dieser hat die technischen 
Voraussetzungen für den Empfang einer E-Rechnung zu schaffen (siehe Absatz 5). 
6E-Rechnungen können z. B. per E-Mail, per Download über ein Internetportal oder 
per EDI, per Bereitstellung der Daten mittels einer elektronischen Schnittstelle oder 
durch gemeinsamen Zugriff auf einen zentralen Speicherort innerhalb eines 
Konzernverbundes übermittelt werden. 7Auf welches zulässige elektronische 
Rechnungsformat (vgl. Absatz 11) und welchen zulässigen Übermittlungsweg sich die 
Vertragsparteien einigen, ist zivilrechtlich zwischen ihnen zu klären. 8Die 
grundsätzliche Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung besteht auch dann, 
wenn die Umsätze den Sonderregelungen nach §§ 23a bis 25c UStG unterliegen oder 
wenn der Unternehmer eine Leistung im Sinne des § 13b Abs. 2 UStG ausführt, für die 
der Leistungsempfänger nach § 13b Abs. 5 UStG die Steuer schuldet. 9Auch für 
Umsätze, die nach § 4 Nr. 1 bis 7 UStG steuerfrei sind, ist unter den übrigen 
Voraussetzungen eine E-Rechnung auszustellen (z. B. innergemeinschaftliche 
Lieferung aus Deutschland an die Betriebsstätte eines anderen inländischen 
Unternehmers im Gemeinschaftsgebiet). 10Die Verpflichtung zur Ausstellung einer 
E-Rechnung gilt ebenfalls, wenn nur Teile der abgerechneten Leistungen der Pflicht 
zur Verwendung der E-Rechnung unterliegen (z. B. bei teilweise steuerpflichtigen, 
teilweise nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfreien Umsätzen).  


(5)  1Inländische Unternehmer müssen die technischen Voraussetzungen zum 
Empfang einer E-Rechnung schaffen. 2Dies gilt auch, wenn der Rechnungsempfänger 
der Sonderregelung nach § 19 UStG unterliegt. 3Bei einem Empfang mittels E-Mail ist 
kein gesondertes E-Mail-Postfach nur für den Empfang von E-Rechnungen 
erforderlich. 4Ist ein Unternehmer technisch nicht in der Lage, eine E-Rechnung 
empfangen zu können, bzw. verweigert er die Annahme, hat er kein Anrecht auf eine 
alternative Ausstellung einer sonstigen Rechnung durch den Rechnungsaussteller. 5In 
diesem Fall gelten die umsatzsteuerrechtlichen Pflichten des Rechnungsausstellers 
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auch als erfüllt, wenn er eine E-Rechnung ausgestellt und sich nachweislich (z. B. 
anhand eines Sendeprotokolls) um eine ordnungsgemäße Übermittlung bemüht hat.“ 


 


f) Nach Absatz 5 werden die folgenden Absätze 6 bis 19 eingefügt: 
 
„(6)  1Ein Verstoß gegen die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung wird 


beim Rechnungsaussteller nicht beanstandet, solange er keine Kenntnis davon hatte 
und auch nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns erkennen konnte, dass 
seine Leistung an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen erbracht 
wurde. 2Die Verwendung der USt-IdNr. oder der W-IdNr. kann ein Indiz dafür sein, 
dass der Leistungsempfänger als Unternehmer handelt. 3Ist mindestens einer der am 
Umsatz beteiligten Unternehmer nicht im Inland oder einem der in § 1 Abs. 3 UStG 
bezeichneten Gebiete ansässig, besteht keine Pflicht zur Ausstellung einer 
E-Rechnung; in diesen Fällen kann die gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, erster Halbsatz 
UStG auszustellende Rechnung als Rechnung in Papierform oder mit Zustimmung des 
Rechnungsempfängers als E-Rechnung oder sonstige Rechnung in einem anderen 
elektronischen Format ausgestellt werden (§ 14 Abs. 1 Satz 5 UStG). 
4Kleinbetragsrechnungen nach § 33 UStDV (vgl. Abschnitt 14.6), Fahrausweise nach 
§ 34 UStDV (vgl. Abschnitt 14.7) und Rechnungen eines Kleinunternehmers nach § 34a 
UStDV (vgl. Abschnitt 14.7a) können immer als sonstige Rechnung ausgestellt und 
übermittelt werden; verwendet der Rechnungsaussteller in diesen Fällen dennoch 
eine E-Rechnung, ist dies bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern ohne 
Zustimmung des Rechnungsempfängers möglich. 5Für Umsätze, bei denen trotz 
fehlender Verpflichtung zur Ausstellung (z. B. bei Umsätzen, die nach § 4 Nr. 8 bis 29 
UStG steuerfrei sind, oder an private Endverbraucher) eine Rechnung ausgestellt wird, 
kann eine E-Rechnung nur bei Zustimmung des Rechnungsempfängers verwendet 
werden (§ 14 Abs. 1 Satz 5 UStG). 


(7)  1Sofern keine Pflicht zur Verwendung einer E-Rechnung (nach § 14 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 1, zweiter Halbsatz UStG) besteht, ist die Verwendung einer sonstigen Rechnung in 
Papierform immer zulässig. 2Auch in diesen Fällen kann eine E-Rechnung oder eine 
sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen Format verwendet werden, dies 
bedarf aber der Zustimmung des Rechnungsempfängers (§ 14 Abs. 1 Satz 5 UStG). 3Zum 
Zustimmungserfordernis bei Kleinbetragsrechnungen, Fahrausweisen und 
Rechnungen eines Kleinunternehmers siehe Absatz 6. 4Die Zustimmung bedarf dabei 
keiner besonderen Form und kann auch konkludent (z. B. durch eine 
widerspruchslose Annahme) erfolgen. 5Es muss lediglich Einvernehmen zwischen 
Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger darüber bestehen, dass die Rechnung 
elektronisch übermittelt werden soll. 6Die Zustimmung kann z. B. in Form einer 
Rahmenvereinbarung (z. B. in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen) erklärt 
werden. 7Sie kann auch nachträglich erklärt werden. 8Es genügt aber auch, dass die 
Beteiligten diese Verfahrensweise tatsächlich praktizieren und damit stillschweigend 
billigen.  


(8)  1Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UStG ist der Unternehmer bei Ausführung von 
Lieferungen oder sonstigen Leistungen an eine juristische Person, soweit sie nicht 
Unternehmer ist, verpflichtet, eine Rechnung auszustellen. 2Die Rechnung kann 
– vorbehaltlich anderer Vorschriften, z. B. der ERechV – auf Papier oder mit 
Zustimmung des Leistungsempfängers als E-Rechnung oder als sonstige Rechnung in 
einem anderen elektronischen Format ausgestellt werden. 3Die Zustimmung bedarf 
keiner besonderen Form und kann auch konkludent (z. B. durch eine 
widerspruchslose Annahme) erfolgen. 4Wird ein Umsatz sowohl für den 
unternehmerischen als auch für den nichtunternehmerischen Bereich der juristischen 
Person ausgeführt, geht die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung nach § 14 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UStG vor. 5Zu Rechnungen von Kleinunternehmern vgl. 
Abschnitt 14.7a.  
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(9)  1Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 UStG ist der Unternehmer bei Ausführung von 
steuerpflichtigen Leistungen (Werklieferungen im Sinne von § 3 Abs. 4 Satz 1 UStG 
oder sonstige Leistungen) im Zusammenhang mit einem Grundstück an einen 
anderen als unter § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 UStG genannten Empfänger 
(Nichtunternehmer oder Unternehmer für dessen nichtunternehmerischen Bereich) 
verpflichtet, eine Rechnung auszustellen. 2Zu den Einzelheiten, welche Leistungen 
hierunter fallen, siehe Abschnitt 14.2. 3Die Rechnung kann in Papierform oder - mit 
Zustimmung des Leistungsempfängers - als E-Rechnung oder als sonstige Rechnung 
in einem anderen elektronischen Format ausgestellt werden. 4Die Zustimmung bedarf 
keiner besonderen Form und kann auch konkludent (z. B. durch eine 
widerspruchslose Annahme) erfolgen. 5Die Verpflichtung zur Erteilung einer 
Rechnung ist nicht davon abhängig, ob der Empfänger der steuerpflichtigen 
Werklieferung oder sonstigen Leistung der Eigentümer des Grundstücks ist. 6Die 
Verpflichtung zur Erteilung einer Rechnung bei steuerpflichtigen Leistungen 
(Werklieferungen oder sonstigen Leistungen) im Zusammenhang mit einem 
Grundstück gilt auch für Land- und Forstwirte, die die Durchschnittssatzbesteuerung 
nach § 24 UStG anwenden. 7Zu Rechnungen von Kleinunternehmern vgl. 
Abschnitt 14.7a. 8Für steuerpflichtige sonstige Leistungen der in § 4 Nr. 12 Satz 1 und 2 
UStG bezeichneten Art, die weder an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen noch an eine juristische Person erbracht werden, besteht keine 
Rechnungsausstellungspflicht. 
A n s p r u c h  a u f  A u s s t e l l u n g  e i n e r  R e c h n u n g  


(10)  1Besteht eine umsatzsteuerliche Verpflichtung zur Ausstellung einer Rechnung 
(vgl. Absatz 3), leitet sich hieraus ein zivilrechtlicher Anspruch des 
Leistungsempfängers ab, der nach § 13 GVG vor den ordentlichen Gerichten geltend 
zu machen ist (vgl. BGH-Urteil vom 11.12.1974 – VIII ZR 186/73). 2Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn ein übersandter Datensatz bei bestehender Pflicht zur 
Ausstellung einer E-Rechnung nicht die Anforderungen an eine ordnungsmäßige 
Rechnung erfüllt. 3Zur Notwendigkeit, eine E-Rechnung empfangen zu können, siehe 
Absatz 5. 4Der Anspruch auf Erfüllung einer aus § 242 BGB abgeleiteten 
zivilrechtlichen Nebenpflicht aus dem zu Grunde liegenden Schuldverhältnis setzt 
voraus, dass der leistende Unternehmer zur Rechnungsausstellung mit gesondertem 
Steuerausweis berechtigt ist und ihn zivilrechtlich die Abrechnungslast trifft (vgl. 
BFH-Urteil vom 04.03.1982 – V R 107/79, BStBl II S. 309). 5Die Verjährung richtet sich 
nach § 195 BGB; weiterhin gelten die allgemeinen Vorschriften des BGB über die 
Verjährung. 6Ist es ernstlich zweifelhaft, ob eine Leistung der Umsatzsteuer unterliegt, 
kann der Leistungsempfänger die Erteilung einer Rechnung mit gesondert 
ausgewiesener Steuer nur verlangen, wenn der Vorgang bestandskräftig der 
Umsatzsteuer unterworfen wurde (vgl. BGH-Urteile vom 24.02.1988 – VIII ZR 64/87, 
und vom 10.11.1988 – VII ZR 137/87, und BFH-Urteil vom 30.03.2011 – XI R 12/08, 
BStBl II S. 819). 7Zu der Möglichkeit des Leistungsempfängers, die Steuerpflicht des 
Vorgangs auch durch eine Feststellungsklage nach § 41 FGO klären zu lassen, vgl. BFH-
Urteil vom 10.07.1997 – V R 94/96, BStBl II S. 707. 8Nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens ist der Anspruch auf Ausstellung einer Rechnung nach § 14 Abs. 1 
UStG vom Insolvenzverwalter auch dann zu erfüllen, wenn die Leistung vor Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens bewirkt wurde (vgl. BGH-Urteil vom 06.05.1981 – 
VIII ZR 45/80, zum Konkursverfahren). 
Z u l ä s s i g e  F o r m a t e  e i n e r  E - R e c h n u n g  


(11)  1Das Format einer E-Rechnung muss gewährleisten, dass die Rechnungsangaben 
nach §§ 14, 14a UStG in einem strukturierten elektronischen Format übermittelt und 
elektronisch weiterverarbeitet werden können. 2Anderenfalls handelt es sich nicht um 
ein umsatzsteuerrechtlich zulässiges Format. 3Die Verwendung von 
Rechnungsformaten, die der Normenreihe EN 16931 (siehe Absatz 13) entsprechen, ist 
immer zulässig. 4Ob eine Rechnung die Anforderungen der Normenreihe EN 16931 – 
auch hinsichtlich der gültigen Geschäftsregeln – erfüllt, kann beispielsweise durch die 
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Nutzung einer geeigneten Validierungsanwendung überprüft werden. 
5Geschäftsregeln sind technische Vorschriften zur Überprüfung der logischen 
Abhängigkeiten der in einer E-Rechnung enthaltenen Informationen. 6Daneben 
können unter bestimmten Voraussetzungen auch von der Normenreihe EN 16931 
abweichende strukturierte elektronische Rechnungsformate verwendet werden, z. B. 
EDI-Verfahren (vgl. Absatz 15). 


(12)  1Eine E-Rechnung kann sowohl in einem rein strukturierten als auch in einem 
hybriden Format erstellt werden. 2Die nationalen Rechnungsformate nach dem 
Standard XRechnung (vgl. Absatz 13) und – unter bestimmten Voraussetzungen - nach 
dem ZUGFeRD-Format (vgl. Absatz 14) erfüllen die Voraussetzungen einer Rechnung 
in einem strukturierten elektronischen Format, die der europäischen Norm EN 16931 
entspricht. 3Die Verwendung elektronischer Rechnungsformate ist nicht auf nationale 
Formate beschränkt, sofern diese der europäischen Norm EN 16931 entsprechen. 4Für 
die Ausstellung einer E-Rechnung kommt insoweit auch eine Verwendung von 
weiteren europäischen Rechnungsformaten nach dem vorbezeichneten Standard in 
Betracht. 5Welches – zulässige – Format verwendet wird, ist eine zivilrechtliche Frage, 
die nur zwischen den Vertragsparteien zu entscheiden ist. 


(13)  1Die Vorgaben der Richtlinie 2014/55/EU sind von dem CEN (Comité Européen 
de Normalisation, Europäisches Komitee für Normung) mit der europäischen 
Normenreihe EN 16931 technisch umgesetzt worden. 2Eine solche E-Rechnung ist als 
rein strukturiertes Datenformat konzipiert und ermöglicht, Rechnungsdaten direkt 
und ohne Medienbruch in die verarbeitenden Systeme zu importieren. 3Sie gibt die 
Verwendung des strukturierten Datenformates XML vor. 4Dieses Format dient in 
erster Linie der maschinellen Verarbeitung und ist nicht für eine Sichtprüfung durch 
das menschliche Auge geeignet. 5Durch eine Visualisierungsanwendung kann der 
XML-Datensatz für den Menschen lesbar dargestellt werden. 6In Deutschland wurde 
auf Grundlage der Normenreihe EN 16931 der Standard XRechnung als rein 
strukturiertes Format (im Unterschied zu einem hybriden Format, vgl. Absatz 14) auf 
Basis des semantischen Kern-Datenmodells unter Berücksichtigung nationaler 
Besonderheiten entwickelt. 7Der Standard XRechnung entspricht der Normenreihe 
EN 16931 und den Anforderungen des § 14 Abs. 1 Satz 6 Nr. 1 UStG. 8Neben dem mit der 
Normenreihe EN 16931 übereinstimmenden („compliant“) Kern-Datenmodell stellt 
der Standard XRechnung auch eine konforme („conformant“) Erweiterung 
(sogenannte Extension XRechnung) zur Verfügung. 9Mit einer Extension können z. B. 
branchenbezogene Anforderungen berücksichtigt werden, ohne das Kern-
Datenmodell für alle Anwender erweitern zu müssen. 10Die umsatzsteuerrechtlichen 
Pflichtangaben sind im Kern-Datenmodell enthalten. 11Ob eine Rechnung die 
Anforderungen der Normenreihe EN 16931 erfüllt, kann beispielsweise durch die 
Nutzung einer geeigneten Validierungsanwendung überprüft werden. 


(14)  1Neben rein strukturierten elektronischen Formaten können auch hybride 
Rechnungsformate die Voraussetzungen an eine E-Rechnung erfüllen. 2Ein hybrides 
Format besteht neben dem strukturierten Datenteil (z. B. XML-Datei) auch aus einem 
menschenlesbaren Datenteil (z. B. PDF-Dokument). 3Beide Datenteile sind in einer 
Datei zusammengefasst. 4Beispielsweise das hybride Format ZUGFeRD ab der 
Version 2.0.1 – ausgenommen die Profile MINIMUM und BASIC-WL – beruht auf der 
Normenreihe EN 16931 und fällt somit unter die zulässigen E-Rechnungs-Formate. 


(15)  1Das strukturierte elektronische Format einer E-Rechnung kann auch zwischen 
Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger vereinbart werden (§ 14 Abs. 1 Satz 6 
Nr. 2 UStG) und damit von den Vorgaben der Normenreihe EN 16931 abweichen (z. B. 
bei EDI-Verfahren). 2Voraussetzung hierfür ist, dass das Format die richtige und 
vollständige Extraktion der nach dem UStG erforderlichen Angaben aus der 
E-Rechnung in ein Format ermöglicht, das der Normenreihe EN 16931 entspricht oder 
mit dieser interoperabel ist. 3Interoperabel bedeutet, dass die umsatzsteuerrechtlich 
geforderten Informationen aus dem ursprünglich verwendeten elektronischen 
Rechnungsformat ohne Informationsverlust weiterverarbeitet werden können, wie es 
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auch eine entsprechende Extraktion der Informationen aus einer E-Rechnung gemäß 
der Normenreihe EN 16931 erlauben würde. 4Ein Informationsverlust liegt vor, wenn 
sich der Inhalt oder die Bedeutung einer Information ändert oder diese nicht mehr 
erkennbar ist. 
B e s o n d e r e  F ä l l e  d e r  R e c h n u n g s a u s s t e l l u n g  


(16)  1Soweit ein Kreditinstitut mittels Kontoauszug über eine von ihm erbrachte 
Leistung abrechnet, kommt diesem Kontoauszug Abrechnungscharakter zu mit der 
Folge, dass dieser Kontoauszug eine Rechnung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG 
darstellt. 2Ein Kontoauszug kann eine E-Rechnung darstellen, wenn er die 
Anforderungen an deren Format (vgl. Absätze 11 bis 15) und Inhalt (vgl. insbesondere 
Abschnitt 14.5) erfüllt. 3Ansonsten handelt es sich um eine sonstige Rechnung. 


(17)  1Als Rechnung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG ist auch ein Vertrag 
anzusehen, der die in § 14 Abs. 4 UStG geforderten Angaben enthält. 2Er kann eine 
E-Rechnung darstellen, wenn er die Anforderungen an deren Format (vgl. Absätze 11 
bis 15) erfüllt. 3Ansonsten handelt es sich um eine sonstige Rechnung. 4Bei bestehender 
Pflicht zur Ausstellung einer E-Rechnung nach Absatz 4 ist dann daher zusätzlich eine 
E-Rechnung auszustellen, die die sonstige Rechnung berichtigt (vgl. Abschnitt 15.2a 
Abs. 7). 5In dieser kann der zugrundeliegende Vertrag als ergänzende Angabe in einem 
in der E-Rechnung enthaltenen Anhang aufgenommen werden. 


(18)  1Ist in einem Vertrag – z. B. in einem Miet- oder Pachtvertrag, Wartungsvertrag 
oder Pauschalvertrag mit einem Steuerberater – der Zeitraum, über den sich die 
jeweilige Leistung oder Teilleistung erstreckt, nicht angegeben, reicht es aus, wenn 
sich dieser aus den einzelnen Zahlungsbelegen, z. B. aus den Ausfertigungen der 
Überweisungsaufträge, ergibt (vgl. BFH-Beschluss vom 07.07.1988 – V B 72/86, BStBl II 
S. 913). 2Die in einem Vertrag enthaltene gesonderte Inrechnungstellung der Steuer 
muss jedoch wie bei jeder anderen Abrechnungsform eindeutig, klar und unbedingt 
sein. 3Das ist nicht der Fall, wenn z. B. die in einem Vertrag enthaltene Abrechnung 
offen lässt, ob der leistende Unternehmer den Umsatz versteuern oder als steuerfrei 
behandeln will, und demnach die Abrechnungsvereinbarung für jeden der beiden 
Fälle eine wahlweise Ausgestaltung enthält (vgl. BFH-Urteil vom 04.03.1982 – 
V R 55/80, BStBl II S. 317). 


(19)  1Besteht eine Pflicht zur Ausstellung einer E-Rechnung nach Absatz 4, ist es bei 
einem Dauerschuldverhältnis (z. B. Mietverhältnis) ausreichend, wenn einmalig für 
den ersten Teilleistungszeitraum eine E-Rechnung ausgestellt wird, in welcher der 
zugrundeliegende Vertrag als Anhang enthalten ist oder sich aus dem sonstigen Inhalt 
der E-Rechnung klar ergibt, dass es sich um eine Dauerrechnung handelt. 2Zu den 
Folgezeiträumen vgl. Abschnitt 14.5 Abs. 17. 3Ändern sich die umsatzsteuerrechtlichen 
Rechnungspflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG, muss die ursprüngliche E-Rechnung 
berichtigt werden oder eine neue E-Rechnung im Sinne von Absatz 11 bis 15 
ausgestellt werden. 4Solange sich die Rechnungsangaben nicht ändern, besteht für 
zulässigerweise als sonstige Rechnung erteilte Dauerrechnungen keine Pflicht, 
zusätzlich eine E-Rechnung auszustellen. 5Besteht keine Verpflichtung zur 
Ausstellung einer E-Rechnung nach Absatz 4, können im Vertrag fehlende 
Pflichtangaben (vgl. Abschnitt 14.5) in anderen Unterlagen enthalten sein, auf die im 
Vertrag hinzuweisen ist (§ 31 Abs. 1 UStDV). 6Umsatzsteuerlich kann auch eine 
Sammelrechnung als E-Rechnung ausgestellt werden.“ 
 


g) Der bisherige Absatz 6 wird neuer Absatz 20 und wie folgt geändert: 
 


aa) Vor dem Absatz wird folgende Zwischenüberschrift eingefügt: 


 
„M a ß g e b l i c h e  V o r s c h r i f t e n  f ü r  d i e  R e c h n u n g s a u s s t e l l u n g “. 



alt
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bb) In Satz 2 wird das Wort „Rechnungserteilung“ durch das Wort 


„Rechnungsausstellung“ ersetzt. 
 


9. Abschnitt 14.2 wird wie folgt geändert: 


 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


 


„14.2. Rechnungsausstellungspflicht bei steuerpflichtigen Leistungen im 


Zusammenhang mit einem Grundstück“ 


 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„(1)  1Der Begriff der steuerpflichtigen Leistungen (Werklieferungen oder sonstigen 


Leistungen) im Zusammenhang mit einem Grundstück (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 9) 
umfasst die Bauleistungen nach § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG und sonstige Leistungen im 
Zusammenhang mit einem Grundstück im Sinne des § 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG (vgl. 
Abschnitt 3a.3). 2Sofern in den Absätzen 2 bis 4 für die Rechnungsausstellungspflicht 
nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 UStG darüber hinaus Leistungen als im Zusammenhang mit 
einem Grundstück qualifiziert werden, sind hieraus keine Rückschlüsse für die 
Anwendung von § 3a Abs. 3 Nr. 1 und § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG zu ziehen.“ 
 


c) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG“ durch die Angabe „§ 14 


Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 UStG“ ersetzt. 


 


d) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 2 


Satz 2 Nr. 3 UStG“ ersetzt. 


 


10. Abschnitt 14.3 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Satz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG)“. 
 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 


 
„2Die Regelungen zur verpflichtenden Verwendung von E-Rechnungen (vgl. 
Abschnitt 14.1 Abs. 4) gelten für die Rechnungsausstellung in Form einer 
Gutschrift entsprechend.“ 
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cc) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die neuen Sätze 3 und 4 und wie folgt gefasst: 


 
„3Eine Gutschrift kann auch durch eine juristische Person, die nicht Unternehmer 
ist, ausgestellt werden, wenn sie Leistungsempfänger ist (§ 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 in 
Verbindung mit Satz 5 UStG). 4Der Leistungsempfänger kann mit der Ausstellung 
einer Gutschrift auch einen Dritten beauftragen, der im Namen und für Rechnung 
des Leistungsempfängers abrechnet (§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG).“ 
 


dd) Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden die neuen Sätze 5 bis 7. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStG“ durch die Angabe „§ 14 


Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder 2 UStG“ ersetzt. 


 


bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


 
„4Die Gutschrift ist, vorbehaltlich der Regelungen des § 14a UStG, innerhalb von 
sechs Monaten zu erteilen (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 3) und muss als solche 
gekennzeichnet sein (vgl. § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG und Abschnitt 14.5 Abs. 24).“ 
 


cc) Satz 6 wird wie folgt gefasst: 


 
„6Wird in einer sonstigen Rechnung sowohl über empfangene Leistungen 
(Gutschrift) als auch über ausgeführte Leistungen (Rechnung) zusammen 
abgerechnet, muss aus der Abrechnung hervorgehen, dass es sich um eine 
Gutschrift handelt.“ 
 


dd) Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 eingefügt: 


 
„7Wenn solche Sachverhalte aus technischen Gründen nicht in einer E-Rechnung 
zusammengefasst werden können, sind hierfür getrennte E-Rechnungen 
auszustellen.“ 
 


ee) Die bisherigen Sätze 7 und 8 werden die neuen Sätze 8 und 9. 


 


c) In Absatz 3 Satz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(§ 14 Abs. 2 Satz 6 UStG)“. 


 


11. Abschnitt 14.4 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


 
„14.4. Echtheit, Unversehrtheit und Lesbarkeit von Rechnungen“. 
 


b) Absätze 1 und 2 werden gestrichen. 


 


c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


 
„(3)  1Für alle Rechnungsarten (E-Rechnungen und sonstige Rechnungen) gilt, dass 


die Rechnungen ordnungsgemäß übermittelt werden, wenn die Echtheit der Herkunft, 
die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet sind; sie 
sind auch inhaltlich ordnungsgemäß, wenn alle erforderlichen Angaben nach § 14 Abs. 4 
und § 14a UStG enthalten sind. 2Im Einzelnen gilt: 
– Die Echtheit der Herkunft einer Rechnung ist gewährleistet, wenn die Identität des 


Rechnungsausstellers sichergestellt ist.  
– Die Unversehrtheit des Inhalts einer Rechnung ist gewährleistet, wenn die nach dem 


UStG erforderlichen Angaben während oder nach der Übermittlung der Rechnung 
nicht geändert worden sind.  


– 1Die Lesbarkeit bedeutet bei einer E-Rechnung, dass der strukturierte Datensatz – 
z. B. die XML-Datei bei einer Rechnung, die der Normenreihe EN 16931 entspricht 
– maschinell auswertbar sein muss (maschinelle Lesbarkeit). 2Ob eine Rechnung 
die Anforderungen der Normenreihe EN 16931 erfüllt, kann beispielsweise durch 
die Nutzung einer geeigneten Validierungsanwendung überprüft werden. 3Die 
zusätzliche Erstellung eines menschenlesbaren Dokuments ist nicht erforderlich. 
4Denn die maschinelle Auswertbarkeit einer standardisierten Datei ermöglicht es 
auch, dass die Datei z. B. durch eine Visualisierungsanwendung menschenlesbar 
angezeigt werden kann (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 13). 5Bei einem hybriden Format 
bilden die im strukturierten Teil vorliegenden Rechnungsdaten den führenden 
Teil. 6Im Fall von Abweichungen zwischen den strukturierten Rechnungsdaten 
und den sonstigen Informationen im Bildteil gehen die Daten des strukturierten 
Teils denen der Bilddatei vor. 


– 1Eine sonstige Rechnung gilt als lesbar, wenn sie für das menschliche Auge lesbar ist. 
2Sonstige Rechnungen in einem anderen elektronischen Format sind in ihrem 
Originalformat nicht menschenlesbar, sondern erst nach einer Konvertierung.  


3Werden bei der Übermittlung einer Rechnung eine qualifizierte elektronische 
Signatur- oder ein EDI-Verfahren verwendet (vgl. Absätze 7 bis 10), gelten die Echtheit 
der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts als gewährleistet. 4Beides kann aber 
auch durch ein innerbetriebliches Kontrollverfahren (vgl. Absätze 4 bis 6) 
gewährleistet werden.“ 
 


d) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„1Die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts der Rechnung müssen, 
sofern keine qualifizierte elektronische Signatur verwendet oder die Rechnung per EDI 
übermittelt wird (vgl. Absätze 7 bis 10), durch ein innerbetriebliches Kontrollverfahren, 
das einen verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung schaffen kann, 
gewährleistet werden (§ 14 Abs. 3 UStG).“ 
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e) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 1 UStG“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 3 


UStG“ ersetzt. 


 


f) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Satz 1 wird die die Angabe „§ 14 Abs. 1 UStG“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 3 


UStG“ ersetzt. 


 


bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


 
„2Dieser Prüfpfad kann z. B. durch (technischen oder manuellen) Abgleich der 
Rechnung mit vorhandenen geschäftlichen Unterlagen (z. B. Bestellung, Auftrag, 
Kaufvertrag, Lieferschein oder Überweisung bzw. Zahlungsbeleg) gewährleistet 
werden.“ 
 


g) Absatz 7 wie folgt gefasst: 


 
„(7)  Beispiele für Technologien, die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit 


des Inhalts bei einer Rechnung gewährleisten, sind zum einen eine qualifizierte 
elektronische Signatur oder ein qualifiziertes elektronisches Siegel im Sinne der eIDAS-
VO und zum anderen ein EDI-Verfahren, wenn in der Vereinbarung über diesen 
Datenaustausch der Einsatz von Verfahren vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft 
und die Unversehrtheit der Daten gewährleisten (§ 14 Abs. 3 Satz 6 Nr. 1 und 2 UStG).“ 


 


h) In Absatz 8 Satz 3 wird die Angabe „§ 14 Abs. 3 Nr. 1 UStG“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 3 


Satz 6 Nr. 1 UStG“ ersetzt. 


 


i) Absatz 9 wird gestrichen. 


 


j) Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„1Die Absätze 3 bis 8 gelten entsprechend für Gutschriften (§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG), 
Rechnungen, die im Namen und für Rechnung des Unternehmers oder eines in § 14 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UStG bezeichneten Leistungsempfängers von einem Dritten ausgestellt 
werden (§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG) sowie für Anzahlungsrechnungen (§ 14 Abs. 5 UStG).“ 
 


k) Absatz 11 wird gestrichen. 


 


12. Abschnitt 14.5 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 3 wird die Angabe „§§ 33 und 34 UStDV“ durch die Angabe „§§ 33, 34 


und 34a UStDV“ ersetzt. 


 


bb) Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze 4 bis 7 eingefügt: 


 
„4Besteht die Verpflichtung zur Erteilung einer E-Rechnung (zur verpflichtenden 
Ausstellung einer E-Rechnung vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 4) erfordert die 
Voraussetzung der elektronischen Verarbeitung (§ 14 Abs. 1 Satz 3 UStG), dass alle 
umsatzsteuerrechtlichen Pflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG im strukturierten 
Teil der E-Rechnung enthalten sein müssen. 5Inhaltliche Fehler (festgestellt z. B. 
als kritischer Fehler – „critical Error“ – im Rahmen einer Validierung) führen 
dazu, dass eine E-Rechnung vorliegt, die jedoch nicht ordnungsmäßig ist. 6Auch 
ein bloßer Verweis in den strukturierten Daten auf eine Anlage, in der die 
Rechnungspflichtangaben in unstrukturierter Form enthalten sind, genügt nicht. 
7Da die umsatzsteuerrechtlichen Pflichtangaben im Kern-Datenmodell der 
E-Rechnung enthalten sind, ist die Verwendung einer Extension 
(branchenbezogene Anforderungen, vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 13) nicht von den 
umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben für die Ausstellung, Übermittlung und 
Empfang einer E-Rechnung betroffen.“ 
 


cc) Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 8. 


 


dd) Der bisherige Satz 5 wird neuer Satz 9 und wie folgt gefasst: 


 
„9Eine sonstige Rechnung (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 2) wird ggf. von der Gesamtheit 
aller Dokumente gebildet, die die nach § 14 Abs. 4 und § 14a UStG geforderten 
Angaben insgesamt enthalten (§ 31 Abs. 1 UStDV).“ 
 


ee) Die bisherigen Sätze 6 bis 8 werden die neuen Sätze 10 bis 12. 


 


ff) Nach Satz 12 wird folgender Satz 13 eingefügt: 


 
„13Hinsichtlich der Leistungsbeschreibung ist es zulässig, auf den vom leistenden 
Unternehmer erstellten Lieferschein Bezug zu nehmen.“ 
 


gg) Die bisherigen Sätze 9 und 10 werden die neuen Sätze 14 und 15. 


 


hh) Der bisherige Satz 11 wird neuer Satz 16 und wie folgt gefasst: 


 
„16Ist ein Dritter mit der Rechnungserstellung beauftragt (§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG), ist 
auch derjenige, der den Dritten mit der Rechnungserstellung beauftragt hat, zur 
Erstellung der fehlenden Dokumente berechtigt.“ 
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ii) Der bisherige Satz 13 wird neuer Satz 17. 


 


b) In Absatz 9 werden folgende Sätze 5 und 6 angefügt: 


 
„5Besteht die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung (vgl. Abschnitt 14.1 
Abs. 4), kann der zugrundeliegende Vertrag als ergänzende Angabe in einem in der 
E-Rechnung enthaltenen Anhang aufgenommen werden (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 17). 
6Die Angabe der Steuernummer oder USt-IdNr. des leistenden Unternehmers muss als 
Pflichtangabe im strukturierten Teil der E-Rechnung enthalten sein.“ 
 


c) Absatz 12 wird wie folgt gefasst: 


 
„(12)   1Bei einer E-Rechnung über ein Dauerschuldverhältnis ist es erforderlich, dass 


die Rechnungsnummer im strukturierten Teil der E-Rechnung enthalten ist, um die 
die Voraussetzung des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 UStG zu erfüllen. 2Dabei ist es 
ausreichend, wenn eine in dem zugrundeliegenden Vertrag enthaltene einmalige 
Nummer (z. B. Wohnungs- oder Objektnummer, Mieternummer) verwendet wird. 3Es 
ist nicht erforderlich, dass Zahlungsbelege eine gesonderte fortlaufende Nummer 
erhalten. 4Zur Ausstellung von E-Rechnungen bei Dauerschuldverhältnissen vgl. 
Abschnitt 14.1 Abs. 19.“ 


 


d) In Absatz 13 Satz 2 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 4 UStG“ durch die Angabe „§ 14 


Abs. 2 Satz 7 UStG“ ersetzt. 


 


e) Absatz 14 wird wie folgt gefasst: 


 
„(14)  Kleinbetragsrechnungen nach § 33 UStDV, Fahrausweise nach § 34 UStDV und 


Rechnungen von Kleinunternehmern nach § 34a UStDV müssen keine fortlaufende 
Nummer enthalten.“ 


 


f) Absatz 15 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 bis 4 eingefügt: 


 
„2Besteht die Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung (vgl. Abschnitt 14.1 
Abs. 4), gilt hinsichtlich der Leistungsbeschreibung, dass die im strukturierten Teil 
der E-Rechnung enthaltenen Angaben eine eindeutige und leicht nachprüfbare 
Feststellung der Leistung ermöglichen müssen (vgl. Abschnitt 15.2a Abs. 4 und 5). 
3Ergänzende Angaben können jedoch in einem in der E-Rechnung enthaltenen 
Anhang aufgenommen werden (z. B. eine Aufschlüsselung von 
Stundennachweisen in einer PDF-Datei). 4Ein enthaltener Link erfüllt nicht die 
Voraussetzungen nach § 14 Abs. 1 Satz 3 UStG.“ 
 


bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 11 werden die neuen Sätze 5 bis 14. 
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g) Absatz 16 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Satz 2 wird der Satzteil nach dem Semikolon gestrichen. 


 


bb) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 bis 8 eingefügt: 


 
„3Bei sonstigen Rechnungen genügt in diesen Fällen eine Angabe wie z. B. 
„Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum“ (vgl. BFH-Urteil vom 17.12.2008 – 
XI R 62/07, BStBl II 2009 S. 432). 4In einer E-Rechnung hingegen muss die Angabe 
im vorgegebenen strukturierten Datenformat (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 11 bis 15) 
enthalten sein. 5Nach § 31 Abs. 1 UStDV kann eine sonstige Rechnung aus 
mehreren Dokumenten bestehen, aus denen sich die nach § 14 Abs. 4 Satz 1 UStG 
erforderlichen Angaben insgesamt ergeben. 6Daher kann bei sonstigen 
Rechnungen die Angabe des Zeitpunkts der Lieferung in einem Lieferschein 
erfolgen, wenn in dem Dokument, in dem Entgelt und Steuerbetrag angegeben 
sind, der Lieferschein bezeichnet ist. 7Dies setzt voraus, dass der Lieferschein 
neben dem Lieferscheindatum eine gesonderte Angabe des Leistungsdatums 
enthält. 8Sofern das Leistungsdatum dem Lieferscheindatum entspricht, kann an 
Stelle der gesonderten Angabe des Leistungsdatums ein Hinweis in die Rechnung 
aufgenommen werden, dass das Lieferscheindatum dem Leistungsdatum 
entspricht.“ 
 


cc) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die neuen Sätze 9 und 10. 


 


dd) Der bisherige Satz 5 wird neuer Satz 11 und wie folgt gefasst: 


 


aaa) Der Eingangssatz wird wie folgt gefasst: 


 
„11Im Einzelnen gilt zum Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung 
hierbei Folgendes:“ 
 


bbb) Nummer 1 wird gestrichen 


 


ccc) Nach Nummer 5 Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 


 
„4Bei einer E-Rechnung kann dies gegebenenfalls durch die Verwendung 
eines entsprechenden Rechnungstyps erfolgen.“ 
 


h) Nach Absatz 17 Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 


 
„4Sofern eine Pflicht zur Ausstellung einer E-Rechnung bei einem 
Dauerschuldverhältnis (z. B. Mietverhältnis) besteht, ist es ausreichend, wenn einmalig 
für den ersten Teilleistungszeitraum eine E-Rechnung ausgestellt wird, in welcher der 
zugrundeliegende Vertrag als Anhang enthalten ist, oder sich aus dem sonstigen Inhalt 
klar ergibt, dass es sich um eine Dauerrechnung handelt. 5Ändern sich die 
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umsatzsteuerrechtlichen Rechnungspflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG in den 
Folgezeiträumen (z. B. bei einer Mieterhöhung), müssen die Änderungen in einer 
neuen E-Rechnung abgebildet werden (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 19).“ 
 


i) Absatz 19 wird wie folgt gefasst: 


 
„(19)  1Zusätzlich ist jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht 


bereits im Entgelt berücksichtigt ist, anzugeben (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 UStG). 2Dies 
bezieht sich nur auf solche Vereinbarungen, die der Leistungsempfänger gegenüber dem 
leistenden Unternehmer unmittelbar geltend machen kann. 3Vereinbarungen des 
leistenden Unternehmers mit Dritten, die nicht Leistungsempfänger sind, müssen in der 
Rechnung nicht bezeichnet werden. 4Insbesondere im Fall der Vereinbarung von Boni, 
Skonti und Rabatten, bei denen im Zeitpunkt der Rechnungserstellung die Höhe der 
Entgeltminderung nicht feststeht, ist in der Rechnung eindeutig auf die Vereinbarung 
hinzuweisen. 5Für eine leichte und eindeutige Nachprüfbarkeit ist eine hinreichend 
genaue Bezeichnung erforderlich (z. B. durch Benennung des entsprechenden 
Vertrages). 6Diese Regelungen gelten sowohl im Fall des Steuerausweises in einer 
Rechnung als auch im Fall des Hinweises auf eine Steuerbefreiung. 7Die spätere Zahlung 
aufgrund einer solchen Vereinbarung stellt eine Änderung der Bemessungsgrundlage 
dar (§ 17 UStG, vgl. auch Abschnitt 17.1), eine Rechnungsberichtigung im Sinne von 
§ 31 Abs. 5 UStDV ist dann nicht erforderlich. 8Eine Belegaustauschpflicht besteht nur 
in den in § 17 Abs. 4 UStG bezeichneten Fällen. 9Ein solcher Beleg kann, muss aber nicht 
als umsatzsteuerliche Rechnung ausgestellt werden. 10Die Vereinbarung ist als Teil der 
Aufzeichnungspflichten (vgl. Abschnitt 22.2 Abs. 2) geordnet aufzubewahren (vgl. 
Abschnitt 22.1 Abs. 1). 11Bei Skontovereinbarungen genügt eine Angabe wie z. B. „2 % 
Skonto bei Zahlung bis“ den Anforderungen des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 UStG. 12Das 
Skonto muss nicht betragsmäßig (weder mit dem Bruttobetrag noch mit dem 
Nettobetrag zzgl. USt) ausgewiesen werden.“ 
 


j) Absatz 24 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„1Vereinbaren die am Leistungsaustausch Beteiligten, dass der in § 14 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 1 oder Nr. 2 UStG bezeichnete Leistungsempfänger abrechnet (Gutschrift, § 14 
Abs. 2 Satz 5 UStG), muss die Gutschrift als solche gekennzeichnet sein (vgl. § 14 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG); bei E-Rechnungen bspw. durch die Auswahl des 
entsprechenden Rechnungstyps.“ 
 


bb) In Satz 4 wird folgender Klammerzusatz angefügt: 


 
„(vgl. im Übrigen Abschnitt 15.2a Abs. 1a)“. 
 


13. Nach Abschnitt 14.6 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 


 
„(4)  1Rechnungen im Sinne von § 33 UStDV können abweichend von der Pflicht zur 


Ausstellung einer E-Rechnung immer entweder als Rechnung in Papierform oder mit 
Zustimmung des Empfängers in einem anderen elektronischen Format ausgestellt und 
übermittelt werden (vgl. Abschnitt 14.1. Abs. 2 und 7). 2Die Zustimmung bedarf dabei keiner 
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gesonderten Form. 3Es muss lediglich Einvernehmen über das zu verwendende Format 
bestehen. 4Die Ausstellung und Übermittlung einer E-Rechnung ist unter den übrigen 
Voraussetzungen immer ohne Zustimmung des Empfängers möglich. 5Sofern in einer 
Rechnung über mehrere Leistungen abgerechnet wird, ist für die Verpflichtung zur 
Ausstellung einer E-Rechnung allein der Gesamtbetrag der Rechnung maßgebend. 
6Übersteigt der Gesamtbetrag der Rechnung 250 €, ist eine E-Rechnung auszustellen, auch 
wenn der Bruttobetrag des der Pflicht zur Erteilung einer E-Rechnung unterliegenden 
Anteils der abgerechneten Leistungen weniger als 250 € beträgt (z. B. bei auch mit 
abgerechneten bestimmten steuerfreien oder nicht steuerbaren Leistungen).“ 


 


14. Abschnitt 14.7 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „Abschnitt 14.4 Abs. 11“ durch die Angabe 


„Abschnitt 15.5 Abs. 1“ ersetzt. 


 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 


 
„(4)  1Fahrausweise können abweichend von der Pflicht zur Ausstellung einer 


E-Rechnung immer entweder als Rechnung in Papierform oder mit Zustimmung des 
Empfängers in einem anderen elektronischen Format ausgestellt und übermittelt 
werden (vgl. Abschnitt 14.1. Abs. 2 und 7). 2Die Zustimmung bedarf dabei keiner 
gesonderten Form. 3Es muss lediglich Einvernehmen über das zu verwendende 
Format bestehen. 4Die Ausstellung und Übermittlung einer E-Rechnung ist unter den 
übrigen Voraussetzungen immer ohne Zustimmung des Empfängers möglich.“ 


 


15. Abschnitt 14.7a Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 


 
„(3)  1Rechnungen von Kleinunternehmern können immer entweder als Rechnung in 


Papierform oder mit Zustimmung des Empfängers in einem anderen elektronischen 
Format ausgestellt und übermittelt werden (vgl. Abschnitt 14.1. Abs. 2 und 7). 2Die 
Zustimmung bedarf dabei keiner gesonderten Form. 3Es muss lediglich Einvernehmen 
über das zu verwendende Format bestehen. 4Die Ausstellung und Übermittlung einer 
E-Rechnung ist unter den übrigen Voraussetzungen immer ohne Zustimmung des 
Empfängers möglich.“ 


 


16. Abschnitt 14.8 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Sätze 2 und 3 UStG“ durch die Angabe 


„§ 14 Abs. 2 Sätze 5 und 6 UStG“ ersetzt. 


 


b) Nach Absatz 7 Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 


 
„5Zu Fällen, in denen die Pflicht zur Ausstellung einer E-Rechnung besteht, vgl. Rn 47 
und 48 des BMF-Schreibens vom 15.10.2024, BStBl I S. 1320.“ 
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17. Abschnitt 14.9 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Satz 2 wird nach den Worten „eine juristische Person“ die Angabe „, soweit sie nicht 


Unternehmer ist,“ eingefügt. 


 


b) Das Beispiel wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 


 
„3In einer E-Rechnung kann die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und 
Kaufpreis (hier: 29.500 €) als Netto-Nachlass ausgewiesen werden.“ 
 


bb) Der bisherige Satz 3 wird neuer Satz 4. 


 


18. In Abschnitt 14.10 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Reparaturleistung“ durch das Wort 


„Leistung“ ersetzt. 


 


19. Abschnitt 14.11 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 6 Nr. 5 UStG“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 6 


Satz 1 Nr. 5 UStG“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 6 wird folgender Klammerzusatz angefügt: 


 
„(§ 31 Abs. 5 Satz 3 UStDV)“. 
 


cc) Nach Satz 6 werden folgende Sätze 7 bis 9 eingefügt: 


 
„7Daher muss die Berichtigung einer E-Rechnung ebenfalls in der für diese 
vorgeschriebenen Form (unter Verwendung des entsprechenden Rechnungstyps) 
erfolgen. 8Eine Übermittlung der fehlenden oder unzutreffenden Angaben in 
einer anderen Form ist nicht ausreichend. 9Sofern dagegen für einen Umsatz nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 38 UStG keine Verpflichtung zur 
Verwendung einer E-Rechnung besteht, kann eine Rechnungsberichtigung für 
diesen Umsatz auch ohne Verwendung einer E-Rechnung erfolgen.“ 
 


dd) Der bisherige Satz 7 wird neuer Satz 10 und wie folgt gefasst: 
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„10Für die Berichtigung einer Rechnung gelten keine höheren Formanforderungen, 
wenn in einem notariell beurkundeten Kaufvertrag mit Umsatzsteuerausweis 
abgerechnet worden ist (vgl. BFH-Urteil vom 11.10.2007 – V R 27/05, BStBl II 2008 
S. 438).“ 
 


ee) Der bisherige Satz 8 wird neuer Satz 11. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


 
„2Lediglich in dem Fall, in dem ein Dritter mit der Ausstellung der Rechnung 
beauftragt wurde (§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG), kann die Berichtigung durch den 
leistenden Unternehmer selbst oder im Fall der Gutschrift (§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG) 
durch den Gutschriftsaussteller vorgenommen werden.“ 
 


bb) In Satz 3 wird das Wort „Abrechnungsempfänger“ durch das Wort 


„Rechnungsempfänger“ und das Wort „Abrechnung“ durch das Wort „Rechnung“ 


ersetzt. 


 


cc) In Satz 4 wird das Wort „Abrechnenden“ durch das Wort „Rechnungsaussteller“ 


ersetzt. 


 


dd) Satz 6 wird wie folgt gefasst: 


 
„6Eine Berichtigung oder Ergänzung einer sonstigen Rechnung im Sinne von § 14 
Abs. 1 Satz 4 UStG durch den Rechnungsempfänger ist jedoch anzuerkennen, wenn 
sich der Rechnungsaussteller die Änderung zu eigen macht und dies aus der 
geänderten Rechnung oder anderen Unterlagen hervorgeht, auf die in der 
Rechnung hingewiesen wird (vgl. BFH-Beschluss vom 17.04.1980 – V S 18/79, 
BStBl II S. 540).“ 
 


c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Abschnitt 14.1 Abs. 5“ durch die Angabe 


„Abschnitt 14.1 Abs. 10“ ersetzt. 


 


d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 


 
„(4)  1Bei einer Änderung der Bemessungsgrundlage im Sinne von § 17 UStG (siehe 


dazu Abschnitt 17.1) ist keine Rechnungsberichtigung erforderlich (vgl. auch 
Abschnitt 17.1 Abs. 3a). 2Änderungen im Leistungsumfang oder -gehalt (z. B. relevante 
Aufmaßänderungen in einer Rechnung über eine Bauleistung) stellen hingegen keine 
bloße Änderung der Bemessungsgrundlage dar und erfordern daher grundsätzlich 
eine Rechnungsberichtigung hinsichtlich der Leistungsbeschreibung.“ 
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20. Abschnitt 14a.1 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG“ durch die Angabe „§ 14 


Abs. 2 Satz 5 UStG“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Satz 2 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 2“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 5 


UStG“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 4 wird im Klammerzusatz die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 2“ durch die Angabe 


„§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG“ ersetzt 


 


c) In Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe „Abschnitt 14.1 Abs. 5“ durch die Angabe 


„Abschnitt 14.1 Abs. 10“ ersetzt. 


 


d) In Absatz 5 Satz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(vgl. auch Abschnitt 14.1 Abs. 1)“. 


 


e) In Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe „Abschnitt 14.1 Abs. 6“ durch die Angabe 


„Abschnitt 14.1 Abs. 20“ ersetzt. 


 


f) In Absatz 8 wird die Angabe „Ein Abrechnungspapier“ durch die Angabe „Eine 


Rechnung“ ersetzt. 


 


21. Abschnitt 14b.1 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 2 bis 6 eingefügt: 


 
„2Die Aufbewahrung einer Rechnung muss grundsätzlich im empfangenen 
Format erfolgen. 3Dabei muss die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit ihres 
Inhalts und ihre Lesbarkeit gewährleistet sein (siehe Abschnitt 14.4). 4Bei einer 
E-Rechnung ist zumindest deren strukturierter Teil so aufzubewahren, dass er 
unversehrt in seiner ursprünglichen Form vorliegt. 5Für Zwecke der Umsatzsteuer 
gilt, dass alleine wegen einer Speicherung und Archivierung von E-Rechnungen 
außerhalb eines GoBD-konformen Datenverarbeitungssystems regelmäßig kein 
Verstoß gegen § 14b Abs. 1 UStG und die Unversehrtheit des Inhalts vorliegt. 6Zum 
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Vorsteuerabzug aus einer sonstigen Rechnung in einem anderen elektronischen 
Format vgl. Abschnitt 15.2a Abs. 1.“ 
 


bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die neuen Sätze 7 und 8. 


 


cc) Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 9 und wie folgt gefasst: 


 
„9Sind bei gemeinsamem Leistungsbezug durch mehrere Personen die einzelnen 
Gemeinschafter als Leistungsempfänger anzusehen (vgl. Abschnitt 15.2b Abs. 1), hat 
jeder unternehmerisch tätige Gemeinschafter eine Kopie der Rechnung 
aufzubewahren; wurde eine Rechnung in Papierform ausgestellt, ist es 
ausreichend, wenn das Original bei einem der Gemeinschafter aufbewahrt wird.“ 
 


b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG“ durch die Angabe „§ 14 


Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 UStG“ ersetzt. 


 


c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 bis 4 eingefügt: 


 
„3Der strukturierte Teil einer E-Rechnung ist so aufzubewahren, dass dieser in 
seiner ursprünglichen Form vorliegt und die Anforderungen an die 
Unversehrtheit erfüllt werden (vgl. Abschnitt 14.4 Abs. 3). 4Eine maschinelle 
Auswertbarkeit seitens der Finanzverwaltung muss sichergestellt sein.“ 
 


bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die neuen Sätze 5 und 6 und in ihnen wird 


jeweils das Wort „Rechnung“ durch die Angabe „Rechnung in Papierform“ ersetzt. 


 


d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 


 
„(6)  1Für die Aufbewahrung von Rechnungen (vgl. Absatz 1) sind durch 


innerbetriebliche Kontrollverfahren (vgl. Abschnitt 14.4 Absätze 4 bis 6) die Echtheit der 
Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts sicherzustellen sowie die Lesbarkeit der 
Rechnung zu gewährleisten. 2Wird eine Rechnung (E-Rechnung oder sonstige 
Rechnung in einem anderen elektronischen Format) mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur übermittelt, ist auch die Signatur an sich als Nachweis über die 
Echtheit und die Unversehrtheit der Daten aufzubewahren, selbst wenn nach anderen 
Vorschriften die Gültigkeit dieser Nachweise bereits abgelaufen ist. 
3Aufbewahrungspflichten nach anderen Vorschriften, z. B. nach der AO (vgl. GoBD, , 
BMF-Schreiben vom 28.11.2019, BStBl I S. 1269, geändert durch BMF-Schreiben vom 
11.03.2024, BStBl I S. 374), bleiben für andere als umsatzsteuerliche Zwecke unberührt.“ 


 


e) In Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe „Bei elektronisch aufbewahrten Rechnungen (dabei 


muss es sich nicht um elektronisch übermittelte Rechnungen handeln)“ durch die 
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Angabe „Bei E-Rechnungen wie auch elektronisch aufzubewahrenden sonstigen 


Rechnungen“ ersetzt. 


 


f) Absatz 9 Satz 4 wie folgt gefasst: 


 
„4Ist ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer nach den Bestimmungen 
des Staates, in dem er ansässig ist, verpflichtet, die Rechnung in Papierform im Staat der 
Ansässigkeit aufzubewahren, ist es ausreichend, wenn dieser Unternehmer im 
Gemeinschaftsgebiet Kopien der aufzubewahrenden Rechnungen in Papierform 
aufbewahrt.“ 
 


g) In Absatz 10 Satz 3 wird der erste Klammerzusatz wie folgt gefasst: 
 
„(vgl. BMF-Schreiben vom 28.11.2019, BStBl I S. 1269, geändert durch BMF-Schreiben 
vom 11.03.2024, BStBl I S. 374)“. 
 


22. Abschnitt 14c.1 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Satz 1 wird im ersten Klammerzusatz die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG“ durch 


die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 2 


Satz 5 UStG“ ersetzt. 


 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 eingefügt: 


 
„7Es ist unschädlich, wenn die Datei zu einer E-Rechnung (vgl. Abschnitt 14.1 
Abs. 11 bis 15) mehrfach übersandt wird, solange es sich um dieselbe Rechnung 
handelt und die Übermittlung nur als inhaltlich identisches Mehrstück erfolgt.“ 
 


bb) Satz 7 wird neuer Satz 8 und wie folgt gefasst: 


 
„8Besteht eine sonstige Rechnung aus mehreren Dokumenten, sind diese 
Regelungen für die Dokumente in ihrer Gesamtheit anzuwenden.“ 
 


c) Nach Absatz 4 wird wie folgender neuer Absatz 4a eingefügt: 
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„(4a)  1Enthält der Bildteil eines hybriden Rechnungsformats (vgl. Abschnitt 14.1 
Abs. 14) keine von dem strukturierten Teil abweichenden Rechnungsangaben nach 
§§ 14, 14a UStG, handelt es sich bei dem Bildteil um ein inhaltlich identisches 
Mehrstück (vgl. Absatz 4 Satz 6). 2Enthält der Bildteil dagegen abweichende 
Rechnungsangaben (z. B. aufgrund manipulativer Eingriffe eine andere 
Leistungsbeschreibung oder einen abweichenden Umsatzsteuerbetrag), stellt er ggf. 
eine weitere (sonstige) Rechnung dar, für die die Voraussetzungen des § 14c UStG zu 
prüfen sind. 3Dabei werden technisch begründete geringfügige Abweichungen, 
konkretisierende oder ergänzende Informationen (z. B. aus Gründen der Darstellung 
verkürzte Leistungsbeschreibung oder Rundungsdifferenzen) nicht beanstandet, 
wenn der Charakter als inhaltlich identisches Mehrstück nicht verloren geht. 4Ein 
Vorsteuerabzug ist auch in diesen Fällen nur aus dem strukturierten Rechnungsteil 
möglich.“ 


 


d) Der bisherige Absatz 4a wird neuer Absatz 4b und in Satz 2 wird die Angabe 


„Abschnitt 14.1 Abs. 1 Satz 4“ durch die Angabe „Abschnitt 14.1 Abs. 1 Satz 5“ ersetzt. 


 


23. Abschnitt 14c.2 wird wie folgt geändert: 


 


a) In Absatz 2a Satz 3 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(vgl. BFH-Urteil vom 28.10.2010 – V R 7/10, BStBl II 2011 S. 391, und Abschnitt 14.1. 
Abs. 1)“. 


 


b) In Absatz 2b Satz 2 wird die Angabe „Abschnitt 14.1 Abs. 1 Satz 4“ durch die Angabe 


„Abschnitt 14.1 Abs. 1 Satz 5“ ersetzt. 


 


c) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „Abrechnungspapier“ durch das Wort 


„Abrechnungsdokument“ ersetzt. 


 


24. Abschnitt 15.2a wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 eingefügt: 


 
„3Sofern für einen Umsatz nach § 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 38 
UStG eine Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung besteht, erfüllt nur 
eine solche dem Grunde nach die Anforderungen der §§ 14, 14a UStG. 4Wird in 
einem solchen Fall stattdessen eine sonstige Rechnung ausgestellt, handelt es sich 
nicht um eine ordnungsmäßige Rechnung im Sinne von §§ 14, 14a UStG, so dass 
diese Rechnung dem Grunde nach nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (vgl. aber 
Absatz 1a).“ 
 


bb) Die bisherige Satz 3 wird neuer Satz 5. 
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cc) Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 6 und wie folgt gefasst: 


 
„6Ein gesonderter Steuerausweis liegt nicht vor, wenn die in einem Vertrag 
enthaltene Abrechnung offen lässt, ob der leistende Unternehmer den Umsatz 
steuerfrei oder steuerpflichtig (§ 9 UStG) behandeln will (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 18), 
oder in dem Dokument nicht durch Angaben tatsächlicher Art zum Ausdruck 
kommt, dass die gesondert ausgewiesene Steuer auf Lieferungen oder sonstigen 
Leistungen des Rechnungsausstellers an den Leistungsempfänger beruht (BFH-
Urteil vom 12.06.1986 – V R 75/78, BStBl II S. 721).“ 


 


dd) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden die neuen Sätze 7 und 8. 


 


b) Nach Absatz 1a Satz 11 werden folgende Sätze 12 bis 14 angefügt: 


 
„12Die vorstehenden Grundsätze gelten auch dann, wenn für einen Umsatz nach § 14 
Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 27 Abs. 38 UStG eine Verpflichtung zur Ausstellung 
einer E-Rechnung bestand, aber stattdessen eine sonstige Rechnung ausgestellt wurde 
und auch keine Rechnungsberichtigung durch nachträgliches Ausstellen einer 
E-Rechnung erfolgt ist (vgl. Absatz 7). 13In solchen Fällen werden bei einer inhaltlich 
richtigen und vollständigen sonstigen Rechnung die genannten Voraussetzungen 
regelmäßig erfüllt sein. 14Zu Einzelheiten siehe BMF-Schreiben vom 15.10.2024, BStBl I 
S. 1320.“ 
 


c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 


aa) In Satz 8 wird im Klammerzusatz das Wort „Abrechnungspapier“ durch das Wort 


„Abrechnungsdokument“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 9 wird das Wort „Abrechnungspapier“ durch das Wort 


„Abrechnungsdokument“ ersetzt. 


 


cc) Satz 10 wird wie folgt geändert: 


 


aaa) Nummer 1 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 


 
„1Bei Verwendung einer Scheinfirma oder eines Scheinnamens ergibt sich aus 
dem Abrechnungsdokument kein Hinweis auf den tatsächlich leistenden 
Unternehmer (vgl. BFH-Urteil vom 19.10.1978 – V R 39/75, BStBl II 1979 S. 345). 
2Hinweise auf den tatsächlich leistenden Unternehmer fehlen in der Regel in 
Rechnungen mit willkürlich ausgesuchten Firmenbezeichnungen und/oder 
unzutreffenden Anschriften sowie bei Rechnungen von zwar existierenden 
Firmen, die aber die Leistung nicht ausgeführt haben (z. B. bei Verwendung von 
Daten eines tatsächlich existierenden Unternehmers ohne dessen Wissen).“ 
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bbb) In Nummer 2 Satz 1 wird das Wort „Abrechnungspapier“ durch das Wort 


„Abrechnungsdokument“ ersetzt. 


 


ccc) In Nummer 3 wird das Wort „Abrechnungspapier“ durch das Wort 


„Abrechnungsdokument“ ersetzt. 


 


ddd) In Nummer 4 wird jeweils das Wort „Abrechnungspapier“ durch das Wort 


„Abrechnungsdokument“ ersetzt. 


 


d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 9 wird folgender Satz 10 eingefügt: 


 
„10Eine Rechnung an eine solche Gemeinschaft, an der auch Unternehmer beteiligt 
sind, muss als E-Rechnung ausgestellt werden, wenn keine Übergangsregelung 
nach § 27 Abs. 38 UStG zur Anwendung kommt, da dann die Verpflichtung zur 
Ausstellung einer E-Rechnung vorgeht.“ 
 


bb) Der bisherige Satz 10 wird neuer Satz 11. 


 


d) In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „Abrechnungspapier“ durch das Wort 


„Abrechnungsdokument“ ersetzt. 


 


e) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 


 
„3Bei einer E-Rechnung bietet sich für die Überprüfung der Vollständigkeit der 
Rechnungsangaben, aber auch der Zulässigkeit des Formats (siehe Abschnitt 14.1 
Abs. 11 bis 15) die Nutzung einer geeigneten Validierungsanwendung an.“ 
 


bb) Die bisherigen Sätze 3 bis 13 werden die neuen Sätze 4 bis 14. 


 


f) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„1Ist eine Rechnung nicht ordnungsmäßig und kann auch kein Nachweis im Sinne 
von Absatz 1a geführt werden, ist sie zu berichtigen, um das Recht auf einen 
Vorsteuerabzug zu eröffnen (vgl. Abschnitt 14.11.).“ 
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bb) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 2 und 3 eingefügt: 


 
„2Das gilt auch dann, wenn für einen Umsatz nach § 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung 
mit § 27 Abs. 38 UStG eine Verpflichtung zur Ausstellung einer E-Rechnung 
bestand, aber stattdessen eine sonstige Rechnung ausgestellt wurde (z. B. eine 
durch ein Kassensystem erzeugte Rechnung). 3Die E-Rechnung muss dann durch 
eine spezifische und eindeutige Bezugnahme auf die ursprüngliche Rechnung 
zum Ausdruck bringen, dass es sich um eine berichtigte Rechnung handelt.“ 
 


cc) Die bisherigen Sätze 2 bis 15 werden die neuen Sätze 4 bis 17. 


 


g) In Absatz 11 Satz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(vgl. § 14 Abs. 2 Satz 6 UStG)“. 


 


h) In Absatz 12 Satz 1 wird der zweite Klammerzusatz wie folgt gefasst: 


 
„(vgl. auch Abschnitt 14.1 Abs. 1). 


 


25. Abschnitt 15.5 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 


„2Es wird nicht beanstandet, wenn der Fahrausweis im Online-Verfahren 
abgerufen wird und durch das Verfahren sichergestellt ist, dass eine Belastung auf 
einem Konto des Unternehmers erfolgt.“ 
 


bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die neuen Sätze 3 und 4. 


 


b) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „§§ 2, 4, 5 und 7 UStDV“ durch die Angabe „§§ 2, 4 


und 7 UStDV“ ersetzt. 


 


c) Absatz 9 wird gestrichen. 


 


26. Abschnitt 15.11 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


 
„3Geht die Originalrechnung verloren, kann der Unternehmer den Nachweis darüber, dass 
ihm ein anderer Unternehmer Steuer für Lieferungen oder sonstige Leistungen gesondert in 
Rechnung gestellt hat, mit allen verfahrensrechtlich zulässigen Mitteln führen (vgl. BFH-
Urteile vom 05.08.1988 – X R 55/81, BStBl II 1989 S. 120, vom 16.04.1997 – XI R 63/93, BStBl II 
S. 582, und vom 23.10.2014 – V R 23/13, BStBl II 2015 S. 313).“ 
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27. Abschnitt 17.1 wird wie folgt geändert: 


 


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


 


aa) Sätze 3 und 4 werden gestrichen. 


 


bb) Der bisherige Satz 5 wird neuer Satz 3. 


 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


 
„(3a)  1Die Berichtigungspflicht ist bei einer Änderung der Bemessungsgrundlage – 


auch bei einer E-Rechnung (vgl. Abschnitt 14.1 Abs. 2) - nicht von einer Änderung des 
Steuerbetrags in der ursprünglichen Rechnung abhängig. 2Die ursprüngliche 
Rechnung muss in derartigen Fällen daher nicht berichtigt werden, z. B. bei einer 
nachträglichen Zahlung wegen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen auf Grundlage der 
Jahresabnahmemengen. 4Zu den Rechnungsangaben in der ursprünglichen Rechnung 
in derartigen Fällen vgl. Abschnitt 14.5 Abs. 19. 5Ein Belegaustausch ist nur für die in 
§ 17 Abs. 4 UStG bezeichneten Fälle vorgeschrieben. 6Ein Beleg im Sinne von § 17 Abs. 4 
UStG kann, muss aber nicht als umsatzsteuerliche Rechnung ausgestellt werden.“ 


 


28. In Abschnitt 24.9 Satz 4 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Sätze 2 und 3 UStG“ durch die Angabe 


„§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG“ ersetzt. 


 


Anwendungsregelung 


 Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 


2024 ausgeführt werden. Für zuvor ausgeführte Umsätze ist der Umsatzsteuer-Anwendungser-


lass in seiner am 31. Dezember 2024 gültigen Fassung anzuwenden. 


Schlussbestimmungen 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine Über-


gangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen (https://www.bundesfi-


nanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - Umsatzsteuer - Umsatz-


steuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 


 
Im Auftrag 


 



https://www.bundesfinanzministerium.de/

https://www.bundesfinanzministerium.de/
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Urteil vom 10. April 2025, VI R 11/22
Betriebsausgabenabzug von Ausgleichszahlungen im Rahmen eines Zinsswaps


ECLI:DE:BFH:2025:U.100425.VIR11.22.0


BFH VI. Senat


EStG § 4 Abs 1, EStG § 4 Abs 4, EStG § 13, EStG § 20 Abs 2 S 1 Nr 3, EStG § 20 Abs 6, EStG § 20 Abs 8, EStG VZ 2012


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 18. August 2021, Az: 1 K 1410/19


Leitsätze


1. Ausgleichszahlungen im Rahmen eines Zinsswaps können als Betriebsausgaben abzugsfähig sein, soweit mit diesem
ein betriebliches Zinsänderungsrisiko abgesichert werden soll.


2. Dies setzt voraus, dass das betriebliche Darlehen und das zinssichernde Swap-Geschäft inhaltlich hinreichend eng
miteinander verknüpft sind.


3. Zudem ist das Swap-Geschäft von vornherein als betriebliches Geschäft zu behandeln. Der Steuerpflichtige muss
daher die Ausgleichszahlungen in der laufenden Buchhaltung als betrieblichen Aufwand abbilden.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 18.08.2021 - 1 K 1410/19 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute und wurden für das Streitjahr (2012) zur Einkommensteuer
zusammen veranlagt. Der Kläger erzielte mit dem Betrieb eines Weinguts in … (T) Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft. Den Gewinn ermittelte er durch Betriebsvermögensvergleich nach § 4 Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) für das landwirtschaftliche
Normalwirtschaftsjahr (§ 4a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG).


1


Unter dem 16.02.2011 schloss der Kläger auf Grundlage eines im Jahr 2007 geschlossenen Rahmenvertrags für
Finanztermingeschäfte einen Zinsswap-Vertrag mit der … (X-Bank) über einen Bezugsanfangsbetrag in Höhe von
… € mit einer Laufzeit vom 18.02.2013 bis 18.02.2021. Für den Kläger betrug der Festsatz für die vierteljährlich
fälligen Festbeträge 3,78 % per annum ‑‑p.a.‑‑ (beginnend ab dem 18.05.2013), während die ‑‑ebenfalls
vierteljährlich fälligen‑‑ variablen Beträge für die X-Bank sich nach dem Drei-Monats-EURIBOR richteten
(beginnend ab dem 18.05.2013).


2


Am 05.09.2012 ging der Kläger auf Grundlage eines kurz zuvor geschlossenen weiteren Rahmenvertrags für
Finanztermingeschäfte mit der … (Y-Bank) einen zweiten Zinsswap-Vertrag über einen Bezugsanfangsbetrag in
Höhe von … € mit einer Laufzeit vom 30.06.2013 bis 30.06.2023 ein. Die Antragstellung mit der Y-Bank erfolgte
hierbei über die … (A-Bank). Für den Kläger betrug der Festsatz für die vierteljährlich fälligen Festbeträge
1,65 % p.a. (beginnend ab dem 30.09.2013), während die variablen Beträge für die Y-Bank sich wiederum nach dem
Drei-Monats-EURIBOR richteten (beginnend ab dem 30.09.2013). Zur Absicherung dieses Finanztermingeschäfts
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Entscheidungsgründe


II.


übernahm die A-Bank für den Kläger eine Bürgschaft in Höhe von … €, wofür der Kläger vierteljährliche
Provisionszahlungen an diese in Höhe von … € zu zahlen hatte.


Mit den Swap-Geschäften wollte sich der Kläger das bestehende Zinsniveau für eine geplante Betriebserweiterung
mit einem Investitionsvolumen von bis zu … € sichern. Diese war bei Abschluss der Zinsswap-Verträge Gegenstand
der Vertragshandlungen mit den ausgebenden Banken.


4


Im Folgenden verzögerte sich der Erwerb einer ausreichenden Fläche in räumlicher Nähe zu dem Standort T.
Zwischenzeitlich ging der Kläger von einem Gesamtinvestitionsvolumen von … € bis … € aus. In 2015 konnte er von
den bisherigen Vermietern den im Laufe des Jahres 2012 angemieteten Weinkeller und ein für die Erweiterung des
Betriebs ausreichend großes Grundstück erwerben.


5


Nach dem Erwerb des Grundstücks nahm der Kläger bei der A-Bank mit Vertrag vom 01./23.12.2015 ein Darlehen
aus dem Kreditprogramm "…" über … € mit 1,4 % p.a. Zinsen (vierteljährlich bis 30.09.2025 festgeschrieben) und mit
Vertrag vom 17./18.02.2016 ein weiteres Darlehen für den "Neubau eines Weingutes unter Einbeziehung der
vorhandenen Kellerräume" über … € mit 2,25 % p.a. Zinsen (monatlich bis 30.01.2036 festgeschrieben) auf.


6


Anfang 2016 begann der Kläger mit dem Bau der Produktions- und Lagerhalle. Im Sommer 2019 erfolgte die
Eröffnung.


7


Die Aufwendungen aus den Swap-Verträgen leistete der Kläger von seinem Privatkonto. In der laufenden
Buchhaltung hatte er die vierteljährlich anfallenden Aufwendungen aus den Swap-Verträgen (Ausgleichszahlungen)
und die Aval-Provisionen aus der Bürgschaft nicht abgebildet. Die entsprechenden Zahlungen wurden erst im
Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (Erstellung der Bilanz auf den 30.06.2013 am 19.12.2013 und der Bilanz auf
den 30.06.2014 am 21.04.2015) betrieblich als Einlage gebucht.


8


Für das Wirtschaftsjahr 2012/2013 machte der Kläger Aufwendungen aus den Swap-Verträgen in Höhe von … €
sowie Aval-Provisionen aus der Bürgschaft in Höhe von … € (insgesamt … €) als Betriebsausgaben geltend.


9


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) vertrat nach einer beim Kläger unter anderem für das
Streitjahr durchgeführten Außenprüfung die Auffassung, bei den Swap-Verträgen handele es sich um
Termingeschäfte im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG, denen die erforderliche Konnexität mit den
vom Kläger abgeschlossenen (betrieblichen) Darlehensverträgen fehle. Verluste aus diesen Termingeschäften seien
nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten auszugleichen, sie dürften auch nicht nach § 10d EStG abgezogen
werden, sondern seien nach § 20 Abs. 6 i.V.m. § 10d Abs. 4 EStG gesondert festzustellen. Er kürzte deshalb die
Betriebsausgaben des Klägers bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft für das Streitjahr um … € und erließ
einen entsprechend geänderten Einkommensteuerbescheid.


10


Die hiergegen nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) ab.11


Mit der Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen Rechts.12


Sie beantragen,


das Urteil des FG sowie die Einspruchsentscheidung vom 05.04.2019 aufzuheben und den
Einkommensteuerbescheid für 2012 vom 02.02.2017 dahingehend zu ändern, dass bei den Einkünften des
Klägers aus Land- und Forstwirtschaft weitere Betriebsausgaben in Höhe von … € berücksichtigt werden.


13


Das FA beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


14


Die Revision der Kläger ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das
FG hat die Zahlungen des Klägers aus den Zinsswap-Verträgen und die Aval-Provisionen aus der Bürgschaft im
Ergebnis zu Recht nicht als Betriebsausgaben bei dessen Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft zum Abzug
zugelassen.
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1. Gemäß § 4 Abs. 4 EStG sind Betriebsausgaben die Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Die
Vorschrift gilt im Fall einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG auch bei den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft im Sinne des § 13 EStG.


16


a) Eine betriebliche Veranlassung ist gegeben, wenn die Aufwendungen mit der Einkünfteerzielung objektiv
zusammenhängen und ihr subjektiv zu dienen bestimmt sind (z.B. Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom
14.07.2020 - VIII R 28/17, BFHE 270, 106, BStBl II 2021, 14, Rz 14, m.w.N.). Ob und inwieweit Aufwendungen durch
den Betrieb veranlasst sind, hängt von den Gründen ab, aus denen der Steuerpflichtige die Aufwendungen tätigt.
Die Gründe bilden das "auslösende Moment", das den Steuerpflichtigen bewogen hat, die Kosten zu tragen (z.B.
Beschluss des Großen Senats des BFH vom 21.09.2009 - GrS 1/06, BFHE 227, 1, BStBl II 2010, 672; BFH-Urteil vom
15.12.2016 - IV R 22/14, Rz 12).


17


b) Dabei kann der Steuerpflichtige grundsätzlich frei entscheiden, welche Aufwendungen er für seinen Betrieb
tätigen will. Für die betriebliche Veranlassung genügt der allgemeine Zusammenhang mit dem Betrieb durch
Schaffen günstiger Rahmenbedingungen (BFH-Urteil vom 18.09.1984 - VIII R 324/82, BFHE 142, 251, BStBl II 1985,
92). Die Höhe der Aufwendungen, ihre Notwendigkeit, ihre Üblichkeit und ihre Zweckmäßigkeit sind für die
Anerkennung als Betriebsausgaben grundsätzlich ohne Bedeutung (Beschluss des Großen Senats des BFH vom
12.06.1978 - GrS 1/77, BFHE 125, 516, BStBl II 1978, 620; Senatsurteil vom 28.11.1980 - VI R 193/77, BFHE 132,
431, BStBl II 1981, 368). Auch überhöhte, unübliche und unzweckmäßige oder erfolglose Aufwendungen können
daher Betriebsausgaben sein. Das Fehlen der Üblichkeit, der Erforderlichkeit und der Zweckmäßigkeit einer
Aufwendung kann allerdings ein Anzeichen dafür sein, dass die Aufwendungen aus außerbetrieblichen Erwägungen
getätigt wurden (BFH-Urteile vom 19.08.2015 - X R 30/12, Rz 31 und vom 14.07.2020 - VIII R 28/17, BFHE 270, 106,
BStBl II 2021, 14, Rz 15).


18


2. Nach Maßgabe dieser Grundsätze können auch Schuldzinsen zu den Betriebsausgaben zählen.19


a) Die für den Betriebsausgabenabzug erforderliche betriebliche Veranlassung von Schuldzinsen nach § 4 Abs. 4
EStG ist dann gegeben, wenn die Zinsen für eine Verbindlichkeit geleistet werden, die durch den Betrieb veranlasst
ist und deshalb zum Betriebsvermögen gehört (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 08.12.1997 - GrS 1-2/95,
BFHE 184, 7, BStBl II 1998, 193, unter B.I.1.). Das steuerrechtliche Schicksal von Schuldzinsen hängt damit allein
von der Verwendung des Darlehensbetrags ab (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 08.12.1997 - GrS 1-2/95,
BFHE 184, 7, BStBl II 1998, 193, unter B.I.2.).


20


b) Der Begriff der Schuldzinsen ist dabei nicht in einem zivilrechtlichen (engen) Sinne zu verstehen, sondern
wirtschaftlich ‑‑und somit weit‑‑ auszulegen. Schuldzinsen sind danach alle Leistungen in Geld oder Geldeswert, die
ein Schuldner für die Überlassung (Nutzung) von Kapital an den Gläubiger zu erbringen hat, und darüber hinaus alle
Aufwendungen zur Erlangung oder Sicherung eines Kredits, das heißt Kosten, die bei wirtschaftlicher Betrachtung
des Vorgangs als Vergütung für die Überlassung von Kapital angesehen werden können (BFH-Urteil vom
31.08.2022 - X R 15/21, BFHE 278, 135, BStBl II 2023, 116, Rz 17, m.w.N.).


21


c) Demgemäß können auch laufende Zahlungen im Rahmen eines Zinsswaps gemäß § 4 Abs. 4 EStG als
Betriebsausgaben bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft zu berücksichtigen sein.


22


aa) Ein Zinsswap dient dazu, die sich aus schwankenden Zinssätzen ergebenden Risiken zu optimieren, und damit
letztlich der Zinssicherung. Vereinbaren zwei Parteien für eine festgelegte Laufzeit den Austausch von
Zinszahlungsverpflichtungen auf einen gleich hohen Kapitalbetrag, werden lediglich die Zinserträge und der
Zinsaufwand gegeneinander getauscht. Abgesichert wird durch den Zinsswap im Fall der variablen Verzinsung eines
in Bezug genommenen Darlehens das Risiko der Zinsänderung (BFH-Urteil vom 16.11.2023 - III R 27/21, BFHE 282,
289, BStBl II 2024, 292, Rz 28).


23


bb) Aufgrund dessen kann sich der an den Darlehenszinsen haftende betriebliche Veranlassungszusammenhang auf
die laufenden Zahlungen im Rahmen des Zinsswaps erstrecken, soweit mit diesem ein betriebliches
Zinsänderungsrisiko abgesichert werden soll (vgl. BFH-Urteile vom 20.06.2023 - IX R 15/21, BFHE 281, 409, BStBl II
2023, 1103, Rz 16 und vom 19.11.2024 - VIII R 26/21, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BStBl II 2025, 153,
Rz 20).


24


cc) Da Zinsswap- und Darlehensvereinbarung grundsätzlich eigenständig nebeneinanderstehen, setzt der
Betriebsausgabenabzug von laufenden Zahlungen im Rahmen des Zinsswaps jedoch voraus, dass Betriebskredit
einerseits und zinssicherndes Swap-Geschäft andererseits hinreichend miteinander verknüpft sind. Nur dann setzt
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sich der betriebliche Veranlassungszusammenhang der Darlehenszinsen an den Differenzausgleichszahlungen fort
(BFH-Urteile vom 20.06.2023 - IX R 15/21, BFHE 281, 409, BStBl II 2023, 1103, Rz 16 und vom 19.11.2024 -
VIII R 26/21, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BStBl II 2025, 153, Rz 20). Maßgeblich hierfür sind die
Gesamtumstände des Einzelfalls, die die Tatsacheninstanz entsprechend ihrer Bedeutung zu würdigen hat.


(1) Von einer (objektiven) Verknüpfung von Darlehen und Swap-Geschäft ist insbesondere auszugehen, wenn beide
Verträge zeitgleich mit (zumindest annähernd) übereinstimmenden Laufzeiten abgeschlossen werden, inhaltlich
aufeinander bezogen und durch die nämliche Zweckbestimmung miteinander verknüpft sind sowie der in dem
Swap-Vertrag festgelegte Bezugsanfangsbetrag fortlaufend den (sich laufend reduzierenden) Restschuldbeträgen
des Darlehens entspricht (vgl. Hessisches FG, Urteil vom 26.10.2020 - 6 K 271/18 mit Verweis auf FG Köln, Urteil
vom 30.01.2019 - 7 K 2736/17). Fallen die Geschäfte zeitlich auseinander, kann ein (objektiver)
Veranlassungszusammenhang vorliegen, wenn beide Geschäfte inhaltlich aufeinander abgestimmt sind (s.
Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 12.03.2019 - XI ZR 38/17, Rz 10, m.w.N.) oder zumindest auf einem
einheitlichen Finanzierungskonzept gründen (FG Münster, Urteil vom 20.02.2019 - 7 K 1746/16 F).


26


(2) Dies gilt auch, wenn ‑‑wie vorliegend‑‑ ein Forward-Swap, der das bestehende Zinsniveau für ein späteres
Darlehen sichern soll und bei dem die am Abschlusstag festgelegten Konditionen erst zu einem späteren Termin in
Kraft treten, in Rede steht (s. Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 15.01.2015 - I-6 U 48/14, Rz 69 f.). Denn
ohne ein (zumindest in Aussicht genommenes) zugehöriges (Darlehens-)Grundgeschäft fehlt einem
zukunftsgerichteten Finanzprodukt regelmäßig der betriebsausgabenabzugsbegründende Zinssicherungscharakter.


27


dd) Neben der objektiven Verknüpfung von Darlehen und Swap-Geschäft (unmittelbarer enger wirtschaftlicher
Nutzungs- und Funktionszusammenhang) verlangt der Betriebsausgabenabzug von dahingehenden
Differenzausgleichszahlungen weiter, dass das Swap-Geschäft von vornherein als betriebliches Geschäft behandelt
wird (vgl. BFH-Urteil vom 23.09.2009 - IV R 14/07, BFHE 226, 332, BStBl II 2010, 227, unter II.1.c aa, m.w.N.). Der
Steuerpflichtige muss daher die laufenden Swap-Zahlungen zeitnah ‑‑das heißt nicht erst im Rahmen der
Jahresabschlussarbeiten, sondern bereits (unterjährig)‑‑ in der laufenden Buchhaltung als betrieblichen
Aufwand/Ertrag abbilden. Dies gilt insbesondere, wenn ‑‑wie vorliegend‑‑ das Darlehensgrundgeschäft dem
Zinssicherungsgeschäft zeitlich nachfolgt. Denn nur dann lässt sich von Anbeginn erkennen, ob der Steuerpflichtige
das zukunftsgerichtete Risikogeschäft (zum Beispiel Termingeschäft) tatsächlich aus Erwerbsgründen eingegangen
ist (BFH-Urteile vom 11.07.1996 - IV R 67/95, BFH/NV 1997, 114, unter 2.b der Gründe, betreffend einen
Gewerbebetrieb und vom 23.09.2009 - IV R 14/07, BFHE 226, 332, BStBl II 2010, 227, unter II.1.c aa, betreffend
einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb).


28


ee) Fehlt es an der belastbaren Verknüpfung von betrieblichem Darlehen und Swap-Geschäft, handelt es sich bei
einem Swap um ein bloßes betriebsfremdes spekulatives Termingeschäft (BFH-Urteile vom 20.08.2014 - X R 13/12,
BFHE 246, 462, BStBl II 2015, 177, Rz 19, 21; vom 13.01.2015 - IX R 13/14, BFHE 248, 340, BStBl II 2015, 827, Rz 22
und vom 09.02.2023 - IV R 34/19, BFHE 279, 466, BStBl II 2023, 742, Rz 33). Die Ausgleichszahlungen sind in einem
solchen Fall aufgrund der fehlenden betrieblichen Veranlassung nicht gemäß § 20 Abs. 8 EStG einer dort genannten
Einkunftsart zuzurechnen. Sie gehören vielmehr nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG zu den Einkünften aus
Kapitalvermögen. Einnahmen unterliegen damit dem Abgeltungsteuersatz. Verluste dürfen mit anderen Einkünften
des Steuerpflichtigen nach § 20 Abs. 6 Satz 1 EStG nicht verrechnet werden und werden zum Zwecke der
zukünftigen Verrechenbarkeit mit gleichartigen Einkünften gemäß § 10d Abs. 4, § 20 Abs. 6 Satz 3 EStG gesondert
festgestellt.


29


3. Nach diesen Grundsätzen hat das FG die laufenden Aufwendungen des Klägers aus den Zinsswap-Verträgen
‑‑jedenfalls‑‑ im Ergebnis zu Recht nicht als Betriebsausgaben berücksichtigt.


30


a) Dabei kann der Senat dahinstehen lassen, ob die Würdigung des FG, dass vorliegend wegen des zeitlichen
Abstands und der mangelnden bestands-, volumen-, laufzeit- und betragsmäßigen Übereinstimmung der (Forward-
)Swap-Verträge und den später aufgenommenen Darlehen, die betriebliche Veranlassung der
Differenzausgleichszahlungen nicht zweifelsfrei festzustellen sei, den Senat nach § 118 Abs. 2 FGO bindet oder ob
das FG die dahingehenden Anforderungen rechtsfehlerhaft überspannt hat.


31


aa) Entgegen der Auffassung des FG muss das zeitliche Auseinanderfallen von Zinssicherungsgeschäft und Darlehen
nicht zwingend durch einen enge(re)n unmittelbareren wirtschaftlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang
kompensiert werden, um einen betrieblichen Veranlassungszusammenhang der Swap-Zahlungen gleichwohl
annehmen zu können. Insbesondere wenn ‑‑wie im Streitfall‑‑ ein (Forward-)Swap in Rede steht, ist hierfür vielmehr
ausreichend, dass das zukunftsgerichtete Zinssicherungsgeschäft und der zeitlich nachfolgende Darlehensvertrag
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belastbar auf einem einheitlichen Finanzierungskonzept gründen. Dies gilt insbesondere, wenn das
Zinssicherungsgeschäft einen (vermeintlich) günstigen Zins für ein erst später erforderliches Darlehen sichern soll.
In einem solchen Fall lassen sich (gegenwärtiges) Zinssicherungsgeschäft und (späteres) Darlehen naturgemäß
nicht ohne weiteres inhaltlich (bestands-, volumen-, laufzeit- und betragsmäßig) genau oder zumindest annähernd
aufeinander abstimmen. Denn die wirtschaftliche Ausgangslage kann sich zwischen Abschluss des Swap-Geschäfts
und dem Eingehen des Darlehens unter anderem im Hinblick auf den dann erforderlichen Finanzierungsbedarf
ändern.


bb) Im Streitfall kann allerdings offenbleiben, ob der (insoweit letztlich unbestrittene) Vortrag des Klägers, dass die
geplante Betriebserweiterung und der damit einhergehende Finanzbedarf bei Abschluss der Zinsswap-Verträge von
den Banken zum Gegenstand der Vertragshandlungen gemacht worden sei, dass er sich mit dem spekulativen
Termingeschäft das damals bestehende günstige Zinsniveau für spätere betriebliche Darlehen habe sichern wollen
und dass der verzögerte und nicht auf die Swap-Geschäfte abgestimmte Abschluss der Darlehensverträge auf
Schwierigkeiten bei der geplanten Betriebserweiterung, insbesondere bei der Suche entsprechender Flächen
zurückzuführen sei, das Fehlen der grundsätzlich erforderlichen engen inhaltlichen Konnexität der beiden
Finanzierungsgeschäfte aufzuwiegen vermag.


33


b) Denn der Betriebsausgabenabzug der streitigen Aufwendungen ist vorliegend jedenfalls deshalb ausgeschlossen,
weil der Kläger die Swap-Geschäfte nicht von vornherein als betriebliche Geschäfte behandelt hat. Er hat die
streitigen Swap-Zahlungen nicht ‑‑wie erforderlich‑‑ in der laufenden Buchhaltung (vierteljährlich) abgebildet,
sondern diese erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (die Bilanz auf den 30.06.2013 wurde am 19.12.2013
und die Bilanz auf den 30.06.2014 am 21.04.2015 erstellt) als Einlage betrieblich verbucht und damit erst
nachträglich zu erkennen gegeben, dass das Risikogeschäft betrieblichen Zwecken und nicht der privaten
Spekulation dienen sollte.


34


c) Vor diesem Hintergrund kann der Senat auch dahinstehen lassen, ob die fehlende Identität der Vertragspartner
schädlich ist (vgl. hierzu Podewils, juris PraxisReport Steuerrecht 25/2015 Anm. 4).


35


4. Die geleisteten Aval-Provisionen an die A-Bank dienten vorliegend der Sicherung des Finanztermingeschäfts mit
der Y-Bank. Sie sind damit gleichermaßen wie die laufenden Zinsswap-Zahlungen nicht betrieblich veranlasst und
deshalb im Streitfall ebenfalls nicht als Betriebsausgaben bei den Einkünften des Klägers aus Land- und
Forstwirtschaft anzusetzen.


36


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.37
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Finanzgericht Düsseldorf, 6 K 1772/20 K,G,F


09.12.2024


Finanzgericht Düsseldorf


6. Senat


Urteil


6 K 1772/20 K,G,F


ECLI:DE:FGD:2024:1209.6K1772.20K.G.F.00


Datum:


Gericht:


Spruchkörper:


Entscheidungsart:


Aktenzeichen:


ECLI:


 
Tenor:


Der Bescheid vom 14.12.2021 über die gesonderte und
einheitliche Feststellung des dem Organträger für 2017
zuzurechnenden Einkommens der H. U. GmbH als
Organgesellschaft und damit zusammenhängender anderer
Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5 KStG wird
dahingehend geändert, dass der O. A. GmbH ein Einkommen der
Organgesellschaft in Höhe von EUR ... zugerechnet wird.


Der Bescheid vom 14.12.2021 über die gesonderte und
einheitliche Feststellung des dem Organträger für 2017
zuzurechnenden Einkommens der Organgesellschaft O. A. GmbH
und damit zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen
nach § 14 Abs. 5 KStG wird dahingehend geändert, dass der O. B.
GmbH ein Einkommen der Organgesellschaft in Höhe von EUR ...
zugerechnet wird.


Der Bescheid vom 14.12.2021 über die gesonderte und
einheitliche Feststellung des dem Organträger für 2017
zuzurechnenden Einkommens der O. B. GmbH als Organträger
und damit zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen
nach § 14 Abs. 5 KStG wird dahingehend geändert, dass der O. B.
GmbH ein Einkommen der Organgesellschaft in Höhe von EUR ...
zugerechnet wird.


Der an die O. B. GmbH gerichtete Bescheid vom 14.12.2021 über
den Gewerbesteuermessbetrag 2017 wird dahingehend geändert,
dass der Gewerbesteuermessbetrag auf EUR ... festgesetzt wird.


Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
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Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.


Die Revision wird zugelassen.


 
T a t b e s t a n d :


Die Beteiligten streiten über die Anwendung des Verlustabzugsverbots nach § 8c Abs. 1
Körperschaftsteuergesetz –KStG– i.V.m. § 10a Gewerbesteuergesetz –GewStG– bei
unterjährigem Wechsel der Gesellschafter im Falle des Bestehens einer
körperschaftsteuerrechtlichen und gewerbesteuerrechtlichen Organschaft sowie über die
Anwendung des § 8d KStG bei mehrstufiger Organschaft.


Die Klägerin (O. SE) ist unstreitig Rechtsnachfolgerin der H. U. GmbH, der O. A. GmbH und
der O. B. GmbH. Die Rechtsvorgängerinnen haben Klagen gegen ihnen gegenüber im
Anschluss an eine Betriebsprüfung erlassenen Bescheide erhoben. In diesen wurden die auf
die Zeit bis zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs eingetretenen Verluste nach
§ 8c KStG, ein verbleibender fortführungsgebundener vororganschaftlicher
körperschaftsteuerrechtlicher Verlustvortrag nach § 8d KStG i.V.m. § 8c KStG, ein
verbleibender fortführungsgebundener vororganschaftlicher Gewerbeverlustvortrag nach § 8d
KStG i.V.m. § 10a GewStG sowie ein verbleibender fortführungsgebundener
vororganschaftlicher Zinsvortrag nach § 8d KStG i.V.m. § 8c und § 8a KStG anteilig außer
Betracht gelassen.


Die H. U. GmbH hat Klage (Aktenzeichen 6 K 1772/20) als Organgesellschaft gegen den
Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung des dem Organträger
zuzurechnenden Einkommens und damit zusammenhängender anderer
Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5 KStG für 2017 vom 15.01.2020 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 16.06.2020 sowie gegen den Bescheid für 2017 über
Körperschaftsteuer und über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen, die
im Zusammenhang mit der Körperschaftsteuer durchzuführen sind, vom 13.08.2019 in
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 16.06.2020 erhoben. Beide angefochtenen
Bescheide wurden im Laufe des Klageverfahren am 08.01.2021 und am 14.12.2021
geändert. Die geänderten Bescheide wurden nach § 68 S. 1 Finanzgerichtsordnung –FGO–
Gegenstand des Klageverfahrens.


Die O. A. GmbH hat ebenfalls Klage (Aktenzeichen 6 K 1773/20) als Organgesellschaft
gegen den Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung des dem Organträger
zuzurechnenden Einkommens der Klägerin als Organgesellschaft und damit
zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5 KStG für 2017 vom
15.01.2020 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 16.06.2020, zudem gegen den
Bescheid über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur
Körperschaftsteuer auf den 31.12.2017 vom 18.10.2019 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 16.06.2020 sowie gegen den Bescheid über die gesonderte
Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31.12.2017 vom 09.10.2019 in
Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 16.06.2020 erhoben. Die beiden erstgenannten
angefochtenen Bescheide wurden im Laufe des Klageverfahren am 17.02.2021 sowie am
14.12.2021 bzw. am 03.12.2021 geändert und die jeweiligen Änderungsbescheide wurden
nach § 68 S. 1 FGO Gegenstand des Klageverfahrens.
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Die O. B. GmbH hat ebenfalls Klage (Aktenzeichen 6 K 1774/20) als Organträgerin gegen
den Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung des dem Organträger
zuzurechnenden Einkommens und damit zusammenhängender anderer
Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5 KStG für 2017 vom 15.01.2020 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 16.06.2020 erhoben. Der Bescheid über die gesonderte und
einheitliche Feststellung des dem Organträger zuzurechnenden Einkommens und damit
zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5 KStG für 2017
wurde im Laufe des Klageverfahren am 17.02.2021 sowie am 14.12.2021 geändert und der
jeweilige Änderungsbescheid wurde nach § 68 S. 1 FGO Gegenstand des Klageverfahrens.


Die O. B. GmbH hat zudem Klage gegen den Bescheid über den Gewebesteuermessbetrag
2017 vom 15.01.2020 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 16.06.2020 erhoben. Bei
der erstmaligen Veranlagung zur Gewerbesteuer 2017 durch Bescheid vom 23.05.2019
setzte das Finanzamt erklärungsgemäß einen Gewerbesteuermessbetrag in Höhe von ...
EUR fest. Hierbei wurden die Gewerbeerträge (Gesamtbetrag EUR ...) für die
Organgesellschaften der H. U. GmbH mit ... EUR, für die H. U. GmbH selbst mit ./.... EUR
sowie die O. A. GmbH mit ./.... EUR und die O. B. GmbH als Organträger mit einem
Gewerbeertrag von ... EUR festgesetzt. Eine (anteilige) Kürzung der negativen
Gewerbeerträge nach § 10a GewStG i.V.m. § 8c Abs. 1 KStG wurde ursprünglich nicht
vorgenommen. Diese erfolgte erst im Bescheid vom 15.01.2020 über den
Gewerbesteuermessbetrag 2017 sowie im Änderungsbescheid vom 24.04.2020, nach dem
der Gewerbeertrag der Organgesellschaften ... EUR beträgt. Zur Ermittlung dieses Betrags
wurde der laufende Gewerbeverlust 2017 der O. A. GmbH in Höhe von ... EUR sowie der
laufende Gewerbeverlust 2017 der H. U. GmbH in Höhe von ... EUR nach § 10a Satz 10
GewStG aufgrund des schädlichen Anteilseignerwechsels am 00.00.2017 gekürzt. Dabei ist
die rechnerische Ermittlung des Kürzungsbetrags unter den Beteiligten unstreitig. Gegen die
anteilige Kürzung dem Grunde nach wendet sich aber die O. B. GmbH. Der Bescheid über
den Gewebesteuermessbetrag 2017 wurde im Laufe des Klageverfahren am 14.12.2021
geändert und der Änderungsbescheid wurde nach § 68 S. 1 FGO Gegenstand des
Klageverfahrens.


Diese Klagen sind in der Folge unter dem Aktenzeichen 6 K 1772/20 nach § 73 FGO zu
gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung verbunden worden, weil in allen drei Verfahren
über die Anwendung von § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG im Falle eines schädlichen
Beteiligungserwerbes aufgrund eines unmittelbaren oder mittelbaren Anteilseignerwechsels
über 50 % im Streitjahr 2017 gestritten wird.


Die O. B. GmbH ist oberste deutsche Gruppengesellschaft der H.-Gruppe. Die O. B. GmbH
war im Streitjahr 2017 zu 100% an der O. A. GmbH beteiligt. Seit dem Veranlagungszeitraum
2013 besteht zwischen beiden Gesellschaften eine ertragsteuerrechtliche Organschaft. Die
O. A. GmbH war im Streitjahr 2017 ihrerseits zu 100% an der H. U. GmbH beteiligt. Zwischen
diesen Gesellschaften besteht seit dem Veranlagungszeitraum 2014 eine
ertragsteuerrechtliche Organschaft. Die H. U. GmbH war im Streitjahr 2017 ihrerseits
Organträgerin weiterer Tochtergesellschaften, an denen sie im Streitjahr zu 100% beteiligt
war. Alle genannten Organschaftsverhältnisse bestanden durchgängig im Streitjahr 2017.


Mit Wirkung zum 00.00.2017 wurden sämtliche Anteile an der alleinigen ausländischen
Muttergesellschaft der O. B. GmbH an einen außenstehenden, nicht konzernangehörigen,
Erwerber veräußert.


Der Beklagte hat bei den angefochtenen Bescheiden die Verlustabzugsbeschränkung nach §
8c KStG i.V.m. § 10a GewStG in der Weise angewendet, dass er eine zeitanteilige Kürzung
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auf der Ebene der Organgesellschaften vor der Einkommenszurechnung an den Organträger
vornahm. Dadurch erfasst die Verlustabzugsbeschränkung bei dem Organträger im Zeitpunkt
des schädlichen Erwerbs am 00.00.2017 wegen der noch nicht abgeschlossenen
(kalendergleichen) Wirtschaftsjahre der Organgesellschaften auch die noch nicht
zugerechneten anteiligen negativen Organeinkommen des Jahres 2017. Dabei ist die
Berechnung der Einkommen der Organgesellschaften und die zeitanteilige Kürzung nach
dem Erlass von – nicht streitgegenständlichen – Änderungsbescheiden vor Klageerhebung
unter den Beteiligten unstreitig.


Die H. U. GmbH erzielte danach – unstreitig – im Jahre 2017 ein
körperschaftsteuerrechtliches Einkommen vor Zurechnung an den Organträger von ./.... EUR
und einen Gewerbeertrag von ./.... EUR. Auf der Ebene der H. U. GmbH wurde vor der
Einkommenszurechnung an den Organträger zeitanteilig das zuzurechnende Einkommen bis
zum 00.00.2017 um den – der Höhe nach unstreitigen – Betrag von ... EUR auf ./.... EUR
gekürzt. Die O. A. GmbH erzielte danach – unstreitig – im Jahre 2017 ein
körperschaftsteuerrechtliches Einkommen vor Zurechnung an den Organträger von ./.... EUR
und einen Gewerbeertrag von ./.... EUR. Auf der Ebene der O. A. GmbH wurde vor der
Einkommenszurechnung an den Organträger zeitanteilig das zuzurechnende Einkommen bis
zum 00.00.2017 um den – der Höhe nach unstreitigen – Betrag von ... EUR auf ./.... EUR
gekürzt.


Die Gewinne der Organgesellschaften der H. U. GmbH betrugen im Jahr 2017 ... EUR.


Gegen die zeitanteilige Kürzung des dem Organträger zurechenbaren Einkommens der
Organgesellschaften wegen des unterjährigen schädlichen Beteiligungserwerbes hat die
Klägerin sich bereits vergeblich im Einspruchsverfahren gewendet. Mit
Einspruchsentscheidung vom 16.06.2020 hat der Beklagte eine Änderung durch eine von der
Klägerin erstrebte eine vertikale Ergebnissaldierung oder Zwischenkonsolidierung im
Organkreis unter Hinweis auf die entgegengesetzte Verwaltungsauffassung abgelehnt.


Im Klageverfahren erneuert und vertieft die Klägerin die bereits im Einspruchsverfahren
angebrachten Argumente. Sie beruft sich namentlich auf die Entscheidung des
Bundesfinanzhofs –BFH– vom 30.11.2011 – I R 14/11, Bundessteuerblatt –BStBl.– II 2012,
360 sowie die systematisch-teleologische Auslegung dieser Entscheidung und grundlegende
Aussagen zum Verhältnis von § 8c KStG zu §§ 14 ff. KStG durch R. Seer, Unterjähriger
Beteiligungswechsel bei der Organschaft und Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c Abs. 1
KStG, § 10a S. 10 GewStG, Finanzrundschau –FR– 2015, 729, die sie sich zu eigen macht.


Die Klägerin hält zudem § 8d Abs. 1 KStG auf Organgesellschaften für anwendbar, weil sich
der explizite Anwendungsausschluss nach § 8d Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG nur auf Organträger
beziehe. Auch der Umstand, dass die Klägerin nicht nur Organgesellschaft, sondern zugleich
Organträgerin sei, führe nicht zum Ausschluss der Anwendung von § 8d KStG bei einer
mehrstufigen Organschaft.


Die Klägerin beantragt,


O. B. GmbH


1. den Bescheid vom 14.12.2021 über die gesonderte und einheitliche Feststellung des dem
Organträger zuzurechnenden Einkommens der Organgesellschaft O. A. GmbH und damit
zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5 KStG für 2017
dahingehend zu ändern, dass der Klägerin ein Einkommen der Organgesellschaft in Höhe
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von ... EUR zugerechnet wird,


2. den Bescheid vom 14.12.2021 über den Gewerbesteuermessbetrag 2017 dahingehend zu
ändern, dass der Gewerbesteuermessbetrag auf ... EUR festgesetzt wird,


O. A. GmbH


1. den Bescheid vom 14.12.2021 über die gesonderte und einheitliche Feststellung des dem
Organträger für 2017 zuzurechnenden Einkommens der Organgesellschaft O. A. GmbH und
damit zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5 KStG
dahingehend zu ändern, dass der O. B. GmbH ein Einkommen der Organgesellschaft in
Höhe von ... EUR zugerechnet wird,


2. den Bescheid vom 14.12.2021 über die gesonderte Feststellung des verbleibenden
Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer auf den 31.12.2017 dahingehend zu ändern, dass
zum 31.12.2017 ein verbleibender fortführungsgebundener vororganschaftlicher
körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag nach § 8d KStG i.V.m. § 8c KStG von ... EUR
festgesetzt wird,


3. den Bescheid vom 03.12.2021 über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen
Gewerbeverlustes auf den 31.12.2017 dahingehend zu ändern, dass zum 31.12.2017 ein
verbleibender fortführungsgebundener vororganschaftlicher Gewerbeverlustvortrag nach § 8d
KStG i.V.m. § 10a GewStG von ... EUR festgesetzt wird,


H. U. GmbH


1. den Bescheid vom 14.12.2021 über die gesonderte und einheitliche Feststellung des
dem Organträger für 2017 zuzurechnenden Einkommens der Klägerin als
Organgesellschaft und damit zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen
nach § 14 Abs. 5 KStG dahingehend zu ändern, dass der O. A. GmbH ein Einkommen
der Organgesellschaft in Höhe von ... EUR zugerechnet wird,
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2. den Bescheid vom 14.12.2021 über Körperschaftsteuer für 2017 und über die
gesonderten Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen, die im Zusammenhang mit
der Körperschaftsteuer durchzuführen sind, dahingehend zu ändern, dass zum
31.12.2017 ein verbleibender fortführungsgebundener vororganschaftlicher Zinsvortrag
nach § 8d KStG i.V.m. § 8c und § 8a KStG von ... EUR festgestellt wird.


29


Der Beklagte beantragt,


                            die Klage abzuweisen.


Der Beklagte hält dem Rechtsstandpunkt der Klägerin Rz. 37 des Schreibens des
Bundesministeriums der Finanzen –BMF– vom 28.11.2017 (Verlustabzugsbeschränkung für
Körperschaften [§ 8c KStG] – IV C 2-S 2745-a/09/10002:004, BStBl. I 2017, 1645) entgegen.
Danach wird zum Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften (§ 8c KStG) bei
Organschaft folgende Rechtsansicht vertreten: „Bei einer steuerlichen Organschaft ist die
Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG auf Ebene des Organträgers und auf Ebene der
Organgesellschaft getrennt anzuwenden. Im Fall eines schädlichen Beteiligungserwerbs bei
einem Organträger unterliegt daher regelmäßig auch das noch nicht zugerechnete negative
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Organeinkommen der Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG, soweit es aufgrund eines
schädlichen Beteiligungserwerbs an einem Organträger zu einem mittelbaren schädlichen
Erwerb an der Organgesellschaft kommt. Die negativen Einkommen der Organgesellschaft
und des Organträgers sind bei einem unterjährigen Beteiligungserwerb jeweils vor der
Einkommenszurechnung auf Ebene der Organgesellschaft bzw. des Organträgers
entsprechend der Ergebnisaufteilung i. S. d. Rn. 35 zu kürzen. Das gilt auch für ein negatives
Einkommen einer Organgesellschaft aus einem laufenden vom Kalenderjahr abweichenden
Wirtschaftsjahr, das die Organgesellschaft in der Zeit vom Beginn des Wirtschaftsjahres bis
zum schädlichen Beteiligungserwerb erzielt hat.“ Darauf gestützt scheidet für den Beklagten
eine unterjährige Ergebniskonsolidierung aus, weil die Verlustabzugsbeschränkung des § 8c
KStG bei einer steuerlichen Organschaft auf Ebene des Organträgers und auf Ebene der
Organgesellschaft getrennt anzuwenden sei.


Die geforderte Anwendung des § 8d KStG sei zwar für Organgesellschaften grundsätzlich
anwendbar, scheide aber für Gesellschaften, die zugleich Organträger seien, aus, weil diese
per se nicht zum Adressatenkreis von § 8d KStG gehörten.


Die Beteiligten verständigen sich in der mündlichen Verhandlung darauf, dass von dem
Gewinn der Organgesellschaften der H.U. GmbH in Höhe von insgesamt ... EUR zumindest
ein Betrag in Höhe von ... EUR auf den Zeitraum bis zum schädlichen Beteiligungserwerb am
00.00.2017 entfällt.


Auf die Schriftsätze der Beteiligten wird ergänzend Bezug genommen.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :


I. Die zulässige Klage ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.


Die angefochtenen Bescheide vom 14.12.2021 über die gesonderte und einheitliche
Feststellung des dem Organträger für 2017 zuzurechnenden Einkommens der H. U. GmbH
als Organgesellschaft und damit zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen
nach § 14 Abs. 5 KStG, vom 14.12.2021 über die gesonderte und einheitliche Feststellung
des dem Organträger für 2017 zuzurechnenden Einkommens der Organgesellschaft O. A.
GmbH und damit zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5
KStG und vom 14.12.2021 über die gesonderte und einheitliche Feststellung des dem
Organträger für 2017 zuzurechnenden Einkommens der O. B. GmbH als Organträger und
damit zusammenhängender anderer Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5 KStG sowie
vom 14.12.2021 über den Gewerbesteuermessbetrag 2017 sind teilweise rechtswidrig und
verletzen insoweit die Klägerin in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO).


1. Der Beklagte hat zu Unrecht die unterjährigen Verluste bis zum schädlichen Erwerb bei der
Anwendung des § 8c KStG unberücksichtigt gelassen.


a) Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass im Laufe des Streitjahres 2017 am 00.00.2017
ein schädlicher Beteiligungserwerb i.S. von § 8c Abs. 1 S. 1 KStG stattgefunden hat. Streitig
sind nur die dadurch ausgelösten Rechtsfolgen bei der Anwendung von § 8c KStG im
Rahmen der bestehenden Organschaftsverhältnisse. Die Frage des Zusammenwirkens der
Verlustabzugsbeschränkungen des § 8c KStG und des § 10a GewStG mit der
Einkommenszurechnung bei Organschaft nach den §§ 14 ff. KStG ist im Gesetz nicht
zweifelsfrei geregelt, in der Literatur umstritten (eingehend Brink, § 8c KStG, der unterjährige
Beteiligungserwerb und die vergessene Organschaft, in Festschrift für Dieter Endres zum 60.
Geburtstag, 2016, S. 45; ders., in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl. 2018, § 14 Rz. 930
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ff.) und vom BFH höchstrichterlich noch nicht geklärt.


Die Klägerin tritt für die Anwendung des § 8c KStG auf ihrer Ebene erst im Anschluss an eine
Verrechnung des Einkommens der Organgesellschaften ein, weshalb auf Ebene der Klägerin
keine Verluste einer Verlustkürzung des § 8c KStG unterliegen, sofern die Gewinne der
Organgesellschaften bis zum Zeitpunkt der schädlichen Anteilsübertragung zur
Verlustverrechnung ausreichen. Zur Begründung verweist die Klägerin insbesondere auf das
Urteil des BFH vom 30.11.2011 (I R 14/11, BStBl. II 2012, 360). Dadurch hat der I. Senat des
BFH zum Verlustabzugsverbot bei unterjährigen schädlichen Beteiligungserwerb
entschieden, dass ein bis zum Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs in diesem
Wirtschaftsjahr erzielter Gewinn mit dem bisher noch nicht genutzten Verlust verrechnet
werden kann. Dabei hat er entscheidend auf den Regelungszweck abgestellt. Der
Verlustabzugsbeschränkung liegt nach der Begründung des Gesetzentwurfs (BT-Drucks
16/4841, S. 76) der Gedanke zugrunde, dass sich ungeachtet des Trennungsprinzips „die
wirtschaftliche Identität einer Gesellschaft durch das wirtschaftliche Engagement eines
anderen Anteilseigners“ ändert. Die in früherer Zeit erwirtschafteten Verluste sollen für das
„neue wirtschaftliche Engagement“ unberücksichtigt bleiben (BFH, Urteil vom 30.11.2011 – I
R 14/11, BStBl. II 2012, 360 – Rz. 15). Dazu führt der BFH aus: „Wenn damit das
wirtschaftliche Ergebnis der Kapitalgesellschaft nach dem schädlichen Beteiligungserwerb
von dem vor diesem Zeitpunkt erwirtschafteten (negativen) Ergebnis unbeeinträchtigt bleiben
soll, spricht nichts dafür, bei dieser Separierung ein vor diesem Zeitpunkt erzieltes positives
Zwischenergebnis auszusparen. Der bisher nicht ausgeglichene Verlust (Verlustvortrag) wird
in der Höhe eines bis zum schädlichen Beteiligungserwerb erzielten Gewinns gerade nicht für
das `neue´, sondern noch für das `alte´ wirtschaftliche Engagement genutzt“ (BFH, Urteil vom
30.11.2011 – I R 14/11, BStBl. II 2012, 360 – Rz. 16 m.w.N.).


Der gegen die frühere Verwaltungsauffassung getroffenen Entscheidung hat sich die
Finanzverwaltung im Schreiben vom 28.11.2017 zur „Verlustabzugsbeschränkung für
Körperschaften (§ 8c KStG)“ (BMF, BStBl. I 2017, 1645) in Rz. 33 ausdrücklich
angeschlossen. Nach Rz. 34 desselben Schreibens kann aus ihrer Sicht der bis zum Ende
des dem schädlichen Beteiligungserwerb vorangegangen Veranlagungszeitraums –VZ–
gesondert festgestellte verbliebene Verlustvortrag abweichend von § 8c Abs. 1 S. 1 und 2
KStG abgezogen werden, soweit es bis zum schädlichen Beteiligung Erwerb ein positiver
Gesamtbetrag der Einkünfte –G.d.E– erzielt wurde. Damit wird auch aus der Sicht der
Finanzverwaltung basierend auf der Entscheidung des BFH in der Rechtssache I R 14/11 ein
striktes gesetzliches Verlustabzugsverbot relativiert. Diese „Grundsatzentscheidung“ lässt
aber eine Reihe von Fragen offen (Brink, in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl. 2018, §
14 Rz. 928b ff.). In der Literatur wird auf sie gestützt gefragt, ob bei einem unterjährigen
schädlichen Erwerb der Anteile am Organträger und an der Organgesellschaft eine
unterjährige Verrechnung der Ergebnisse von Organträger und Organgesellschaft nicht
möglich sein muss (so Gohr, in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl. 2018, § 8c KStG Rz.
236). Die Klägerin bejaht dies mit einem Teil der Literatur und begehrt eine fiktive
Zwischenkonsolidierung des Organkreises auf den Zeitpunkt des schädlichen
Beteiligungserwerbes (Brink, in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl. 2018, § 14 Rz. 934 f.;
Wernecke, in Lademann, KStG, § 8c Rz 153 [Okt. 2022]). Danach ist der anteilige Verlust der
Organgesellschaft bis zum schädlichen Erwerb vom Gesamtbetrag der Einkünfte des
Organträgers abzuziehen (Seer, FR 2015, 729 [733]; Moritz, Unterjähriger
Beteiligungswechsel bei Organschaft, GmbH-Rundschau –GmbHR– 2016, 861). Nach der
Gegenansicht der Finanzverwaltung ist die Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG nach
Rz. 37 des BMF-Schreibens vom 28.11.2017 bei einer steuerlichen Organschaft auf Ebene
des Organträgers und auf Ebene der Organgesellschaft getrennt anzuwenden, so dass
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unterjährige Ergebniskonsolidierungen ausscheiden. Diese Sicht wird in der Literatur zum Teil
befürwortet (M. Frotscher, in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 8c KStG Rz. 80e
[Jan. 2019]; Leibner/Dötsch, in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 8c KStG
Rz. 150 ff. [Okt. 2020/Dez. 2023]; Neumann, in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl.
2023, § 8c Rz. 185; Brendt, in Erle/Sauter, KStG, 3. Aufl. 2010, § 8c Rz. 77 f.; für eine „strikt
gesellschaftsbezogene“ Betrachtung auch Gosch, Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrrecht
–JbFStR– 2014/2015, 102 [106]). Nach dieser Ansicht lässt der Regelungswortlaut einen
vorherigen „vertikalen Ausgleich“, eine vertikale Ergebnissaldierung oder
Zwischenkonsolidierung im Organkreis nicht zu (so Brandis in Brandis/Heuermann,
Ertragsteuerrecht, § 8c KStG Rz. 56 [Juli 2024]). Die Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c
KStG i.V.m. § 10a GewStG erfasst danach bei dem Organträger auch das im Zeitpunkt des
schädlichen Erwerbs wegen einem noch nicht abgeschlossenen Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft noch nicht zugerechnete anteilige negative Organeinkommen.


b) Der Senat ist in dieser höchstrichterlich unentschiedenen Rechtsfrage der Ansicht, dass
der unterjährige Verlust bis zum schädlichen Erwerb auch im Fall der Organschaft zu
berücksichtigen ist. Gegen die vom Beklagten vorgenommene zeitanteilige Kürzung auf der
Ebene der Organgesellschaften vor der Einkommenszurechnung, die der Wortlaut durchaus
eröffnet, sprechen aus seiner Sicht durchgreifende teleologische Einwände. Die in früherer
Zeit erwirtschafteten Verluste entfallen nach dem Regelungszweck der
Verlustabzugsbeschränkung auf die alte wirtschaftliche Identität der Gesellschaft und das alte
wirtschaftliche Engagement des bisherigen Anteilseigners. Der BFH betont zutreffend die
„eindeutige zeitliche Zäsur“ im Zeitpunkt des schädlichen Beteiligungserwerbs (BFH, Urteil
vom 30.11.2011 – I R 14/11, BStBl. II 2012, 360 – Rz. 13; ebenso Suchanek, in
Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 8c KStG Rz. 32a [Nov. 2021]). In
Weiterentwicklung des BFH-Urteils vom 30.11.2011 (I R 14/11, BStBl. II 2012, 360 – Rz. 12
ff.; dazu bereits Brink, in Festschrift Endres, 2016, S. 56, 58) ist der teleologisch tragende
Gedanke der zeitlichen Abschichtung der Verlustzuständigkeit vor und nach einem des
schädlichen Beteiligungserwerb auch auf Organschaftsfälle zu übertragen. Nur diese
Auslegung wird dem Zweck von § 8c KStG, den sogenannten Change of Control einer
Gesellschaft zu sanktionieren, gerecht. Denn die bis zum Zeitpunkt des Anteilsübergangs
eingetretenen Verluste sind unter der Herrschaft der alten Kontrolle der Organgesellschaft
entstanden und müssen teleologisch folgerichtig aus dem Verlustverfall ausgeklammert
werden. Ob dabei von einer Anwendungsüberlagerung auszugehen ist, wonach § 8c KStG
während des Bestehens der Organschaft im Falle eines mittelbaren schädlichen
Beteiligungserwerbes keine Anwendung auf die Organgesellschaft findet (dafür Seer, FR
2015, 729 ff.; zustimmend Rode, in Brandis/Heuermann, § 14 KStG Rz. 234a [Mai 2023]
m.w.N.), kann offen bleiben. Jedenfalls lässt sich der Zweck der Organschaft trotz des
Umstandes, dass das Einkommen der Organgesellschaft erst nach einer separaten
Einkommensermittlung zugerechnet wird, in einer phasengleichen „Saldierung“ des
Einkommens im Organkreis sehen (so zuletzt Blumenberg/Hundeshagen, in Prinz/Witt,
Steuerliche Organschaft, 3. Aufl. 2024, Rz. 9.59 m.w.N.). Ungeachtet verschiedener
konstruktiver Ansatzpunkte ist im Ergebnis der anteilige Verlust der Organgesellschaft bis
zum schädlichen Erwerb vom Gesamtbetrag der Einkünfte des Organträgers abzuziehen.
Das Gesetz lässt diese Auslegung zu. Ein klar erkennbarer Wille des Gesetzgebers steht
dem nicht entgegen, weil der Gesetzgeber den Besonderheiten der Organschaft weder in §
8c KStG noch in § 15 KStG ausdrücklich Rechnung getragen hat (Brink, in Festschrift
Endres, 2016, S. 45, 46). Darum liefert der Verweis des Beklagten auf die besonderen, nur
rudimentären Ermittlungsvorschriften des § 15 KStG für die Organschaft kein zwingendes
Auslegungsargument. Angesichts der auszumachenden Unabgestimmtheiten und
verschiedenen Deutungsmöglichkeiten (vertiefend Brink, in Festschrift Endres, 2016, S. 45,
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46 ff.) ist aus Sicht des Senats eine folgerichtige Fortentwicklung des der Entscheidung des
BFH vom 30.11.2011 (I R 14/11, BStBl. II 2012, 360) zugrundeliegenden teleologischen
Konzeptes der Zäsur geboten, durch die auf eine zeitpunktgenauen Abgrenzung des
tatsächlich bis zum schädlichen Beteiligungserwerb Erwirtschafteten (Brink, in
Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl. 2018, § 14 Rz. 928h) abgestellt wird. Bereits der BFH
hat dabei den Einwand ausgeräumt, „dass es an einer Rechtsgrundlage für den Abzug des
Verlustvortrags von bis zum schädlichen (unterjährigem) Beteiligungserwerb angefallenen
positiven Einkünften fehle, da § 10d Abs. 2 EStG den Abzug nur zum Ende eines folgenden
Veranlagungszeitraums zulasse […]. Denn es geht insoweit nicht um die
(veranlagungstechnischen) Voraussetzungen des Verlustabzugs im Jahr des schädlichen
Beteiligungserwerbs, sondern um die Bemessung des `nicht genutzte(n) Verlust(s)´ i.S. des §
8c Satz 1 KStG 2002 n.F. als Gegenstand der Verlustabzugsbeschränkung (BFH, Urteil vom
30.11.2011 – I R 14/11, BStBl. II 2012, 360 – Rz. 17 m.w.N.). Dieses Argument gilt
gleichermaßen für die streitgegenständliche Frage der Anwendung von § 8c KStG beim
unterjährigen Beteiligungswechsel bei der Organschaft.


Soweit die Entscheidung des BFH vom 30.11.2011 (I R 14/11, BStBl. II 2012, 360) wegen
einer fehlenden Rechtsgrundlage für die Berücksichtigung bis zu unterjährigen
Tatbestandsverwirklichung entstandener Verluste kritisiert wird (M. Frotscher in
Frotscher/Drüen KStG, § 8c Rz 78d [Jan. 2019]), ist dem Folgendes entgegenzuhalten: Da
die Verlustabzugsbeschränkungen nach § 8c KStG die Ausnahme vom Grundsatz sind, dass
nach § 8 Abs. 1 KStG i.V.m. dem Einkommensteuergesetz Verluste inner- und interperiodisch
zu berücksichtigen sind, ist nicht nach einer besonderen Rechtsgrundlage zu fragen, nach
der die Verluste nicht untergehen, sondern umgekehrt, wie aussage- und tragfähig die
gesetzliche Anordnung ist, dass Verluste untergehen. Bei der Anwendung der
Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG sind im Rahmen einer (mehrstufigen)
Organschaft zahlreiche Fragen offen und verschiedene Lösungsmöglichkeiten denkbar. Da
es indes bei dem Verlustabzugsverbot um eine rechtfertigungsbedürftige Ausnahme vom
selbst einfachgesetzlich statuierten objektiven Nettoprinzip (§ 2 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und 4
EStG) geht, das über § 8 Abs. 1 KStG auch für Körperschaften gilt, ist aus Sicht des Senates
beim Fehlen einer hinreichend klaren Rechtsgrundlage für die umstrittene Auflösung des
Zusammenwirkens von § 8c KStG mit den Regelungen der Organschaft dem gesetzlichen
Grundsatz der Verlustberücksichtigung zum Durchbruch zu verhelfen. Darum ist auch ohne
eine ausdrückliche gesetzliche Regelung (vgl. Brink, in Festschrift Endres, 2016, S. 46) zu
fragen, ob der Gesetzgeber, der in § 15 KStG punktuell besonderen Ermittlungsvorschriften
bei Organschaft normiert hat, den Verlustuntergang nach § 8c KStG als systemwidrigen
Eingriff hinreichend deutlich verantwortet hat. Im Zweifel ist auf den Grundsatz der
Verlusterhaltung abzustellen. Auch wenn der Fall trotz des anhängigen Verfahrens zur
Verfassungsmäßigkeit des Verlustübergangs beim Bundesverfassungsgericht aus
übereinstimmender Sicht der Beteiligten und des Senats nicht der Aussetzung wegen
verfassungsrechtlicher Zweifel bedarf, ist bei der Anwendung von § 8c KStG der Umstand zu
berücksichtigen, dass das Gesetz systemwidrig eine Ausnahme vom objektiven Nettoprinzip
normiert, dessen Kern verfassungsgestützt ist. Insoweit spricht eine verfassungsorientierte
Auslegung dafür, bei Zweifeln an der Gesetzesaussage am gesetzlichen Grundsatz der
Verlustberücksichtigung festzuhalten, der im Einklang mit dem objektiven Nettoprinzip steht.


Auf der Grundlage dieser Rechtsansicht war der Klage gegen die Bescheide vom 14.12.2021
über die gesonderte und einheitliche Feststellung des dem Organträger für 2017
zuzurechnenden Einkommens und damit zusammenhängender anderer
Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5 KStG im tenorierten Umfang stattzugeben, wobei
die Beteiligten die Höhe der anteiligen Verluste der Organgesellschaften bis zum schädlichen
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Erwerb durch eine tatsächliche Verständigung abgesichert haben.


c) Die Sache ist auch entscheidungsreif, eine Aussetzung des Verfahrens nach § 74 FGO ist
nach Auffassung des Senats nicht geboten. Der Senat hat zwar erwogen, ob die anteiligen
Verluste der Organgesellschaften bis zum schädlichen Erwerb als mit dem Einkommen der
Organgesellschaft zusammenhängende, andere Besteuerungsgrundlagen ergänzend
gesondert nach § 14 Abs. 5 KStG festzustellen sind. Die Reichweite der Bindungswirkung
des § 14 Abs. 5 KStG ist nicht klar umgrenzt, zumal fraglich ist, welche „zusammenhängende
andere Besteuerungsgrundlagen“ erfasst werden (Olbing, in Streck, KStG, 10. Aufl. 2021, §
14 Rz. 227). Für eine gesonderte Feststellungsfähigkeit und –bedürftigkeit der anteiligen
Verluste der Organgesellschaften bis zum schädlichen Erwerb könnte das sehr weit gehende
Verständnis des BFH des Merkmals der zusammenhängenden anderen
Besteuerungsgrundlagen (dazu stellvertretend BFH, Urteil vom 11.07.2023 – I R 36/20,
BStBl. II 2024, 419 – Rz. 16 ff.) sprechen. Bei einem extensiven Verständnis könnte alles
gesondert festzustellen sein, was für die Besteuerung bei einer Organschaft von Bedeutung
ist. Allerdings ist die weitreichende Abkehr vom Grundsatz der integrierten Zugrundelegung
der Besteuerungsgrundlagen nach § 157 Abs. 2 AO angesichts der zu wahrenden
gesetzlichen Feststellungsklarheit (Drüen in Prinz/Witt, Organschaft, 3. Aufl. 2024, Rz. 5.27
ff., 5.34, 5.35a m.w.N.) nicht zweifelsfrei. Bisher wird mangels praktischer Relevanz eine
gesonderte Festzustellung nach § 14 Abs. 5 KStG in den einschlägigen Kommentaren nicht
angesprochen. Die Finanzverwaltung musste auf dem Boden ihrer abweichenden materiellen
Rechtsansicht die Frage einer gesonderten Feststellung nicht beantworten. Insofern hat der
Senat erwogen, das Verfahren nach § 74 FGO auszusetzen. Die Gefahr einer durch die
Verfahrensaussetzung abzuwendenden Rechtsschutzgefährdung droht im konkreten Fall aus
Sicht des Senats eher im Fall einer Aussetzung als bei der Fortsetzung des Verfahrens. Denn
da der Beklagte betont, an die BMF-Schreiben zum Verlustuntergang beim unterjährigen
Anteilseignerwechsel gebunden zu sein, wird er – nach seiner Rechtsansicht zu Recht – eine
ergänzende Feststellung nach § 14 Abs. 5 KStG um die anteiligen Verluste der
Organgesellschaften bis zum schädlichen Erwerb verweigern, so dass die Klägerin zuerst in
einem weiteren Klageverfahren den Erlass eines ergänzten Grundlagenbescheides erstreiten
müsste, deren Berechtigung und Notwendigkeit bisher ungeklärt ist. Nach Erörterung mit den
Beteiligten sieht der Senat, obwohl er die Berechtigung und Notwendigkeit eines
Ergänzungsbescheides zum angefochtenen Bescheid nach § 14 Abs. 5 KStG in Betracht
gezogen hat, bei der Ermessensausübung zwischen einem Verfahrensstillstand und der
Verfahrensbeschleunigung (dazu Brandis, in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 74 FGO Rz. 2 [Juli
2022] m.w.N.) zur Gewähr eines zeitnahen Rechtsschutzes von einer Verfahrensaussetzung
aus prozessökonomischen Gründen ab. Denn die von den Beteiligten im Laufe der
mündlichen Verhandlung herbeigeführte und protokollierte tatsächliche Verständigung wurde
unabhängig von diesen Verfahrensfragen zur Ermöglichung einer Entscheidung in dem
langjährig anhängigen Rechtsstreit getroffen (zur absichernden Funktion einer tatsächlichen
Verständigung bei der Organschaftsbesteuerung bereits BFH, Urteil vom 30.11.2011 – I R
14/11, BStBl. II 2012, 360 – Rz. 18). Sie wäre auch im Feststellungsverfahren nach § 14 Abs.
5 KStG, soweit dieses insoweit eröffnet wäre, zu beachten. Darum bliebe das Abwarten auf
den Erlass eines entsprechend ergänzten Grundlagenbescheides materiell rechtsfolgenlos
und wäre für den Ausgang des Rechtsstreits, abgesehen von der zeitlichen Verlängerung,
ohne Bedeutung. Überdies sind Ausnahmen von einer Aussetzungspflicht nach § 74 FGO
anerkannt, insbesondere aus prozessökonomischen Gründen (BFH, Beschluss vom
03.08.2000 – III B 179/96, BStBl. II 2001, 33), aber auch wenn die Funktion des
Grundlagenbescheids bisher höchstrichterlich ungeklärt ist (Brandis, in Tipke/Kruse,
AO/FGO, § 74 FGO Rz. 12 [Juli 2022] m.w.N.). Mit Blick auf diese Ausnahmegründe sieht der
Senat von der Aussetzung ab, zumal er überzeugt ist, dass im konkreten Fall der neuen und
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ungeklärten Frage der Reichweite des § 14 Abs. 5 KStG bei unterjährigen Verlusten eine
Gefährdung der „Grundordnung des Verfahrens“ (dazu Brandis, in Tipke/Kruse, AO/FGO, §
74 FGO Rz. 2 [Juli 2022] m.w.N.) kaum ernstlich zu besorgen ist. Sollte der BFH insoweit ein
gesondertes Feststellungsbedürfnis anerkennen, wäre zudem nicht ausgeschlossen, dass er
dieses mit Rücksicht auf die bislang flächendeckend abweichende Besteuerungspraxis erst
ab Verkündung einer entsprechenden höchstrichterlichen Entscheidung einfordert.


2. Der Beklagte hat ferner zu Unrecht die unterjährigen Verluste bis zum schädlichen Erwerb
bei der Anwendung von § 10a S. 10 GewStG i. V. m. § 8c KStG unberücksichtigt
gelassen.Auch bei den gewerbesteuerlichen Fehlbeträgen kommt es – entgegen der Ansicht
des Beklagten (R 10 a.1 Abs. 3 S. 7 u. 8 GewStR; BMF v. 28.11.2017, BStBl. I 2017, 1645
Rz. 33) – nicht zum Untergang des laufenden Verlusts. Kommt es zu einem unterjährigen
schädlichen Beteiligungserwerb, ist § 10a S. 10 GewStG i. V. m. § 8c KStG nicht auf den
unterjährig entstandenen laufenden (Gewerbe-)Verlust, sondern nur auf vortragsfähige
Fehlbeträge anzuwenden. Dies entspricht der ganz überwiegenden Ansicht in der Literatur
(Zerwas/Fröhlich, § 8c KStG – Auslegung der neuen Verlustabzugsbeschränkung, DStR
2007, 1933 [1939]; M. Lenz, Der neue § 8c KStG aus Unternehmenssicht, Ubg 2008, 24 [25];
Glanegger/Güroff, GewStG, 11. Aufl. 2023, § 10a Rz. 65 f.; Bergemann/Wingler, GewStG,
2012, § 10a Rz. 94; Suchanek/Rüsch, Gewerbesteuerliche Organschaft und Zinsschranke im
Organschaftsfall, DStZ 2014, 871 [875]; Seer, FR 2015, 729 [736, 739]; Moritz, GmbHR
2016, 861 [866 f.]; Suchanek/Hesse, § 10a Satz 10 GewStG – Die entsprechende
Anwendung der §§ 8c, 8d KStG auf die Fehlbeträge, Der Konzern 2017, 335 [337];
Kahle/Braun, Gewerbesteuerliche Aspekte bei Personengesellschaften, DStZ 2019, 380
[386]; Brink, Nicht doch lieber „Netto“? – Zur Bruttomethode bei der ertragsteuerlichen
Organschaft, in Festschrift für Jürgen Lüdicke, 2019, S. 63 [71]; Drüen, in
Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, § 10a GewStG Rz. 89 [März 2022]; aufgeschlossen
auch Neumann, in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl. 2023, § 8c Rz. 184a; a.A.
aber Schnitter in Frotscher/Drüen § 10a GewStG Rz. 96 [Sept. 2021]; Neyer, Verlustnutzung
nach schädlichem Erwerb: Sonderprobleme bei unterjähriger Anteilsübertragung, DStR 2015,
1777 [1780]). Denn § 10a S. 10 GewStG spricht vom „Fehlbetrag“, mithin den
Jahresbeträgen der vorangegangenen Erhebungszeiträume und behandelt nicht den
anteiligen laufenden Gewerbeverlust (Hackemann, in Hallerbach/Nacke/Rehfeld, GewStG,
2020, § 10a Rz. 153). Auf den laufenden schädlichen Beteiligungsertrag findet die
Verlustabzugsbeschränkung des § 8c Abs. 1 S. 1 KStG i.V.m. § 10a S. 10 GewStG darum
keine Anwendung. Jedenfalls sind – aus den unter I. 1. aufgezeigten Gründen – die
Gewerbeerträge von Organträger und Organgesellschaft zu saldieren (ebenso Hackemann,
in Hallerbach/Nacke/Rehfeld, GewStG, 2020, § 10a Rz. 157).


3. Im Übrigen ist die Klage unbegründet. Ein Anspruch der Klägerin auf Feststellung eines
verbleibenden fortführungsgebundenen vororganschaftlichen Verlustvortrags bei der
Körperschaftsteuer (§ 8d KStG i.V.m. § 8c KStG), eines verbleibenden
fortführungsgebundenen vororganschaftlichen Gewerbeverlustes (§ 8d KStG i.V.m. § 10a
GewStG) Gewerbesteuer und eines verbleibenden vororganschaftlichen Zinsvortrages (§ 8d
KStG i.V.m. § 8c und § 8a KStG) besteht nicht.


Diese Klageanträge betreffen die vororganschaftliche Zeit und wenden sich gegen die vom
Beklagten auf das BMF-Schreiben v. 28.11.2017, BStBl. I 2017, 1645, Rz. 2 gestützte
Rechtsansicht, wonach die Abzugsbeschränkung nach § 8c KStG die Verlustvorvorträge
einer Organgesellschaft aus vororganschaftlicher Zeit sowie einen entsprechenden
Zinsvortrag nach § 4h Abs. 1 Satz 5 EStG erfasst. Die Argumente der Klägerin dagegen
vermögen insoweit nicht durchzudringen.
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a) Mit dem Beklagten ist der Senat der Ansicht, dass durch den schädlichen
Anteilseignerwechsel der Verlustvortrag der Organgesellschaften zur Körperschaftsteuer und
zur Gewerbesteuer auf den 31.12.2017 und ebenfalls der vororganschaftliche Zinsvortrag
nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG untergehen (allgemein auch Suchanek/Rüsch, in
Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 8d KStG Rz. 10 [April 2022]). Damit ist dem
Grunde nach das von der Klägerin reklamierte Antragsrecht nach § 8d KStG eröffnet. Nach §
8d Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG gilt Satz 1 aber nicht, „wenn die Körperschaft … Organträger …
ist“. Der Wortlaut spricht für die Annahme des Beklagten, dass die Organträgereigenschaft
immer schädlich ist, auch wenn die Gesellschaft zugleich als Organgesellschaft grundsätzlich
§ 8d KStG-fähig ist (so auch M. Frotscher, in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 8d
KStG Rz. 72 [Juli 2024]; a.A. Hackemann/Sabel, in Mössner/Oellerich/Valta, KStG, 6. Aufl.
2024, § 8d Rz. 74). Zum parallelen § 8d Abs. 2 S. 2 Nr. 5 KStG nimmt die Finanzverwaltung
allgemein ein schädliches Ereignis auch in dem Fall an, „dass der betreffende Organträger im
Rahmen einer sogenannten Organschaftskette daneben auch die Stellung einer
Organgesellschaft (im Verhältnis zu einem anderen Organträger) einnimmt“ (BMF v.
18.03.2021, Fortführungsgebundener Verlustvortrag nach § 8d KStG – IV C 2-S 2745-
b/19/10002:002, BStBl. I 2021, 363 – Rz. 41; zustimmend Neumann/Höffer, Das
Anwendungsschreiben zu § 8d KStG vom 18.3.2021 – alle Zweifel ausgeräumt?, GmbHR
2021, 413 [422]; Leibner, in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 8d KStG
Rz. 73 [Dez. 2022]). Der Ausschluss der Anwendung von § 8d KStG beim Organträger dient
der Missbrauchsvermeidung, indem das Einschleusen externer Verluste verhindert werden
soll. Teleologisch lässt sich darum mit der Klägerin erwägen, dass vororganschaftliche
Verluste und Zinsvorträge ohnehin nicht „hochgeschleust“ werden, weshalb insoweit keine
Gefährdung des Steueraufkommens eintreten kann, weshalb die Organträgereigenschaft
insoweit unschädlich sein könnte. Allerdings ist die Missbrauchsvermeidung nur der
Regelungshintergrund, der im weiten Wortlaut des Tatbestandsausschlusses des § 8d Abs. 1
S. 2 Nr. 2 KStG keinen eingrenzenden Widerhall findet. Vielmehr schließt der Gesetzgeber
die betroffenen Körperschaften „von vornherein“ vom subjektiven Anwendungsbereich des
§ 8d EStG aus (Brandis, in Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, § 8d KStG Rz. 37 [Febr.
2023]). Dieser abstrakt-generelle Tatbestandsausschluss ließe sich zwar im Wege einer
teleologischen Reduktion im Sinne der Klägerin hinterfragen. Dadurch würde indes der
Charakter einer abstrakten Missbrauchsvermeidungsnorm verfehlt, die immer die
Organträgereigenschaft als schädlich einstuft, auch wenn kein Missbrauchsfall vorliegt
(ebenso zum parallelen § 8d Abs. 2 S. 2 Nr. 5 KStG M. Frotscher, in Frotscher/Drüen,
KStG/GewStG/UmwStG, § 8d KStG Rz. 123 [Juli 2021]). Nach Wortlaut und Zweck der Norm
soll gerade keine Widerlegung der typisierten Anwendungsvoraussetzungen im Einzelfall
eröffnet sein. Vielmehr soll § 8d KStG nach den gesetzgeberischen Zielen leicht
administrierbar sein und wirkt dementsprechend bewusst typisierend. Darum ist der
persönliche Tatbestandsausschluss auch dann anzuwenden, wenn der allgemeine
Missbrauchsvermeidungszweck im konkreten Fall ausgeschlossen ist.


b) Zudem scheitert die von der Klägerin begehrte Anwendung von § 8d KStG an der
tatbestandlichen Voraussetzung des fortführungsgebundenen Verlustvortrags, dass die
Körperschaft „ausschließlich denselben Geschäftsbetrieb unterhält“ (§ 8d Abs. 1 Satz 1
KStG). Mit diesem Erfordernis verleiht der Gesetzgeber der Zielrichtung der Vorschrift
Ausdruck (so treffend Schnitger, in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl. 2018, § 8d Rz. 59
mit anschließender Relativierung der Anforderungen). Wird mehr als ein (identischer)
Geschäftsbetrieb unterhalten, so scheidet nach überwiegender (und aus Sicht des Senates
zutreffender) Ansicht die Anwendung von § 8d KStG aus (BMF v. 18.03.2021, BStBl. I 2021,
363 – Rz. 20; Höffer, in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl. 2023, § 8d Rz. 89;
Hackemann/Sabel, in Mössner/Oellerich/Valta, KStG, 6. Aufl. 2024, § 8d Rz. 54; Wernecke,
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in Lademann, KStG, § 8d Rz 34 [Juni 2022] m.w.N.; zur Gegenansicht Suchanek/Rüsch, in
Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 8d KStG Rz. 23 [April 2022] m.w.N.). Die „strenge
Formulierung“ des ausschließlich desselben Geschäftsbetriebs ist trotz rechtspolitischer Kritik
keinen Geringfügigkeitserwägungen oder verfassungsrechtlichen Einschränkungen
zugänglich (so auch Roser, in Gosch, KStG, 4. Aufl. 2020, § 8d Rz. 23). Bei § 8d Abs. 1 Satz
2 Nr. 2 KStG wird wie beim parallelen § 8d Abs. 2 S. 2 Nr. 5 KStG für die
Fortführungsgebundenheit des Verlustvortrags nach § 8d Abs. 1 S. 1 KStG typisierend
unterstellt, dass durch eine Organträgereigenschaft verschiedene nicht förderungswürdige
Geschäftsbetriebe vorliegen (Höffer, in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl. 2023, §
8d Rz. 103). Gerade wenn der Begriff des Geschäftsbetriebs als zentrale
Anwendungsvoraussetzung von § 8d KStG normspezifisch auszulegen ist (dafür Leibner, in
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 8d KStG Rz. 39 [Dez. 2022];
Wernecke, in Lademann, KStG § 8d Rz 28, 30 [Juni 2022]), ist diese typisierende
Normvorgabe bei der Anwendung des § 8d KStG zu beachten. Diese typisierende Annahme
führt im Streitfall dazu, dass der Klägerin die Anwendung von § 8d KStG zur Feststellung
verbleibender fortführungsgebundener vororganschaftlicher Verlustvorträge bei der
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und beim Zinsvortrag auch wegen des Vorliegens
mehrerer Geschäftsbetriebe zu versagen ist.


II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 3 FGO. Dabei ist
das Maß des Obsiegens/Unterliegens das endgültige Ergebnis im Verhältnis zum
(Rechtsbehelfs-)Begehren, ohne Rücksicht auf den (Miss-)Erfolg einzelner Angriffs-oder
Verteidigungsmittel (Brandis, in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 136 FGO Rz. 3 [Juli 2023] m.w.N.).
Dem Beklagten werden danach die Kosten ganz auferlegt, weil die Klägerin nur zu einem
geringen Teil unterlegen ist. Da der Unterliegensanteil der Klägerin unter 5 % liegt, hält der
Senat es entsprechend § 136 Abs. 1 Satz 3 FGO ungeachtet der Höhe des Streitwertes für
ermessensgerecht, dem Beklagten die Kosten in Gänze aufzuerlegen.


III. Die Revision durch den BFH wird wegen grundsätzlicher Bedeutung nach § 115 Abs. 1,
Abs. 2 Nr. 1 FGO zugelassen.
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